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100. Sendung des 
Kriminalmagazins PULP 

Seit mehreren. ] ahren gibt es an 
jedem letzten Dienstag im Monat das 
Kriminalmagazin PULP auf SFB l. Am 
29. August 1989 wurde es zum ein
hundertsten Mal vom Sender Freies 
Berlin ausgestrahlt. Die PULP-Macher, 
Rainer 1< .-G. Ott und Rudolf Schwei
gert, recherchieren sehr sorgfältig 
für ihre Sendungen. Sie berichten 
dem erstaunten Hörer, was sich im 
kriminellen Bereich der Stadt Berlin 
so alles abspielt. 

ln PULP kommen Banditen, Strol
che, Gangster, Politiker und "Nor
malbürger" zur Sprache . [n dieser 
Magazinreihe werden oft Gefangene 
interviewt. die Uber ihre Taten und 
über ihre Erfahrungen bei den Ver
brechen, die sie begangen haben. 
berichten können. 

Trotz großer Schwierigkeiten. 
haben sich die PULP- Macher niemals 
die Butter vom Brot nehmen lassen 
und viele Sträuße mit der Senats
verwaltung für Justiz ausgefochten. 

Bei der vorherigen Regierung war 
es lange Zeit unmöglich, Gefangene zu 
interviewen. Der Senator fUr Justiz, 
Scholz, war der Meinung, daß die 
Interviews mit Gefangenen der Er
reichung des Vollzugszieles hinder
lich sind. Aber das PULP-Team fand 
einen anderen Weg, mit Gefangenen 
reden zu können. 
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Nun ist die Sendung zum hundert
sten Male über den Äther gegangen. 
Diesmal durften Prominente und 
solche, die sich daftir halten, zu dem 
Thema ' 'Was wäre wenn ... ?" Stellung 
nehmen. 

Spannend und schrecklich lustig 
und unterhaltend sind die Geschich
ten von Salamander Zelsky. Der 
Lichtblick hatte ja auch das Ver
gnügen, einige Artikel von Sala
mander abdrucken zu dürfen. \~ir 
hoffen, daß PULP auch noch die 
1000. Sendung feiert und würden uns 
freuen, wenn Salamander Zelsky mal 
wieder etwas für den Lichtblick 
schreibt. Mit vielen guten Wünschen 
.für die PULP-Mannschaft die 
Redaktionsgemeinschaft und 
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viele von Ihnen haben uns schon geschrieben und nach 
der Aug. /Sept. -Ausgabe des Lichtblicks gefragt . Nun 
li~gt sie vor Ihnen, und warum es eine achtwöchige 
Verspätung gab, berichten wir im folgenden . Zunächst 
erreichte uns die für Ende August angekündigte 
Papierlieferung mit gut dreiwöchiger Verspätung erst 
im September . Als wir dann mit dem Druck anfangen 
konnten, versagte uns die Druckmaschine wieder einmal 
den Dienst. Durch den Konkurs des Druckmaschinen
herstellers "Rotaprint" gestaltete sich die Ersatz
teilbeschaffung als äußerst schwierig , so daß wir zu 
guter Letzt noch ein Teil in der anstaltseigenen 
Schlosserei fertigen lassen mußten. 

Fast wäre auch die Fertigstellung zum Versand am 
30.10. gescheitert, weil unser Drucker kurzfristig 
erkrankte, als die Maschine endlich wieder lief . Aber 
eine weitere Verspätung ließ sich gerade noch ver
meiden. Zum 30 . September hat Andreas Wolff nach fast 
zweijähriger Mitarbeit seine hauptamtliche Redak
teurstätigkeit beim Lichtblick beendet . Er möchte uns 
aber als nebenamtlicher Redakteur weiterhin zur Ver
fügung stehen. Seit fast sieben Wochen warten wir nun 
auf einen Bescheid der Anstaltsleitung, ob Andreas 
Wolff nach fast zweijähriger hauptamtlicher Mit
arbeit weiterhin für uns nebenamtlich tätig sein 
darf . 

Oas Erei gni s des Monats August war zweifellos die 
erste Pressekonferenz der Tegeler Gefangenen (si ehe 
s. 28) . Danach ist es leider recht ruhig um die In
sassenvertretungen geworden. Es gibt zwar verei n
zelte Initiativen, aber anstaltsübergreifende Akti
vitäten der Insassenvertretungen sind so gut wie 
nicht zu vermelden. Von einer einzelnen Initiati ve 
berichten wi r auf Seite 27 unter der Uberschri ft 
"Sport in der JVA Tegel ". In der Teilanstalt III E 
gab es ein Treffen zwischen Vertretern des Landes
sportbundes, des Sportsenats und Insassen dieses 
Bereiches. Ein Vertreter des Lichtblicks war auch zu 
diesem Treffen eingeladen . Er hat diesen Beitrag erst 
möglich gemacht . Eigentlich war an dieser Stelle ein 
Beitrag der Insassenvertretung III E vorgesehen . Eine 
Zusage gab es auch , doch ist man letztlich an Koor
dinations- , Verständigungs- und Zuständigkeits
schwierigkeiten gescheitert. Schade. Hoffentlich ist 
die Initiative mit dem Sport erfolgrei cher . 

Seitens des Senats ist man nicht entscheidungsfreu
diger . Man ist immer noch dabei, Uberzeugungsarbei t 
zu leisten, man möchte nicht einfach nur anordnen . 

· Das Titelblatt zieren zwei Originalgrafiken von Klaus 
Staeck , erschienen in der Edition Staeck in Heidel 
berg . Die nächste Ausgabe versuchen wi r am 27. Novem
ber herauszubringen - so unsere Druckmaschine will . 
Ihre Redaktionsgemeinschaft plus Hoppelehen 

~ . . . . 

I loppelchen meint 2 

Impressum 2 

Gruppenleiter 
im Wohngruppenvollzug 4 

Erfahrungen 
mit der Einweisungsabteilung 8 

Fachtagung der D.A.H. 10 

Berliner AIDS-Hilie 
enveitert Knastarbeit 10 

Veranstaltung der 
Referendare der Strafrechts AG 11 

Am Rande bemerkt 11 

Fernstudium im Knast 12 

Zum Tode von Wilhelm Glaubrecht 13 

Leserbriefe 14 

Pressespiegel 20 

TEGEL INTERN TEGEL INTERN 

Computerspiele 22 

Wunschvorstellungen 26 

Sport in der ]VA Tegel 27 

Gesundes Theater 27 

Erste Pressekonferenz 
der Tegeler Gefangenen 28 

Mauersplitter 30 

TEGEL INTERN TEGEL INTERN 

Berliner Abgeordnetenhaus 32 

Haftrecht 34 

Das Allerletzte 38 

Preisausschreiben für Inhaftierte 39 

'der lichtblick' 3 



Der Auftrag des Gruppenh:iiters 
(auch Sozialarbeiter genannt) besteht 
41 erster Linie darin, den Gefangenen 
soziale Hilfe zu gewähren. Durch 
diese Hilfe leistet der Gruppenleiter 
seinen Beitrag zur Erreichung des 
Vollzugszieles das darin besteht, den 
Gefangenen zu befähigen, "... künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen" ( § 2 
Strafvollzugsgesetz) . 

Die Tätigkeit eines Gruppenleiters 
sollte im allgemeinen bei der Auf
nahme eines Gefangenen in seiner 
\\Iohngruppe beginnen und mit der 
Entlassung oder der Verlegung in den 
offenen Vollzug enden. Ein Inhaf
tierter ist gerade in der Anfangs
phase des Vollzugs sehr oft von 
massivEm Aggressions- oder Resigna
tionstendenzen oder durch ein großes 
Mißtrauen gegenüber allen Vollzugs
bediensteten gekennzeichnet. Deshalb 
kommt es bei der ersten Kontaktauf
nahme zu ihm, im sogenannten Erst
gespräch, darauf an, ihm das Gefühl 
von Vertrauen zu geben. Ihm klar zu 
machen, daß er kein Opfer einer 
Behandlungsmaschinerie ist, und daß 
man helfen will, seine Lebenssitua
tion zu meistern. Mit anderen Worten: 
Der Sozialarbeiter sollte dem Gefan
genen von vornherein den Eindruck 
vermitteln, daß er zwar \oJegbegleiter, 
Förderer und Helfer für eine gewisse 
Zeit für ihn ist, daß er ihm aber die 
Verantwortung für sich selbst und für 
seine Familie nicht abnehmen kann. 
Er leistet ihm lediglich Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Der Gruppenleiter sollte während 
der weiteren Vollzugszeit t"egelmäßige 
Gespt"äche mit dem Inhaftierten 
führen und Beobachtungen, die für 
die Behandlung und Beurteilung des 
Gefangenen von Bedeutung sind, fest
halten, damit das Persönlichkeitsbild 
des Gefangenen vervollständigt wi.t"d. 
All das sollte Grundlage für die Er
stellung des sogenannten Vollzugs
planes sein, de• nach § 7 Abs. 2 
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Gruppenleiter im 
Wohngruppen
vollzug 

Strafvollzugsgesetz. mindestens übet" 
folgende Behandlungsmaßnahmen sich 
äußern sollte: 

die Unterbringung im geschlossenen 
oder offenen Vollzug, 

- die Zuweisung zu Wohn- und Be
handlungsgruppen, 

den Arbeitseinsatz sowie Maßnah
men det" beruflichen Ausbildung, 
Fortbildung oder Umschulung, 

- die Teilnahme an Ve•anstaltungen 
der Weiterbildung, 

- besondere Hilfs- und Behandlungs
maßnahmen, 

- Lockerungen des Vollzuges und 

- notwendige Maßnahmen zur Vor
bereitung det" Entlassung. 

Nach § 7 Abs. 3 StVollzG ist der 
Vollzugsplan " ... mit der Ent\vi.cklung 

und weiteren Ergebnissen über die 
Persönlichkeit des Gefangenen in Ein
klang zu halten ... " . 

Selbstverständlich hat der Grup
penleiter im Vollzug durch die ~it

\vi.rkungsrechte bei der Erstellung des 
Vollzugsplanes erhebliche Mitverant
wortung zu tragen. Kostbare Voll
zugszeit kann vertan werden, wenn 
es bei der Erstellung des Vollzugs
planes zu Fehleinschätzungen kommt; 
ganz zu schweigen von den Schäden, 
die einem Gefangenen selbst durch 
eine falsche Diagnose- und Prognose
stellung erwachsen können. Überfor
derungs- oder Unterforderungserleb
nisse können zu vollzuglichem Ver
sagen führen, das letztlich auf den 
Gefangenen zurückschlägt. Und das 
ist hiet' in der Anstalt schnell pas
siet"t, weil der Großteil der so
genannten Gruppenleiter aus dem 
Vollzugsdienst (Verwaltungsbereich) 
kommt und nicht bzw. nur unzut"ei
chend in der Sozialarbeit ausgebildet 
ist. 



Allgeaeine Verfügung 
zu, 1L1 ~tVol!zG 

AUFGA8(NBESCHRE1BUNG FÜR GRUPPCNLElfER 
in den Wohngruppenbereichen des Erwachsenen-Strafvollzuges•) 

Hlqe•eines 

(I) Oie in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin je
weils geltenden Aufgabenbesc~reibungen für Gruppenleiter blei
be~ unberü~rt, so~eit sie der vorlitgenden Beschreibung nicht 
•idersprechen . 

(2) !n Bereichen, in denen noch keine Wohngruppen gebildet 
worden sind, richten sich die Aufgaben des Gruppenleiters nach 
den besonderen ortliehen Bedürfnisstn . Dit für die Arbeit in 
den oohngruppen getroffenen Regelungen gelten entsprechend, 
soweit sie sinnvoll ange~endet werden können . 

2 
Wohngruppenvol!zug 

(i) Der Gruppenleiter leitet ~int Wohagruppe gejäß den konzep
tionellen Vorgaben der Anstaltsleitung und ist für die inhalt
liche Ausgestaltung der Arbeit in ihr verantwortlich. fr ar 
beitet ait allen im Vol.zug Tätigen zusa•men . 

,2 Oi~ ~ohngruppe stellt die k;einste Organisationseinheit 
der Anstalt dar, 1n der Gefangene zur geaeinsaaen Behandlung 
untergebracht sind . Sie ist als soziales Lernfeld für die 
Gefangenen zu nutzen und gibt insbesondere die Möglichkeit, 
d:e lös~ng von Proble•en zu trainieren, die bei~ Zusanaenleben 
von '1enscllen in ge-einsa" 9enutlten Räu3en auch in der Frei
heit entstehen können . 

(3) Mindestens ein~al monatlich hat der Gruppenleiter eine Be
sprechung ~it al Jen Gefangenen der ~ohngruppe durchzuführen . 
Oie Gefangenen (außer Untersuchungsgefangene sind zur Teil
nah•e an dieser 9esprec,ung zu ~erpflichten . 

3 
Behandlung 

(:) Der Gruppenleiter ist für d•e Einhaltung und Ourchfünrung 
säFt!icher zur (rre;chung des Vollzugszieles erforderlichen 
Behandlungs•aßnahoen einschließlich der sozialen Hilfen ge11äB 
§§ 71 ff . StVollzG un~ittelbar zuständ ig . 

") JVA Tegel (TA'en 111 E, IV, SothA , V, VI) , JVA lloabit 
(TA III), JVA Düppel, JVA Plötzensee , JVA för Frauen Berlin 

(2) ~it jeaea in die Wohngruppe neu auigeno'iRenen Gefangenen 
führt der Gruppenleiter unverzüglich ein Aufnah~egespräch . Be
reits vor diesem Gespräch "der un•ittelbar danach soll de r 
Gruppenleiter die den Gefangenen betreFfenden Urt~ilsgründe 

sowie etwaige psycniatrische/psychologiscne Gutachten lesen. 
Zu Beginn der Behandlung ist nach den Zusa-,enhängen für die 
Straffälligkeit zu forschen und sind die etwaigen Persönlich
keitsdefizite des Gefangenen festzustellen . Nach ihnen hat 
sich die Vollzugsplanung zu richten. Es ist sowohl auf Defi
zite ie leistungsDereich als aucn auf psychische Proole&e 2u 
achten. Oie ~otwendigkeit einer Verlegung in spezielle Behand
lungsbereiche (z . B. Sozialtherapie oder Orogenstation) au6 
geprüft werden . Zu den Be~andlungsmaßnahnen gehören auch 
rege1aä6ige Einzelgespräche des Gruppenleiten 11it jedeQ Ge
fangenen . Vollzugslockerungen und Urlllub sind vor zubereittn . 
z. 8. durch Überprüfung der Besuchsvorschriften sowie Gesprä
che •it dem Gefangenen und seinen Angehörigen . Den Vtrlauf der 
Freiheitsvergaben erörtert der Gruppenleiter 11it de• Gefan
genen und wertet ihn für die Vollzugsplanung aus . 

(3) Insbesondere die Gruppenbetreuer sind in dil.' Ourthf!ihrung 
der Behandlungsaaßnah•en ~it einzubeziehen. daait sie außer
halb der Dienstzeit des Gruppenleiters dessen Arbeit i• Rahaen 
des Möglichen weiterfUhren können. ~lle ~esentlichen Erkennt
nisse ~üssen so ausführ 1 i 'h in den Gefangenen-Personalakten 
ver11erl<1: werden, da8 auch ein anderer Gruppenleiter als Ver
treter die 9eh~ndlungsarbeit Fortsetzen kann . 

(4) Oie Behandlungsarbeit des Gruopenleiters setzt dessen 4n
wesenheit in der Anstalt zu einn hierfür erforderlichen Tei I 
nach Beendigung der täglichen .\r~eitsreit der Gefangenen und 
in regelA36igen ~bständen auch aa Wochenende vorau~ . 

4 

Sicherhei~ und Ordnung 

(I) Der Gruppenleiter ist sowoh! für die Vollzugsges;;a!tung 
als auch für die Sicherheil und Ordnung in der Wohngruppe ver
antwortlich . 

(2) llaonahcen der Sicherheit und Ordnung in der oohngruppe 
trifft d~r Gruppenleiter, soweit keine ab•eicbende anstalts
interne Rege I unq be~tebt, in :l.bst i •!lung 11i t dee I/oll Zugs
dienstleiter (bzw. in dessen ~bwesenheit nit dea Schichtleiter 
des .'ll!gemeinen Vollzugsd1enstes), der insoweit eine gleich
rangige Zust~ndiqkeit hat und darüber hinaus für die Sicner
heit uod Ordnung de; ~ohngruppenübergreitenden Bere1ches ver
~nlwortlich tst. Entsprechendes gilt für die ~dßnahaen auf dea 
Gebiet der Vollzugsgestdltung . die erh~bliche Auswirkungen 3Ut 

dit ~icherheit und Ordnung in der Wohngruppe haben . 
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(3) Sei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Gruppenleiter 
und de1ll VO"llzugsdienstlei ter- ( Schichtleiter) entscheidet der 
beiden gemeinsa~ übergeordnete Vorgesetlte . 

5 
Verwaltung 

(I) Oer Gruppenleiter übt die Fachaufsicht über die Gruppen
betreue-r der Wohngruppe aus und wirkt an deren dienstlicher 
Beurteilung •it . 

(2) Der Gruppenleiter soll die Gruppenbetreuer zu engagierter 
Mitarbeit ~otivieren . hat auf die sorgfältige Erledigung aller 
Aufgaben zu achten sowie für einen geordneten Tages- und 
Arbeitsablauf innerhalb der Wohngruppe zu sorgen . 

(3) Oie Übersichtlichkeit und Sauberkeit der Haft- sowie der 
Dienst- und Funktionsräu~>e ist unter möglichst gleich11äßiger 
Beteiligung aller Gefangener zu gewährleisten . 

6 
Arbeit und Ausbildung der Gefangenen 

( l) Den Gefangenen so 11 ge;;oei nSali r.>i t der ~rbe i tsverwa l tung 
bei der Vermittlung einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle ge
holfen werden . Es ouß versucht werden , arbeitsunwillige Gefan
gene (außer erwachsene Untersuchungsgefangene) zur Arbeitsauf
nah~e unter Hin~eis auf ihre Arbeitspflicht zu ~otivieren . Bei 
verschuldeter Arbeitslosigkeit sind die rechtl i chen Konsequen
zen zu ziehen (Haftkosteozahlung, Ablehnung von Vollzugslocke
rungen und Urlaub u. a . ) . 

(2) Der Gruppenleiter soll den Gefangenen in regelmäßigen Ab
ständen am Arbeits- oder Ausbildungsplatz aufsuchen und sich 
einen fin<lruck vo9 seinem Arbeitsverhalten verschaffen . Der 
Werkbeamte und der Lehrer üben i• Gesamtbehandlungskonzept der 
Anstalt eine hervorragende Funktion aus . Hit ihnen sollen des
halb die Behandlungsmaßnahmen, insbesondere wenn sie den 
Arbeits- oder Ausbildungsprozeß tangieren, abgesprochenwerden . 

7 

Freizeit der Gefangenen 

~uch der Gruppenleiter ist für die Gestaltung der Freizeit der 
Gefangenen einschließlich des Sports verantwortlich. Er be
zieht die Gruppenbetreuer in die Erledigung dieser Aufgaben 
ein, u'" zu erreichen, daß in seiner Abwesenheit in seinera 
Sinne weitergearbeitet ~ird . 
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8 
Entlassungsvorbereitung 

( l) Die gründliche Entlassungs~orberei tung ist wichtig, weil 
ohne sie selbst bei intensiver Behaodlungsarbeit während der 
Haftzeit der Rückfall nach der Entlassung wahrscheinlich ist . 

(2} Die entsprechenden Bemühungen sind aktenkundig zu machen . 

(3) Oie llöglichkeit der Zusa•u•enarbeit !llit den bezirkliehen 
Haftentlassungshilfestellen ist zu beachten . Falls eine vor
zeitige Entlassung mit Bewährungsaufsicht be•1orsteht, sollte 
eine söglichst frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen 
Bewährungshelfer erfolgen, damit dieser die währeod der Inhaf
tierung begonnenen Maßnah~en nach der Haftentlassung fort
führen kann . 

9 
lokrafttreten 

Diese Allgemeine Verfügung tritt am I. Februar 1989 in Kraft . 
Sie tritt a• 31 . Januar 1999 außer Kraft . 



JOI I-IA"-r-r '&ER/11' EINEN 
GESPR.ifOISTERMIN /1/T 

Ist der Vollzugsplan et"St einmal 
ei."Stellt und mit dem Gefangenen be
sprochen "'Orden, kommt es in ei."Ster 
Linie dem Gruppenleiter zu. den In
haftierten bei der Durchführung zu 
unterstützen und zu motivieren. Der 
von vielen Gefangenen am Anfang 
gezeigte Elan, ihre Vollzugszeit sinn
voll zu nutzen, ist schnell vorbei, 
wenn sie vom Gruppenleiter alleine 
gelassen werden und die Insassensub
kultur mit ihren schädlichen Auswir
kungen zuviel Einfluß gewinnt. 
Gewaltfreies Miteinander ist vielen 
Gefangenen unbekannt, es muß 
schrittweise erlernt werden. 

Arbeits-, Bildungs- und Ausbil
dungsmotivation müssen beim Inhaf
tierten geweckt oder verstärkt 
und realistische Zukunft spläne erar
beitet werden. Die Einsicht filr an
gerichteten Schaden einzust ehen und 
für sich und seine Angehörigen ver
antwortlich zu sein. muß grundlegend 
und immer wach gehalten werden. 
Dabei hat sich auch die Mitarbeit 
des Gefangenen korrigierend auf den 
Vollzugsplan auszuwirken. Doch das 
ist alles nur Theorie; in der Praxis 
sieht alles leider ganz anders aus! 

Einige Gruppenleiter überlassen die 
eigentlich von ihnen zu betreuenden 
Gefangenen sich selbst und kümmern 
sich in keiner Weise um sie . Am Voll
zugsplan wird gar nichts gemacht, 
allenfalls unzur-eichende Angaben 
über den Erkenntnisstand. Wie soll 
ein Gruppenleiter auch über einen 
~lenschen urteilen, den er nicht 
kennt, weil er sich überhaupt nicht 
um ihn ~ekümmert hat? Dann braucht 
sich auch der soge nannte Sozial
arbeiter nicht wundern, wenn sich 
e in von ihm zu " Be treuender" an 
seinen Vorgesetzten wendet und sich 

über die Arbeitsmoral "seines" 
Gruppenleiters beschwert. Ein Gefan
gener sollte es sich aber zweimal 
überlegen, ob er sich beschwert, 
denn die Zuständigkeit für seine 
Pei."Son bleibt beim selben Gruppen
leiter. 

Wenn man dann noch einen Grup
penleiter hat, der keine Kritik ver
tragen kann, sieht die Sache für 
den Gefangenen bei einer zu ei."Stel
lenden Vollzugsplanung nicht gerade 
gut aus. Zu einem Gruppenleiter. mit 
dem man über seme persönlichen Er
fahrungen und Probleme reden soll, 
muß man Vertrauen haben - und das 
kommt nicht von selbst, das muß in 
Kleinarbeit aufgebaut werden. Dies 
ist jedoch nicht möglich, wenn man 
einen Gruppenleiter hat, der ständig 
in Urlaub oder krankgeschrieben ist . 
Mit einer solchen Arbeitsauffassung 
kann man keinen Gefangenen moti
vieren, sondern nur zeigen, wie es 
nicht sein sollte. 

Wer eine derartige Einstellung zur 
Arbeit in der freien Wirtschaft an 
den Tag legt, hat die längste Zeit 
einen Ar beitsplatz gehabt. Bei 
Beamten scheint das alles nicht so 
wichtig zu sein ... 

Natürlich sind nicht alle Gruppen
leiter so, es gibt auch echte Sozial
arbeiter und sehr engagierte Mit
arbeiter im Sozialdienst , die mit den 
ihnen anvertrauten Cefanqenen sinn
voll zusammenarbeiten und bemüht 
sind, die Vorgaben des Gesetzgebei."S 
umzusetzen. Bei diesen Gruppenleitern 
ergebe n sich für viele Gefangene 
neue Pei."Spektiven, an die sie früher 
nicht zu glauben gewa~t hatten. Die 
Hauptnot fUr einen Großteil der 
Insassen hier lie~t eben in ihrer 
Ratlosigkeit. L>raußen konnten Pro-

bleme z . B. durch Alkohol und 
Drogen, mit lauter Beatmusik über
tönt oder mit hektischer Vergnü
gungssucht verdrängt werden. Die 
Zelle ist dafür nicht geeignet. Hier 
ist man allein, vereinsamt mit der 
Zeit und weiß nicht, wie man seine 
Probleme bewältigen soll, weil es 
einen froher schon nicht interes
siert und man auch nicht gelernt 
hat, damit umzugehen oder darüber 
zu reden. 

Darum fällt es einigen Gefangenen 
sehr schwer, von sich aus an den 
Gruppenleiter heranzutreten. Und wird 
einer wieder sich selbst überlassen, 
braucht man sich nicht zu \\'\.tndern, 
wenn er zu Alkohol und Drogen 
greift - davon gibt es hier schließ
lich genug. Das Prinzip der Markt
wirtschaft regelt bekanntlich An
gebot und Nachfrage. 

Darüber sollten mal e1mge Damen 
und Herren in der- Justizverwaltung 
nachdenken. Nur wo Probleme nicht 
bewältigt werden können, treten 
immer wieder Alkohol und andere 
Drogen in den Vordergrund. Eigent
lich mUßte jedem Gruppenleiter klar 
sein, daß er von sich aus an Gefan
gene herantritt, die diesen Schritt 
zu ihm nicht tun. Manchmal sind es 
Hilferufe anderer Art, wie Zerstorung 
der Zelleneinrichtung oder ein Sui
zidversuch, womit der Gefangene auf 
sich aufmerksam macht, um dem Grup
penleiter zu signalisieren, daß er 
Hilfe braucht. Leider wird das nicht 
oft erkannt oder wenn es zu spät 
dafür ist. 

Seit dem 1. Februar 1989 ist die 
''Aufgabenbeschreibung für Gruppen
leiter in den Wohngruppenbereichen 
des Erwachsenen- Strafvollzuges'' in 
Kraft. Dabei handelt es sich ledig
lich um eine Allgemeine Verfügung zu 
§ 143 StVollzG, die allerdings nur die 
Vollzugsbereiche der ]VA Tegel 
(TA'en 111 E, IV, V, Vl), JVA Moabit 
(TA JII). JVA Düppel, ]VA Plötzensee 
und der JVAF Berlin betrifft. \Yir 
haben diese Verfügung hier vollstän
dig mit abgedruckt. 

Diese Allgemeine Verfügung 
spricht für sich selbst, und jeder 
kann sich seine eigene Meinung dazu 
bilden. Für die Zukunft bleibt zu 
hoffen, daß man mehr qualifiziertes 
Pet"Sonal als Gr-uppenleiter einstellt. 
Es ~ibt wohl genug arbeitslose 
Sozialarbeiter. die im Vollzug 
dringend benötigt werden. Aber in 
der Presse sieht man immer nur 
Stellengesuche der justizvel."\\··altung. 
in denen Vollzugsbeamte für den all
gemeinen Vollzugsdienst oder den 
Werkdienst gesucht \."erden. Von 
Sozialarbeitern liest man nichts, und 
gerade d.tran mangelt es hier sehr. 

-spe-
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Erfahrungen mit der Einweisungsabteilung 

Endlich - zwölf 
Jahre nach ln
krafttreten des 
Strafvollzugsge
setzes ver
sucht man, den 
§§ 5 (1\ufnahme
verfahren), 6 
( Behandlungsun
tersuchung) und 
7 (VoUzugsplan) 
aus diesem Ge
setz auch hier 
in der Justiz
vollzugsanstalt 
Tegel gerecht 
zu werden. Zu 
diesem Zweck 
hat man in der 
Teilanstalt Vl, 
dem letzten Neu
baU dieser An
stalt, zwei Sta
rtonen zur Ein
weisungsabteiluns 
erklärt. 

ln der März/ April-Ausgabe des 
LichtblickS wurden die Konzeption 
dieser Abteilung vorgestellt, dazu 
eine Stellungnahme des zuständigen 
Teilanstaltsleiters sowie ein lnter
view mit einem dort arbeitenden 

Um diese brodelnde ~\ischung nun 
sachgerecht einzuweisen, stehen zwei 
Psychologen in zwei Halbtagsstellen 
und zwei qualifizierte Sozialarbeiter 
aus der Verwaltung zur Verfügung. 
Der eine, versetzt aus der Teil
anstalt n. nachdem ihm dort die ln-Gruppenleiter abgedruckt . Der 

Öffentlichkeit wird diese Konzeption . . . . ... 
gerne als funktionierende Gegeben- :.:\:·.:=::·:::: ·. 
heit verkauft. Die Realität sieht aber" {{=:f.: =:;::.> 
etwas anders aus. Konzeptionell ._:::::,::::::;: >::>· · 
gesehen scheif't diese aus 30 Haft- ::??''','i':i.: 
plätzen bestehende EinvJeisungsabtel- ::;:::::;:::;:·::{=:;= ;:: 
lung eine begrüßenswerte Sache zu :::::~;:/.::<< :;: 
sein - jedenfalls wird dem Strafvoll- ::::::;::::?>f/ 
zugsgesetz Genüge getan· D_as. dürfte :: · ;::: ·:>::<:. 
eher der Grund dieser Eini'l-chtung :· :·: :·:···:·:·· · 
sein, denn sie steht leider nicht . :-::::.:· :::< > 
jedem aus Moabit kommenden Gefan- :-:::: :=-:::::;:: 

sassen "seiner" Station einsti.miTlig 
das Mißtrauen ausgesprochen hatten. 
Der andere bemüht, Vorhalte gegen 
seinen Kollegen zu entkräften. 

Sich unter diesen Bedingungen an 
die Konzeption zu halten, kann für 
die Mitarbeiter dort eine schöne 
Richtschnur, keinesfalls jedoch 
umsetzbare Realität sein. So wird 
z . B. ein Gefangener von \~oche zu 
\'loche mit seinem Gesprächstermin 
vertröstet und hat nun nach fünf 
Monaten weder einen Vollzugsplan 

genen zur Verfügung. Eher psycho- . :-·= · .. ;:··::· .. 

logisch interessanten Spezialfällen 
wie Sittlichkeitsdelikten und lnhaf
üerten mit außergewöhnlichen 
Tötungsdelü<.ten. Doch auch Gefan
genen, die in anderen Häusern ver
schuldet und daher in Schwierig
keiten sind, scheinen die beiden Sta
tionen als nuchtpun.l(te zu dienen. 
Entsprechend gespannt ist die Atmo
sphäre zwischen ihnen und den rest
lichen "Bewohnern" der Abteilung. 
Cliquenbildungen und lsolati.onen sind 
hier wie sonst nirgendwo zu beob
achten - verstärkt noc.h durch den 
konzepti.one\1 bedingten Etagenver-
schluß in der Teilanstalt Vl. 

8 'der lichtblick' 

noch eine Ahnung, was mit "ihm ge
schieht. Einem anderen wurde nach 
vier Monaten, als er sich um Ver
legung auf eine andere Station . im 
Haus Vl bemUhte, erklärt, daß seme 
Einweisungsphase erst jetzt beginnt· 

Das sind keine Einzelfälle, die 
vorgesehene Verweildauer haben die 
meisten schon verdoppelt. Unzufrie
denheit und Verunsicherung machen 

und tragen so noch zur 
Stimmung auf der Abtei-



:Eine beliebte Methode ist es, um 
überhaupt wieder freie Plätze zu 
schaffen, einige gegen ihren '''illen 
in das benachbarte Haus V zu ver
legen. Diese Teilanstalt ist unter den 
Gefangenen in Tegel sehr unbeliebt, 
und dorthin läßt sich kaum einer 
frei"."llli.g verlegen. 

Auf der Aufnahmeabteilung ge
machte mündliche Zusagen werden 
dort kaum ernst genommen. Schlimmer · ·. · . 
trifft es diejenü~en, die nicht so .· . 
recht einweisbar sind und zurück in 
den Verwahrvollzug der Teilanstalt 11 
müssen. \o,'eg ist der Pseudo-luxus wie 
Steckdose auf der Zelle und Dusche 
auf der Station. Doch man rühmt sich 
auch schon da:nit, jemand dem offe-
nen Vollzug zugewiesen zu haben. Es 
war ein SelbststeUer mit geringem 
Strafrest, der um diese Verlegung 
hart kämpfen mußte. 

Verlegungen auf eine andere Station 
innerhalb des Hauses sind zur Zeit 
fast unmöglich. Um die Einweisungs
abteilung um eine Station zu erwei
tern. löst man gerade die Lang
straferstation im Haus VI auf und 
vet'teilt diese Leute vorzugsweise im 
Hause. So blockiert sich d1ese Ab
teilung selbst. 

Psychologisches "Ab1euchten" "''ird 
auf den beiden Stationen ganz 
unverblümt groß geschrieben. Früher 
bekam man aus einem Strafgefan
~enen kaum seinen Namen heraus, 
erst recht nicht dazu. einen Frage
bogen zu beantworten. Da "''Urde 
dann mit "Datenschutz'' und "Ein
griff in die Intimsphäre" gekontert. 
Heute füllen sie ganze Kataloge von 
Fragebögen uus. Ncuanl<ömmlin~e 
kennen das gar mcht nnders, und für 

sie gehort das eben zum 1\nast. Alt
eingesessene. die durch Ablosung vom 
Freigang oder sonstige Umstände auch 
diese Abteilung durchlaufen, rea
gieren sehr argwöhnisch auf diese 
"selbstverständliche" Offenheit. 
Einige verwe1gem diese Tests völlig 
oder füllen diese Fragebogen so 
falsch als möglich aus. \\'Oraus die 
betreffenden Psychologen natUrlieh 
auch ihre entsprechenden Schlüsse 
ziehen. 

Die erstellten Vollzugspläne sollen 
i:n lnteresse des Gefangenen und im 
Rah.-nen der Möglichkeiten sein 
sagen die Sozialarbeiter. Leider ist 
dieser Rah.'llen sehr eng gesteckt. So 
fielen bis jetzt viele erstellte Voll
zugsplane zur großen Unzufrieden
heit der Betroffenen aus. Wenn bei 
einem Gefangenen laut Vollzugsplan 
nicht von vorzeitiger Entlassung, 
sondern von Endstrafe ausgegangen 
wird. kann er sich eine vorzeitige 
Entlassung meist abschminken. \\'er 
bei seiner Zweidrittelanhdrung noch 
keine Vollzugslockerungen hatte und 
scmit noch nicht erprobt ist, kann 
sich den mühsamen Transport nach 
Moabit zur Anhörung ersparen. 

Die Erstellung des Vollzugsplanes 
ist fast .,.ie eine zweite Urteilsver
kUndung. Daher ist es dnngend er
forderlich. daß fur diesen sens!blen 
Bererch der Einweisungsabteilung 
hochqualüizierte Entscheidu.'lgsträger 
einge<:etzt ... ·erden. Das scheint man 
zur Zeit noch sehr locker zu seJten: 
"Wir sind doch erst im Anfangssta
dium". Andererseits arbeitet man 
sch,~n nn einer Erweiterung dieses 
Bere1ches. Bleibt abzuwarten. wo der 
nächste Sozinlarbeiter "fn:-1" wird ..• 

-bLI(-
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Fachtagung der Deutschen Al OS-Hilfe 

Vom 2. bis 4. August 1989 fand 
eine Fachtagung der: Presseabteilung 
der Deutschen AIDS-Hilfe statt. 
Unter dem Titel Aids, Dr:ogengebrauch 
und Str:afvollzug waren Vertreter von 
regionalen und überregionalen Zei
tungen, Rundfunkanstalten und Fern
sehredaktionen eingeladen, sich um
fassend über die Arbeit in diesem 
Bereich der Deutschen AIDS- Hilfe zu 
infor:mier:en. Tagungsort war Hamburg. 
Am zweiten Tag stand die Proble
matik des Strafvollzuges auf dem 
Pr:ogramm der Fachtagung. 

Es ist erstaunlich gewesen, \\rie 
viele der anwesenden Journalisten 
sich im Strafvollzug der Bundes
republik Deutschland sehr gut aus
kannten. Bemerkenswer t war auch, 
daß in allen Bundesländern das 
Strafvollzugsgesetz verschie-den aus-

Gert Wüst ist seit Mitte des 
Jahres für die Berliner AIDS-Hilfe in 
Berliner Knästen tätig. Mit Unter
stützung der Insassenvertretungen 
führt er in der ]VA Tegel in den 
Häusern li und l1I r egelmäßige 
Gesprächskreise mit anschließender 
Einzelsprechstunde zu allen Fragen, 
die HIV und Aids im Knast be treffen, 
durch. Auch eine feste Spr:echst unde 
im .Krankenhaus der ]VA Plötzensee 
(Lungenabteilung) wurde eingerich
tet. 

Positive Gefangene, die Ausgänge 
erhalten, haben die Möglichkeit, in 

HA'H-IC~ HA8'f..!WI'OOCH EENE 
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gelegt wird, und daß in allen Bun
desländern der Strafvollzug völlig 
unterschiedlich ist. Das Seminar ist 
sehr interessant für mich gewesen, 
weil ich auch für den Lichtblick 
neue Kontakte zu Journalisten knüp
fen konnte. 

Die Presseabteilung der Deutschen 
AIDS-Hilfe plant vom 1. bis 3. 
Dezember 1989 ein Seminar für 
Redakteure von Gefangenenzeitungen. 
Wer für Gefangenenzeitungen schreibt 
und ftir dieses Seminar Urlaub be
kommt, möchte sich bitte möglichst 
umgehend an die 

Deutsche AIDS- Hilfe 
Pressereferat 
Nestorstr:aße 8-9 
1000 Berlin 31 

wenden. Die Presseabteilung wird sich 
sofort mit jedem einzelnen in Ver
bindung setzen und an die Voll
zugsanstalt eine schriftliche Ein
ladung schicken. · 

Die Kosten der Anreise und die 
Kosten des Aufenthalts werden von 
der Deutschen AIDS-Hilfe getragen. 
Das Seminar wird aus Mitteln der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung finanziert. 

Die Deutsche AIDS- Hilfe veran
staltet dieses Seminar gemeinsam mit 
der Gefangenenzeitung 'der lieht
blick' . Wir bitten noch einmal, sich 
möglichst schnell an das Presserefe
rat der Deutschen AIDS-Hilfe zu 
wenden, um alles Weitere von dort in 
die Wege leiten zu können. 

- gäh-

Berliner Al OS-Hilfe erweitert Knastarbeit 
Konkrete Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS im Knast 

den Räumen der Berliner AIDS-Hilfe 
an einer Gesprächsgruppe teilzuneh
men. Schon seit Mai gibt es in der 
JVA für Frauen eine regelmäßige 
Gesundheitsberatung, die von Ärztin
nen aus bezirkliehen Aids-Beratungs
stellen zusammen mit Erika· Parsa von 
der Berliner AIDS- Hilfe angeboten 
wird. 

Gert Wüst: "Wir wollen Menschen 
mit HIV und Aids im Knast konkret 
unterstützen; dabei stehen Unter
stützung von Selbsthilfeinitiativen 
und Hilfe zur Selbsthilfe für uns im 
Mittelpunkt." Auch auJ politischer 
Ebene muß eine Verbesserung der 
Situation in den Berliner Knästen er
reicht werden. Die Berliner AIDS
Hilfe fordert deshalb eine Abgabe 
steriler Spritzen auch im St rafvoll
zug, um weiteren HlV- Infektionen 
durch gemeinsamen Spritzengebrauch 
zu begegnen. Gert Wüst weiter: "Die 
katastrophale medizinisc he Versor
gung muß verbessert werden, und der 
HlV- Antikörpertest muß auch im 
Knast anonym möglich sein. Vollzugs
lockerungen für Kontakte nach drau
ßen, um z . B. an externen Gruppen 
teilzunehmen, dürfen nicht mehr vom 

Nachweis negativer Urinkontrollen 
abhängig gemacht werden." 

Wer Interesse hat, mit der 
Berliner AIDS- Hilfe Kontakt aufzu
nehmen, Ansprechpartner ist Gert 
Wüst, Telefon 8 83 30 17, Meineke
straße 12, 1000 Berlin 15. 

Die nächsten Gesprächskreise und 
Sprechstunden in der )VA Tegel sind: 

TA ll - Freitag, 3. und 17. November, 
1. und 15. Dezember, 

18 Uhr 

TA lll- Dienstag,7. und 21. November, 
5. und 19. Dezember, 

18 Uhr 

)VA für Frauen: 

Haus 5 - donnerstags, wöchentlich 
17 Uhr 

Haus t. donnerstags, monatlich 
17 Uhr 

Berliner AIDS- Hilfe e . V. 
Meinekestraße 12 
1000 Berlin 15 



Veranstaltung 
der Referendare 
der Strafrechts AG 

Am ~littwoch. dem 2. August 1989. 
fand um 19.30 Uhr im ärv-Haus eine 
Veranstaltung mit dem Thema Straf
vollzug in BerHn statt. Eingeladen 
hatten die Referendare der Straf
rechts AG S 1/86. Bei dieser Ver
anstaltung sollte über Untersuchungs
haft in Berlin diskutiert werden. Als 
Einstieg war der Film "23 Stunden" 
zu sehen. Dieses Video wurde von 
Studenten der Fachhochschule her
gestellt. In diesem Video sind einige 
Gefangene zu Wort gekommen, die 
ihre Untersuchungshaft in Berlin ab
gesessen haben. 

Erfreulich war die rege Teil
nahme an dieser Veranstaltung. ich 
habe über 70 Teilnehmer gezählt, die 
sich interessiert den Filmbericht an
sahen und danach sehr intensiv dis
kutierten. Frau Künast, die ihr 
Kommen zu dieser Veranstaltung zu
gesagt hatte, mußte wegen einer 
Sitzung der Alternativen Liste ab
sagen. 

Der Film "23 Stunden" zeigt ein
dringlich die Situation der Unter
suchungshaft in Berlin. Besonders 
beeindruckend waren die Ausführun
gen von llse Schwippert, die mehr 
als sieben Jahre in Untersuchungs
haft gesessen hat . Sie berichtete 
über die Folgen, die Untersuchungs
und Isolationshaft bei Menschen 
hervorrufen. So hat sie noch heute 
Konzentrationsstörungen und die 
lange Haftzeit nicht überwunden. 

Die Referendare diskutierten über 
Sinn und Zweck des Strafvollzuges in 
Berlin. Auch mehrere ehemalige 
Gefangene hatten den Weg nicht ge
scheut und waren zu dieser Ver
anstaltung gekommen. So konnten 
sich die anwesenden Referendare 
auch von anderen Gefangenen über 
die Erfahrungen der Untersuchungs
haft berichten lassen. Es wurde be
schlossen, daß in Zukunft derartige 
Veranstaltungen öfter durchgellihre 
werden. 

Wer Interesse hat, kann sich über 
kommende Veranstaltungen bei \volf
gang Kaleck unter der Telefonnummer 
6 92 25 06 informieren. \'/eitere sind 
geplant, und die Strafrechts AG ist 
dankbar für jeden, der mitmachen 
und dazu beitragen will, den 
Strafvollzug in Berlin zu verändern. 

- gäh-

I Am Rande bemerl{t I 
Vertrauensmann 
für den Lichtblick 
Als vor über zwei Jahren der 

Vertrauensmann des Lichtblicks, Herr 
Dannenbaum. dieses Amt aus beruf
lichen Gründen nicht mehr weiter
führen konnte, hatte sich die Licht
blick- Redaktion um einen neuen Ver
trauensmann bemüht. Unsere Wahl fiel 
auf Rudolf Schweigert, der uns seit 
vielen Jahren bekannt und für den 
SFB als freier Journalist tätig war. 
Also beantragten wir bei der An
staltsleitung der Justizvollzugsanstalt 
Tegel, uns Herrn Rudolf Schweigert 
als Vertrauensmann zu benennen. 
Gleichzeitig baten wir den Berliner 
Vollzugsbeirat, unseren Antrag zu 
unterstützen. Das wurde uns von dort 
auch zugesagt. 

Dann passierte erst mal eine 
\'/eile gar nichts. Und dann passierte 
eine weitere Weile immer noch nichts. 
Nach eineinhalb Jahren fragte der 
verant wortliche Redakteur des Licht
blicks bei der Anstaltsleitung nach, 
ob man schon einen Beschluß gefaßt 
hätte oder demnächst mit einem 
Bescheid rechnen könnte. Nachdem 
dann zwei Jahre ins Land gegangen 
waren, ohne daß der Berliner Voll
zugsbeirat etwas unternommen oder 
die Anstaltsleitung der JVA Tegel 
diesen Antrag beschieden hatte, 
wandte sich der verantwortliche 
Redakteur mit einem Schreiben an die 
Senatsverwaltung fUr Justiz und bat 
um eine Stellungnahme zu dem 
Vorgang und um einen Bescheid hin
sichtlich des Antrages. 

Ein paar \.Jochen später erschien 
der zuständige Fachreferent in der 

Lichtblick-Redaktion um zu eröffnen, 
daß der Antrag abgelehnt wird. Der 
mündliche Bescheid reichte jedoch 
dem verantwortlichen Redakleurnicht, 
und er bat um einen schriftlichen. ln 
der wenige Tage später erhaltenen 
schL"iftlichen BeRründung der Ableh
nung heißt es u. a ., daß die Senats
verwaltung für Justiz einer Benen
nung von Rudolf Schweigert zum Ver
trauensmann nicht zustimmen kann, 
weil Herr Schweigert auch beruflich 
über den Strafvollzug in Berlin 
berichtet und darum für dieses Amt 
nicht geeignet wäre, da das zu einem 
Interessenkonflikt von Arbeit und 
ehrenamtlicher Tätigkeit fUhren 
könnte. 

Dieses Schreiben ist gelinde 
gesagt eigenartig. Sicherlich wäre es 
für die Senatsverwaltung für Justiz 
wünschenswert, wenn der Lichtblick 
einen journalistischen Berater hätte, 
der die Zeitung der Gartenfreund 
verantwortlich leitet. Ein solcher 
Mann hat naturgemäß vom Strafvoll
zug keine Ahnung. \vir wollten ja 
gerade jemand als journalistischen 
Berater haben. der sich im Strafvoll
zug auskennt und weiß, wie er in 
Berlin läuft. Aus diesem Grunde 
können wir uns auch mit der ableh
nenden Entscheidung der Justizver
waltung nicht zufrieden geben. \'lir 
werden nun auf politischem Wege 
versuchen, eine Änderung der Ent
scheidung herbeizuführen. 

Wir finden es nicht nur merkWÜr
dig, dem Lichtblick einen solchen 
Bescheid zukommenzulassen, wir 
finden es noch viel merkwürdiger, 
einen Journalisten, der unbestechlich 
über den Berliner Vollzug berichtet, 
in dieser Form abzuqualifizieren. 

-gäh-
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Hanna Schimpfle ist an der Freien 
Universität für die Bett"euung der 
Berliner Fernstudenten zuständig. 
Einmal im Monat kommt sie in die ]VA 
Tegel, tun den Studenten, die sie 
nicht an der FU aufsuchen können, 
für Fragen ZU!:" Verfügung zu stehen. 
Anfang August besuchte uns Frau 
Schimpfle in der Redaktion, tun mit 
uns etwas über ihre Arbeit zu 
sprechen. 

Das Studienzentrwn Berlin wird im 
Kooperationsvertrag zwischen der 
Fernuniversität und der FU Berlin be
trieben. Der Kooperationsvertrag 
sieht vor, daß die FU für diese 
Tätigkeit eine halbe Stelle freigibt. 
Darüber hinaus werden Rätune und 
Telefonkosten und in bedingtem Maß 

ICOJI'TAI('T: 

!:>TUOttW~E:NTIW/1 
DER F~RIIUHIV~R)ITAT·GlSMTNIKIIXICUI.o 
AN DER fR(IEII 1111/'ll/ljrf~'r Bli:tWII 

RiiDESIIEIM~II 5TR.5lf- ofQOO &ERtiN 33 
IN> (01;()) 438 61105 

auch Reisekosten zur Verfügung ge
stellt. Die halbe Stelle für das 
Studienzentrwn reicht jedoch nicht 
aus, weil die Studentenzahl zu hoch 
ist. Im vergangenen Wintersemester 
waren 750 Studenten dem Studien
zentrum Berlin zugeordnet. Das würde 
in einem westdeutschen Studienzen
trwn schon eine Vet"Waltungskapazität 
von ein bis anderthalb Stellen zur 
Folge haben. Westdeutsche Studien
zentren haben außerdem noch 
Mentoren zur allgemeinen Studien
beratung, die es in Berlin dafür 
nicht gibt. Frau Schimpfle selbst 
handhabt es so, daß sie die Mentoren 
zur Beratung für Fernstuditun-lnter
essierte heranzieht. Ztun Glück sind 
sie dazu bereit, weil das keineswegs 
selbstverständlich ist. 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 

Wir bieten an 

Beratung für Straffällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel- und Gruppengesprächen, für Personen, die 

-noch länger inhaftiert sind 

-vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monate vor der Entlassung) 

-als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

-bereits aus der Haft entlassen sind 

-von einer Inhaftierung bedroht sind 

- ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

-verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte; speziell zur Vorbereitung der Entlassung, sozial
therapeutische Gruppen, auch für Entlassene, sowie Hilfen für 
Angehörige bitte erfragen! 

Informationsbroschüre ,.wohin, was tun?'' anfordern! 
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Ein finanzielles Problem besteht 
eigentlich nur insofern, als die FU 
nicht in die Lage versetzt wird, mehr 
Mittel bereitzustellen. Das hat wie
derum damit zu tun, daß sich Fernuni 
und FU nicht mal an einen Tisch 
setzen und sagen, daß das mit einer 
Halbtagsstelle gar nicht laufen kann. 
Wir können zufrieden sein, daß es 
irgendwie trotzdem läuft, weil Frau 
Schimpfle die Arbeit macht und nicht 
danach schaut, wie sich ihre Arbeits
zeit einteilt. Da kann unterm Strich 
auch nichts bei xauskommen. 

Man schmückt sich gerne mit dem 
Aushängeschild Studienzentrwn Fern
universität an der Freien Universität. 
Aber nur wer in der Arbeit drin
steckt sieht einerseits die Schwierig
keiten, die damit verbunden sind und 
andererseits die Notwendigkeit, die 
diese Arbeit mit sich bringt. Im 
Moment jedenfalls ist das mit der 
Stelle zusammenhängende Problem 
nUt" derart zu lösen, daß immer Leute 
da sind, die die Arbeit machen 
wollen, ganz gleich, ob sie sie 
schaffen. 

Bei ihrem Besuch teilte uns Frau 
Schimpfle mit, daß sie sich aus 
Gründen eines operativen Eingriffs 
einem längeren Krankenhausaufent
halt unterziehen muß. Dartun werden 
für einige Zeit die monatlichen Bera
tungen ausfallen müssen. Für die 
Tegeler Fernstudenten kein Grund 
ztun Verzweifeln; sie können und 
sollen sich bei auftretenden Fragen 
und Problemen ruhig an das Studien
zentrum Berlin wenden. Dafür ist 
es schließlich da. Und Frau Schimpfle 
hoffentlich auch, der wir auf diesem 
Wege alles Gute und eine baldige 
Genesung wünschen. 

-rdh-

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Bcrlin e. \'. 
Caritasverband !Ur Berlin c. V. 

Diakonisches Werk Bcrlin c. V 

Straffälligen- und Bewährungshilfe e. V 

Sprechzeiten in der Beratungsstelle: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 9-16 .Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen : 

Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftanstalten: 

Tegel, Plötzensee (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder. Briefe oder telefonisch bzw. 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U-Bahn Berliner Straße) 
1000 Berlin 31 
Telefon 86 OS 41 



Der Berlin~r Tagespresse mußten wir entnehmen, 
daß der lan'Üährige Leiter der JVA Tegel, Wilhelm 
Glaubrecht. verstorben ist. Die Gefangenenzeitung 'der 
lichtblick' bedauert den Tod ihres Ehrenredakteurs. 

\vilhelm Glaubrecht wurde 191~ in Berlin geboren. 
Er studierte Jur,'l und schloß dieses Studium zum 
Kriegsbeginn mit dem ersten juristischen Staatsexamen 
ab. Er wurde Sold11 t und war bis 1950 in sowjetischer 
Kriegsgefangenschaft. Als 36jähriger nahm er das Stu
dium wieder nuf und beendete seine Ausbildung mit 
dem zweiten Juristischen Staatsexamen im Jahre 195L.. 

Er begann seine Ttltigkeit im Strafvollzug aus Über
zeugun.~. Die Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft 
hatten ihn geprägt und dazu beigetragen. daß er 
Gefangene menschlich behandeln und ihnen eine Aus
bildung zur Remtegra t1on in die Gesellschaft ermög
lichen wollte. 

1959 wurde er Leiter der JVA Moabit. und von 1965 
bts 1967 wa:- er Vertreter des Präsidenten des Berliner 
justizvollzugsamtes. Im Januar 1968 Obernahm er die 
Leitung der JVA Tcgel. Das Strafvollzugsgesetz war 
gerade in der Beratung durch die Parteien, und der 
Strafvollzug sollte reformiert werden. Es ist für ihn 
sicherlich keine lctchte Arbeit gewesen, in einer ver
krusteten Beamtenhierarchie ein Umdenken in der 
Behandlun~ von Gefllngenen zu erwirken. 

Im August 1Q68 · .. :urde der Lichtblick gegründet. 
Ohne den Schutz von \oJilhelm Glnubrecht hätte man 
<•ber dieser Gefnn~encnzeitun~ bald den Garaus ~e
ma<.:h t. Unerrnildll<.:h warb er um Verständnis fur sein 

Zum 
Tode 
von 
Wilhelm 
Glaubrecht 

"Sorgenkind". Er war es, der den Redakteuren unge
hinderten Zugang zu den anderen Häusern in der JVA 
Tegel verschaffte. Er war es auch. der am Statut mit
wirkte und damit den Redakteuren größtmöglichste !Sn
abhängigkeit geben wollte. Unter seiner Leitung und 
Verantwortung waren Lichtblick-Redakteure mit lebens
langen Haftstrafen in Westdeutschland und in anderen 
Berliner Vollzuqsanstalten. Dinge, zu denen der heutl
gen Leitung der JVA Tegel die Courage fehlt. 

Wilhelm Glaubrecht war kein bequemer Chef. Er ging 
täglich durch die Anstalt und hatte für Gefangene und 
Beamte ein offenes Ohr. An ihn konnte man sich 
wenden, und er traf eine Entscheidung. Im nachhinem 
festgestellt, manchmal eine falsche , aber er traf Ent
scheidungen und stand dazu. Noch heute sprechen 
Beamte und Gefnngene mit Hochachtung von ihm. 

1979 - bei seinem Ausscheiden aus dem Strafvollzug 
- wurde er einziger Ehrenredakteur des :.ichtblicks 
und ist es bis zum heutilzen Ta~ ~eblieben. 1-lir haben 
ihn leider nie persanlieh '<ennengelernt. \•1ie uns be
richtet wurde. 'N'ar er mit der Linie des Lichtblicks 
nicht mehr einvenotanden. Wir bedauern das sehr und 
hätten gerne einmal mit ihm diskutiert - leider war es 
nicht möglich. 

\oJilhelm Glaubrecht hat sich um den humanen Stra -
vollzug verdient gemacht. Er wird dem Lkhtbhck in 
guter Erinnerung bleiben und uns ein Beweis dafUr 
~ein . daß Mcnschhchkeit im Strafvollzug mö~lich ist. 
Es gibt im Justizvollzug viel 7.u wenige Mens<.:hen m1t 
seiner Aufrichtigkeit. 

-gah-
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort . Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken . Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo Leute, 

also was mir kürzlich 
passiert ist, grenzt langsam 
an Frechheit und das werde 
ich mir auch nicht gefallen 
lassen. lch wollte mit 
einem von Euch telefonisch 
reden, da ich zu einem 
Artikel in Eurer Juli- Aus
gabe einige Fragen hatte. 
Ich wählte also die Nummer, 
die lhr immer in Eurem Im
pressum veröffentlicht. \•1o 
ich dann erst mal landete, 
könnt lhr Euch ja denken: 
bei der Telefonzentrale. 

Es meldete sich ein 
Ylann am Apparat, der zu
nächst meinen Namen 
wissen wollte und was ich 
vom Lichtblick will. Meiner 
Mei.!'lung nach geht ihn das 
überhaupt nichts an. Darum 
habe ich ihm nicht gesagt, 
worum es geht, sondern 
nur, daß ich einen Redak
teur sprechen möchte. Er 
fragte warum, also sagte 
ich ihm. daß ihn das wohl 
kaum etwas angeht . Er hat 
mir daraufhin einen regel
rechten Vortrag gehalten, 
welche Rechte er doch 
hätte, und daß er mich 
nicht durchstellen darf, da 
es verboten sei. Als er 
endlich zum Ende kam, 
habe ich ihm noch gesagt, 
daß sich das alles zwar 
sehr schön anhört, ich mich 
aber dennoch diesbezüglich 
sachkundig machen werde 
und habe aufgelegt. 

Nun frage i.ch Euch : 
Kann man Euch nun anrufen 
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oder nicht? \\'enn nicht, 
warum veröffentlicht' Ihr 
eine Telefonnummer im 
Impressum, um Euch doch 
nicht zu erreichen? Viel
leicht nur. weil es "gut" 
aussieht - oder was? Was 
mit mir da gemacht wurde, 
diese ganze Fragerei. usw. , 
ist meht' als eine Frech
heit. \Yenn das alles seine 
Richtigkeit haben soll, dann 
frage ich mich, ob es noch 
Sinn hat, Eure Arbeit zu 
unterstützen. 

Ihr nennt Euch eine un
zensierte Gefangenenzei
tung!? Nach diesem Vorgang 
kann ich das kaum noch 
glauben, wenn man schon 
bei einem Anruf so unter 
Zensur steht - und das von 
einem Telefonisten. 

Ich bin mal gespannt, 
ob Ihr mir antworten und 
diesen Leserbrief auch ver
öffentlichen werdet. Wenn 
lhr das nicht tut, müßte 
ich annehmen, daß der 
ganze Lichtblick eine Heu
chelei ist. 

Trotzdem alles Gute und 
herzliche Grüße! 

(Verfasserin ist der Redak
tion bekannt) 

Hallo Ihr vom Lichtblick! 

Vor ein paar Wochen 
wollte ich Euch wegen 
einer Angelegenheit, die 
sich aber bereits erledigt 
hat, in der Redaktion an
rufen: die Telefonnummer 

steht ja im Impressum jeder 
Ausgabe. 

Der Mann dort am 
Telefon hat mich beinahe 
verhört wie in der DDR der 
Staatsschutz, um mich dann 
doch nicht durchzustellen. 
Et' meinte, seit zehn Tagen 
ginge das nicht mehr. 
Trotzdem habe ich mir die 
Mühe gemacht, an drei wei
teren Tagen zu Euch 
durchzukonunen. Vergebens. 

Zweimal war eine Frau 
am Telefon. Jedesmal wurden 
mir diese unverschämten 
Fragen gestellt, die i.ch nur 
ertrug, um zu Euch durch
zukonunen. Doch jedesmal 
wurde mfr eine völlig an
dere Geschichte erzählt, 
weswegen man nicht ver
mitteln könne. Was soll 
denn das? 

Ich empfehle Euch, die 
Telefonnummer aus Eurem 
Impressum zu nehmen. da 
die Anrufer doch nur ver
arscht werden. 

Freundliche Grüße 

}üt'gen Lüdtke 
Berlin 

Betreff: Beschwerderecht 
des Gefangenen 

Liebe Lichtblick-Redaktion, 

als Jugendstrafgefan-
gener der ]VA Siegburg. um 
gleich zur Sache zu kom
men, hat man es eigentlich 
nichl schwer hier auszu
halten, es sei denn. man 

ist ein sogenannter unbe
quemer "Knacki". Genauer 
gesagt heißt das, wer sich 
nicht besch\o.•ert, der gut 
fährt. 

Da ich nun einmal aus 
Prinzip zu den unbequemen 
Menschen zähle was Behör
den usw. anbetrifft, ver
suchte man mir hier das 
Leben ein wenig schwerer 
zu machen. Man ging sogar 
soweit. daß man versuchte, 
mich aus dem Jugendvollzug 
herauszunehmen und in eine 
E-Ki.ste zu stecken. Im 
vergangeneo ~1ärz/ April war 
es dann soweit. Man legte 
mir eine Erklärung vor, auf 
der ich mein Einverständnis 
zur Herausnahme erklären 
sollte. Dabei vergaß man 
ganz beiläufig mir mitzu
teilen, daß ich dieses 
Fomblatt nicht zu unter
schreiben brauchte. Also 
unterschrieb ich zunächst 
einmal dieses Formblatt. Mit 
dem gleichen Tage schrieb 
ich dann an den Vollstrek
kungsleiter beim AG Sieg
burg und teilte diesem kur
zerhand mit, daß ich mich 
dennoch nicht mit der Her
ausnahme einverstanden er
kläre. Der evangelische 
Geistliche, bei dem ich Rat 
suchte, hatte mich zwi
schenzeitlich aufgeklärt. 

Nach ca. zwei Wochen 
bekam ich dann Post vom 
Vollstreckungsleiter, in der 
ich zu einer richterlichen 
Anhönmg zwecks Heraus
nahme geladen wurde. Das 
Ergebnis dieser Anhörung 
war - nachdem ich dem 
Richter erklärte, warum ich 
meines Erachtens nach her
ausgenonunen werden sollte 
-, daß ich noch heute in 
der JV A Siegburg bin und 
kurz vor meiner Entlassung 
stehe . So unbequem wie 
immer. 

Mit diesem Brief will ich 
eigentlich den anderen Ge
fangenen ein wenig ~lut 

machen, sich in berechtig
ten Angelegenheiten ruhig 
zu beschweren, auch wenn 
diesen dann mit solchen 
Aktionen gedroht wird. 
Laßt euch nicht von euren 
Betreuern oder anderen Be
diensteten von einem Vor
haben abbringen. wenn 
diese den zu bemängelnden 
Umstand nicht selber be
seitigen. 

tllit solidartsehen Grüßen 

lngo Malzmüller 
JVA Siegburg 



Betreff: Lichtblick Juli 89. 
" Die Misere der 
Zucken>Ußen"' 

Jetzt ist 11ns endlich 
klar. warum dieses " Blatt" 
Lldnblick genannt wird: 
weil die Leute. welche 
d1esen herausQcben. keinen 
Dun.:hblick zu '"haben schei
nen. Bedauerlicher"·eise ist 
nicht einmal ein lichter 
Moment erkennbar - leider! 

Von je her war die 
Küche das f11u1e Ei im 
Nest. l:ns ist auch klar. 
da l'i sich einiges - z. 8. 
Ab\o,techslung in der Vari
ierung der Mahlzeiten, 
strikt-e Einhaltu:'~ der BE
Einheiten auf der einen 
Seite. aur der anderen ge
nerelle Verbesserung der 
Essensqualität fl1r alle 
verändern muß. 

Warum z. B. noch keiner 
v.;,n uns Kuchenarbeitern im 
Küchenbeirat sHzt. ist uns 
etn Rä tsel!?! Fl1rchte t Ihr 
ernstzunehmende Kritik? -
Schon vergessen, daß 
auch · .. 'i.r Gefangene sind??? 

Sie mtissen aufhören. 
die oberflächlichen An
griffe auf d1e Küche. Wer
det Euch endlich einmal 
klar. ob Ihr wirklich ernst
hall et\-.'as verändern wollt 
oder nur Euren eigenen 
Ehrgeiz damit befriedi~t. 
Frust, mit dem Ihr nicht 
fertig werdet , allf andere 
abzuladen. Statt objektiv 
zu recherchieren (herrscht 
in der Küche die Pest, daß 
dort seil langf'r Zeit kein 
Redakteur rnehr gesichtet 
wurde l wie Probleme ge
lagert sind, bekommt man -
...,,e i.n der KOche - immer 
das gle1che auf den Ti~h. 
\~ir kcnn•~n nun in chesem 
Sul ·..:E"iter schreiben, 
schimpfend ße1spiele auf
zählen, polemisieren. nn
~reifen, blabla. etc. 
- Der "Erfolg" wäre dret
rr.al Tofu (fleLc;chlose Kost) 
in der '1oJoche. viermal Eier. 
alles \!ist, Schluß damit!!! ! 

Hier noch stellvertre
tend für viele Situationen 
abschließend ein Beispiel, 
was Gefangene Gefangenen 
antun. Gerade \''enn man 
nbwechslungsretch kocht, 
kommen die meisten Klagen, 
z . B. ist es no<:h !o;ar nich t 
so lange her, da hatte 
Lemmv IDüitbeikoch) die 
Idct! - da ·" ie :.o oft zuvor' 
••ieder einmal 1-.vie lang
\o:eilig) Spinat mit Eiern auf 
dem Speisepl<m s ta nd , und 
er im Hinterkopf hotte die 

Sätze von vielen Gefan
genen ... schon wiede r Eie-r 
... und " ER" (der Gefan
gene) keine a ndere Mög
lichkeit ha t. die Eier her
auszugeben, roh bzw. ge
kocht. stellte sich nun hin 
und briet in selbständtger 
Entscheidung Spiegeleie:·. 
t\n diesem Tage hatten -..•ir 
doppelt soviele Reklamn t io
nen wie sonst. Unter 
anderem. ""'ie kann ER Spie
geleier braten, -..·enn doch 
gekochte Eier auf dem Plan 
stehen? ja. einige Gefan
gene waren richtig erbost 
<.lari.iber!! 1! 

Wenn schon bei so ein
fachen Gerichten wie die 
Eier umgesetzt in =piegelei 
die Holle losbricht. stellt 
sich doch die Frage , wollt 
Ihr nun wirklich besseres 
Essen oder Euren Frust tos
werden? Der letzte Artikel 
Uber das K V Essen (in 
etmgen Punkten habt Ihr 
zweifellos t·echt) spiegelt 
noch e inmal Eure Geis tes
haltung "'1eder: Ihr miß
braucht den Lichtblick als 
billige n Frustlöser, ab 
Organ Eurer Ohnmacht. 

-"Das einzelne Wort ist 
die Macht dieser Welt 
(Nietzsche)". Ihr haltet 
viel Macht in dieser J\n
stalt in Händen (Anstalts
blatt für Gefangene von 
Gefangenen) . Der Gnmder 
dteser Zeitung (Herr Glaub
recht) würde sich im Grabe 
umdrehen, wenn er dieses 
oberflächliche Geschmiere 
:esen wUrde. Dies soll 
''fre1er journnlismus" sein?? 
Die Gruppe Gähner. ebenso 
w1e die Gruppe Henrion (Dr. 
pseudo KaliwodaL welche 
momentan den Lichtblick 
gesta~ten . ·nutzen diesen 
ausschließlich für die eige
nen Zwecke. Wer l1l1 Glos
haus sitzt, soll ni.cht mir 
St einen werfen!!! Bedenkt 
einmal, daß der ganze 
Schmutz, welchen Ihr auf
\o:irbelt, letztendlich auf 
dem Rücken von uns allen 
Gefangenen der JVA Tcgel 
nusgetragen wird. Es knm 
uns zu Ohren, daß angeregt 
werden soll, die Milch-Form 
zu andem. Wir glauben. 
daß es dnzu fUhren könnte, 
daß diese Errungenschaf t 
für uns a lle positiv. mit 
einem Fiasko e ndet. Im 
Ernstfall sogar dazu flihren 
konnte: J\bs.:haffung d<!r 
Milch. D1escr Vorschlag 
kommt .JUsschließlich von 
Gefangenen, den wir fltr 
falsch h<tlten. 

Ein Vorschla~ VOll un-;. 
an der Q.1elle der Anstalt 
arbeitenden '!.cnschen 
(Essen bedeutet erlchcn): 
ßevor lh1· den nächsten 
Artikel uber d1e Kuche 
verzapfl. schickt uns einen 
von I::uren Redakteuren, 
welcher vor Ort gezielt, 
bewußt und ernstgemeint 
objektiv d1e L<~ge in 
Augenschein nimmt. Paraus 
resultierend vird sich eini
ges andcrn. wenn wir. die 
Gefangenen, es gemeinsam 
"'ollen. 

Bittet z. B. nicht nur 
den Leiter der \\'irtschaft 
zur Küchenbeiratssltzung. 
sondern auch das Fachper
sonal. Blles au~gebildete 
Köche. Herr Schröter. der 
Küchenleiler, welcher ftir 
die Wann- und Kaltvcq>fle
gung verantwortlich zeich
net, ebenso wie seir. Stell-
vertreter samt Kollegen. 
A!.s Ort der Sitzun..-z 
sc hlagen ''ir ein Bilro ~ 
Küchenbereich vor, In wel
chem Ihr vor Ort Eure Ver
besserungsvorschläge bzw. 
die Möglichkeit der Reali
sierung erortern kennt . Rom 
wurde ja nicht an einem 
Tage erbaut, aber \•1r 
müssen Ja einmal "~" an
fan~en . ''neue" \</ege Lu 

gehen. Verstand setzt 
auch Versttindnis vor.:~us -

Glück und Freiheit 

H. Krantz 
C. Lehmnon 
E. !<ehWc1ld 
P. Kathig('se 
(ste11vcrtrf2tend gezeicttnet) 
]VA Berlin-fegel 

Betreff: Ausgabe Jull 1 C)89. 
S. 2l. u. 25. "Die 
Misere der Zuckcr
slrßen". 

Sehr geehrte Redaktion' 

Zu dem o. e . Artikel 
mochte tch -tls Di.üwtikcr 
fo1gentlc~ t..'rwidem: 

1. Ich stür mr dem vol 
und gdn?. zu. daf' dls Hit
tagessen im Haus o<kr im 
rV/. nUr laUWi'llil" oder kal t 
angclielen wird. Ich selbst 
habe eine der neuen gelben 
Wnrmhaltemenagen, und 
trotzdem ist das Essen nie 
heiß. 

Entspr~?chendc Eingaben 
an den Leiter der \<lirt
schHft, den Lel[enden An
sta ltsar.t. den Letter der 
lVA Tegel so• .. ."ie an den 
Sena l sind unbeant·.,o-n:et 
gebli('ben, und eine Abän
denmg der ~!ängel ist nichr 
erfolgt. 

St'lbst die Abteilungs
und 13etriebsbeamten haben 
sich bi"her ve~eblich be
muht. bet der Ktiche eine 
Abänderung 1-)erbetzufUhren. 

Der Fehler lit.::gt ganz 
emdcuti.g darin. daß man 
die Menagen nicht drei 
Stunden vorher 1n einem 
\'fJM!eofen aufheiLt, .son
dern das F.ssen m die kal
ten ~!enagen abfU11t. und 
dies noch lange vorher, 
ehe das Essen in die 
Hduser oder ms n'Z ;:e
bracht wird. Entweder li~gt 
hter e1n fachlu:hes Unwis
sen oder G1e1chgultigkeit 
der aufsichtsfuhrenden 
Kl.ichenbeamteu vor. 

Als Diabetiker ist man 
;:;uf eil' !->eißes Mll tagessen 
ange ... 1esen. wenn die Ge
s•mdheit nicht darunter: 
leiden soll. 

2. [l1e Qus.littit des Mit
tagessens war von Ende 
1987 biS Ende 1988 sehr 
gut, vcn Januar 19S9 bis 
Mai 198Q sehr schlecht . 
und nnchdem man den Diät
koch abgelöst hat, ist das 
Essen wiede:- besser ge
-..·orden. 

l ~ t. meine. rrut<l mu n 
ntcht emen at..f D1dt aus
gebildeten Beamten mit d er 
Zubereitung des Diabeti
keressens bett'aUetl, aber 
man sollte dem Gefan~enen. 
der dte Diabetikerkost zu
bereitet. rnenr eigene Ent
scheiclun~sfreihelt belassen. 
das r:Ss~n nach den BEs 
entsprechend zuzubereiten. 

3. Der Verfa5ser des 
Arttkels beklagt sich. daß 
die ~Ienge zuweniP, ist . Hier 
mul3 m,m ganz kl11r sagen. 
da fl M·tn als Di;-tbetiker 
sict1 unbedingt un die BE 
richten Muß: wenn man 
• Pinf:' GPo;undhE>it nicht ver
scHechlern will. Die la
belle 1st ~enau c1uf die BE. 
<h.ls~ewogen, und dit>se ~Ien
ge wir<t dUc'1 dUSt',el r.'lnoigt. 

'der lkl1t~lick' l c; 



lch bin seit l983 Dia
betiker und bekomme auch 
während der Haft die Kost 
form V, aber 1/L. Huhn mit 
5 Gemüsetomaten aus der 
Dose, habe ich weder in 
Moabit noch in Tegel be
kommen; hier sollte der Ar-
t ikelverfasser auf dem 
Boden der Tatsachen 
bleiben. 

\venn Nudeln oder Reis 
verabreicht werden sollen, 
nehmen wir an bei 1 7 BE 
Tagesration, dann stehen 
für das Mittagessen nur !. 
BE zur Verfügung (2 BE 
Gemüse, 1 BE Fleisch 
Fisch - Eier, 1 BE Kartof
feln - Nudeln - Reis). Laut 
Diabetikerverordnung sind 1 
BE = 195 g Kartoffeln roh 
oder 15 g Nudeln/Reis roh, 
also überhaupt nicht koch
bar. 

Daß der Eintopf nicht 
für Diabetiker zulässig ist 
und man in Moabit diesen 
auch nicht bekommt, ist 
richtig, und da sollte man 
dringend Abhilfe schaffen. 

4. Daß der Verfasser 
mit Marmelade oder Kuchen 
sich selbst betrUgen muß 
zeigt, daß er es mit seiner 
Krankheit nicht genau 
nimmt, denn ein wirklicher 
Diabetiker hält sich streng 
an seine BE berechneten 
Lebensmittel, mit denen 
man ganz einfach auskom
men muß, wenn man selbst 
an seiner Gesundheit mit
arbeiten will. 

5. Es gibt weder 2l. BE 
noch ist der Quark mit 
\>:asser verdünnt; hier lügt 
der angebliche Brotstuben
mitarbeiter; ich habe je
denfalls noch keinen ver
dünnten Quark erhalten. 

6. Daß man für Diabe
tiker einen besonderen 
Automatenzug im Sprech
zentrum einrichten sollte , 
halte ich für dringend not
wendig. Ebenso sollte der 
Kaufmann sein Warenange-
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bot für Diabetiker erwei
tern, denn wir Diabetiker 
sind nun mal auf bestimmte 
Lebensmittel ange\'li.esen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harald Sirnon 
JV A Berlin-Tegel, TA V 

Betreff: Mein Leserbrief in 
der Mai/juni- Aus
gabe, S. 17 

Hallo Ihr Lichtblicker, 

Ich danke Euch für 
Eure offene Solidarisierung 
und die Solidaritätsgrüße 
einiger Mitgefangener. 
Natürlich freut's mich 
auch, natürlich wollen 
wi.r/ich mit allen eine offene 
Auseinandersetzung, und sie 
ist für uns/mich alle auch 
notwendig. 

Als kämpfende soziale 
Gefangene befinde ich mich 
seit dem 24.2. bis heute 
(31.7.1989 - red.-) im Hun
gerstreik. Begonnen hatte 
ich meinen Hungerstreik mit 
der Forderung nach Unter
suchung durch eine Ärztin 
oder einen Arzt meines 
Vertrauens, da ich unter 
permanenten Unterleibs
sehrnerzen seit August 88 
leide. 

lm Laufe der bundes
weiten Hungerstreikkette 
erweiterte ich meine For
derungen dahingehend, daß 
ich die der politischen und 
der kämpfenden Frauen in 
der Plötze auch als meine 
eigenen begriff und für 
mich aufstellte. Ganz kon
kret für meine Situation im 
Knast Frankfurt/M.-Preun
gesheim forderte ich die 
Zusammen und Umschluß/ 
Verlegung mit anderen poli
tischen und sozialen Mit
gefangenen, die dafür 
kämpften. 

Auch nach Abbruch des 
bundesweiten Hungerstreiks 
gab es ttlr mich dahinge
hend keinerlei Veränderun
gen. Ich unterbrach meinen 
Hungerstreik am 19.5. bis 
31.5., um der Leitung hier 
die Möglichkeit zu geben, 
eine Untersuchung durch 
eine(n) Facharzt oder 
-ärztin draußen durchfüh
ren zu lassen. Dafür gab 
es bis dahin nur eine vage 
Zusage. Ich trat am 1.6. 
erneut in Hungerstreik. Die 
ärztliche Untersuchung fand 
zwar am 13.6. daraufhin 
statt, eine Verlegung in
nerhalb des Knastes zu den 
Fr:-auen, mit denen ich zu
sammen sein will, lehnte 
die Leitung/Sicherheits
dienstleiter aus Gründen 
der "Sicherheit und Ord
nung" weiter ab. 

Um meiner Forderung 
zusätzlich Nachdruck zu 
verleihen, trat ich am 22.6. 
in den Durststreik; am 
23.6. wurde ich in das 
Knastkrankenhaus 1 Kassel 
zwangsverlegt. An dieser 
Aktion waren drei männ
liche und zwei weibliche 
Bedienstete dieser Anstalt 
beteiligt. Im Knastkranken
haus I Kassel wurde ich, 
angeblich wegen Platzman
gel für weibliche Gefan
gene, auf eine ~ännersta

tion gesperrt und von die
ser nach vier Tagen auf 
die Frauenabteilung verlegt. 

Ich habe meinen Durst
streik am 23.6. abgebro
chen und befand mich je
doch weiter:- fUr meine For
derungen vom 31 .3. im Hun
gerstreik. Ich befand mich 
bis dahin, mit fünf kurzen 
Unterbrechungen von 2-ll 
Tagen, seit vier Monaten im 
Streik; mein Gesundheits
zustand war:-/ist dement
sprechend schlecht. 

Am 12.7.89. nach 42 
Tagen Hungerstreik und 
einem neuen 2 Tage Durst-

streik unterbrach ich 
diesen Streik vorerst, um 
von mir aus den Raum auf
zumachen und die zuge
spitzte Situation zu Lok
kern, auch um eine Ver
handlungsebene mit der 
Leitung zu geben. Ein Wei
termachen vorerst mit die- . 
sem Streik hätt e in keinem 
Verhältnis mehr gestanden, 
denn man hätte mich ins 
Koma fallen lassen; und für 
eine Gefangene ist dies das 
Schlimmste, weil er die 
Auslieferung darstellen tut 
usw. 

Unsere politischen Dis
kussionen und Mobilisierung 
der Leute und Gefangenen 
muß viel tiefer greifen und 
gehen: es darf einfach 
keine Kriminalisierung zwi
schen den Gefangenen 
geben. 

NatUrlieh wird man 
durch die lange lso. .. zwi
schen Gefangenen geprägt, 
man kann dies alles nicht 
so einfach vergessen oder 
wegstecken hier drinnen. 
Meine Forderungen nach 
menschlichen Haftbedingun
gen richten sich gegen die 
speziellen Sicherheitsberei
che, Sicherung der Zelle, 
die körperlichen und Zel
lendurchsuchungen und 
andere Kontrollen, Rück
sendungen oder Post anhal
ten - ohne Beschluß usw. 
All diese und andere Maß
nahmen zielen darauf ab, 
uns Gefangene völlig zu 
isolieren und schaffen ein 
zusätzliches SpaltungsklUna. 
keinerlei Kommunikation 
unter uns oder zwischen 
anderen Knästen. Dies 
führt über kurz oder lang 
zu schwerwiegenden ge
sundheitlichen Schäden. 

Mit vielen solidarischen 
Grüßen 

Rosi Sriwasadi 
Frankfurt/NI.-Preungesheim 



Betreff: Anstehende lnsas
senvertreter-\o/ah
len in der TA lll 
(JVA Moabit) 

Hallo Leute, 

anbei senden wir Euch 
eine Kopie unseres Rund
schreibens zum Thema ln
sassenvertretung. Wir bitten 
um Veröffentlichung in Eu
rer nächsten Ausgabe. 

Am 13.6.1989 erfuhren 
wir durch unseren Teilan
staltsleiter:- (wahr-scheinlich 
unbeabsichtigt) von einem 
Schr-eiben der Senatsver-
waltung für:- Justiz (vom 
22.5.1989) an die Insassen
vertretungen. Dieses Schrei
ben \otttrde von unserem TAL 
mit dem Vermerk "Insassen
vertretung nicht vorhanden" 
zurUckgeschickt. 

Da wir- als Gefangene 
jedoch bei der Neuer-stel
lung der Ausrtihrungsvor
schriften ein entscheiden
des \o/ort mitreden wollen. 
ist es unumgänglich, daß 
wir sofort eine Insassen
vertretung aui die Beine 
stellen. Hierzu ist jeder 
Gefangene der TA 111 auf
gerufen, sich an der \vahl 
zu beteiligen, zumal die 
Insassenvertretungen bei 
dem jetzigen Senat RUck
halt finden werden. 

Selbst'verständlich wer
den wir Euch über die wei
tere Entwicklung auf dem 
Laufenden halten. 

Mit kollegialen GrOßen 

für die Gruppe 
M. Seifert 

P.S.: "Endlich rUhrt sich 
was in Moabit!" 

Die Gruppe "Öffentlich
keitsar-beit" in der TA Ill 
informiert : Warum wir- eine 
Insassenvertretung br-au
chen! 

Aus der "Mitverantwor
tungsregelung in der TA 
lll" vom 31.5. 78. § 2: 

"Ziel dieser Teilanstalt 
und deren \vohngruppen soll 
es sein, den Inhaftierten 
Cgem. § 2 StVollzG) zu be
fähigen, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu fUhren. 
Hier-für er-scheint insbeson
der-e die Wiederher-stellung, 
Aufrechterhaltung und För
derung derjenigen Fähig
keilen erforderlich, die für 
ein selbständiges Leben in 
Freiheit erforderlich sind" . 

Na bitte! Und wem dies 
noch nicht "deutlich" ge
nug ist, für den finden 
sich beim Blättern in den 
Kommentaren zu dem oben 
genannten § 2 StVollzG 
noch ein Haufen Hinweise 
darauf, was dies denn nun 
konkret heil1en soll: 

- "Die Möglichkeit (zur 
o. g. Befähigung) ... , ist an 
die Verwirklichung struk
tureller sowie interaktiver 
Bedingungen geknüpft." 

- "Das Ziel der Sank
tion soll nach der gesetz
lichen Intention allemal die 
Aufrechterhaltung oder die 
Her-stellung von Partizipa
tionschancen des Täter-s an 
der Gesellschaft sein." 

- "Im Rahmen der Be
handlung soll der Gefan
gene Konfliktfähigkeit und 
ein Potential von Konflikt
lösungsstrategien erlernen." 

Und so weiter und so 
weiter .. . Dazu finden sich 
zwischen an diesem im 
''Spezialisten-Chinesisch'' 
gehaltenen Ergüssen noch 
Begriffe wie "Verbesserung 
der Lebenschancen' ', "Hilfe
stellung zur Selbsthilfe bei 
der Lösung beruflicher, scr 
zialer und per-sönlicher 
Probleme" usw .... 

Alles klar? Nein!!! Aber 
lassen wir uns nicht ent
mutigen; ganz oben war 
doch von "befähigen" die 
Rede. Dazu finden wir in 
den Kommentaren diesen 
Satz: "Das Fähigwerden be
deutet die Teilhabe an 
einem Proze ß des Lernens 
und der sozialen Inter
aktion, in dem bereits im 
Vollzug soziale Verantwor
tung eingeübt wir-d" . Und 
endlich findet sich auch 
der entscheidende Satz, 
zudem noch (man staune) 
in halbwegs ver-ständlichem 
Deutsch: "Dem dienen die 
Mitwir-kung an der Behand
lung und der Erreichung 
des Vollzugsziels wie die 
Mitverantwortung im An
staltsleben allgemein". 

Es geht also darum, am 
"Vollzugsziel" mitzuarbei
ten und "Fähigkeiten" zu 
erlernen (bzw. zu behal
ten), die uns ein Leben 
ohne Straftaten ermögli
chen. \o/ie sieht dies bei 
uns in der:- TA Ill aus? Wir 
können täglich lernen, so 
mit Messer und Gabel umzu
gehen, daß wir niemandem 
verletzen. \'Irr können Ler
nen, morgens aufzustehen 
und klaglos unsere Ar-beit 
zu verrichten, und wir 

können den Umgang mit 
Geld lernen, indem wir- uns 
die paar Pfennige ''Ver
dienst" so einteilen, daß 
wir- am Monatsende auch 
noch etwas zu rauchen 
haben. Ob dies a11er:-dings 
mit den im Gesetz genann
ten "strafrechtlich ge
schützten Nonnen der Ge
sellschaft" gemeinl ist, 
kann doch wohl nicht sein. 
Für den, der aus seinem 
Aufenthalt im Knast mehr 
mitnehmen möchte als die 
Erfahrung, daß es besser
ist, nicht gleichzeitig iu 
kauen und zu spr-echen, 
sind die Möglichkeiten sehr 
begrenzt. Das Erkennen, 
\vahmehmen und Durch
setzen von eigenen Inter
essen beschr-änkt sich in 
der gegenwärtigen Situa
tion zwangsläufig darauf, 
daß sich einzelne auf ver
schiedene Art und \\leise 
Vorteile gegenüber anderen 
"erkämpfen". 

Dies kann nicht unser 
Interesse sein, mal davon 
abgesehen, daß dies schon 
gar nicht den im § 3 
StVollzG genannten Grund
sätzen entspricht und von 
daher dem Vollzugsziel ent
gegensteht. 

Ein Beispiel: Wie es mi.t 
den (nach den Bestimmun
gen des Gesetzes zu 
fördernden) Außenkontak
ten z. B. durch Telefonate 
bestellt ist, weiß so ziem
lich jeder. Daß der:- Vollzug 
in diesem Haus eine Ver
besserung dieser Situation 
lediglich fUr einige Leute 
ennöglicht, die sich mit 
Tricks und Schleimereien 
zusätzliche Telefonate ver-
schaffen, entspricht weder 
unseren Loteressen noch 
den Grundsätzen des Voll
zuges. Wohlgemerkt: Dieses 
"Erschleichen" soll hier 
nicht angegriffen werden, 
es hat sicher fUr den 
einzelnen seine Wichtigkeit 
und Ber-echtigung, aber für 
die Mehrzahl von uns kann 
der richtige \\'eg nur eine 
allgemeine Verbesserung der 
Telefon-Situation sein! 

Und dies können wir nur 
erreichen, wenn wir die 
Möglichkeiten des § 160 
StVollzG wahrnehmen und 
uns in diesem Haus eine 
Insassenvertretung wählen! 

Es genügt einfach nicht, 
daß wir über den Eindruck 
schimpfen, der "demokrati
sche Rechtsstaat" höre an 
den Knastmauem auf. Wenn 
wir dr-außen zurechtkommen 

wollen. müssen wir erst mal 
damit anfangen, hier drin 
zurechtzukommen! Und dazu 
r-eicht es nicht aus zu 
\'rissen was wir wollen, 
sondern wir- müssen auch 
Möglichkeiten schaffen, 
unsere lnteressen durchzu
setzen. 

Einen Schritt in diese 
Richtung haben wir von der 
Gruppe "Öff entlichkei tsar
beit" gemacht, indem wir
ver-suchen, eine Lücke zwi
schen dem offiziellen Voll
zugsablauf und der Wahr
nehmung von Interessen der:
lnsassen zu schließen und 
dies (und damit die Insti
tution Knast überhaupt ) 
nach außen transparent zu 
machen. Aber wir- sind eben 
nur eine Gruppe, für das 
ganze Haus lll können (und 
wollen) wir- nicht stehen. 

Und gerade in der jet
zigen Situation, da ein 
neuer, ander-er Senat Hoff
nungen aui wesentliche 
Veränderungen im Vollzug 
weckt. müssen wir teilneh
men an diesem Prozeß der 
Veränderung. 

Deshalb ist jede Station 
aufgefordert, mögliche Kan
dida •en für:- die \o/ahl einer 
Insassenvertretung zu be
nennen und sich an der 
Wahl zu beteiligen! 

Diese zu wählende In
sassenvertretung wird sich 
mit den "alten" Forderun
gen wie Telefon, Küche. 
KUhlschränke ebenso zu 
beschäftigen haben wie mit 
Vor-schlägen zur Verände
rung der Ausführungsvor
schriften zu Vollzugslocke
rungen, deren Überarbei
tung durch die Senatsver
waltung gerade ansteht. 

Noch ist der Zug nicht 
abgefahren, obwohl es aller
höchste Zeit ist, aufzu
springen und eine Insassen
vertretung zu wählen. 

Die Gruppe Öffentlich
keitsarbeit prüft zur Zeit 
die Möglichkeit, die Fristen 
fUr eine ordnungsgemäße 
Wahl in Abstimmung mlt der 
Anstaltsleitung und der Se
natsverwaltung zu ver-kur
zen, um binnen kürzester 
Zeit zu emer:- Insassenver
tretung zu kommen. 

Wie sagte doch Herr K. 
von der Senatsverwaltung 
für Justiz so treffend: 
Meckert nicht! ~lacht! 
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Betreff: Eine wahre Satire 

Sehr geehrte Redaktion, 

es tragen sich schon 
komische Dinge in der JV A 
Tegel zu, und über eines 
möchte ich berichten. 

Gerechtigkeit für Ge
fangene - größere Hand
habung bei Vollzugslocke
rungen - neuer Gruppen-
und Teilanstaltsleiter 
verstärkte Mitbestimmung 
der Insassenvertreter - so 
der Orakelspruch eines Ge
fangenen auf der Abteilung 
3/f. in der TA V, nennen 
wir ihn E. S., dessen Worte 
stark an Forderungen er
innern, die man mit der 
Französischen Revolution 
vergleichen kann, doch 
weit gefehlt, es waren nur 
leere Phrasen. 

Man hat die Mögli.chkeit 
in Betracht gezogen und 
gehofft, daß dieser Mann 
sich für die anstehende 
I.V.-Wahl zur Verfügung 
stellen würde, denn als 
nonnaler Bürger geht man 
davon aus, es kann doch 
nicht nur hohles Gerede 
gewesen sein, oder ist Pro
paganda doch nur hohles 
Gerede? "Wo viel Licht ist, 
ist auch viel Schatten", aus 
Götz von Berlichingen, das 
war die Antwort, denn er 
wollte sich nicht für "die 
Scheiß-Knackis - Penner -
asoziales Gesindel" ein
setzen. 

Erinnerungen aus Schil
lers Räuber, 3. Akt 2. Bild, 
"des kleinen Mannes Wahn 
ist das '<ohle Wort", sind 
wachgeworden. 

Nun waren da zwei an
dere Kandidaten, die sich 
der l.V.-Wahl gestellt 
haben und man davon aus
gehen konnte, daß sie 
keine hohlen Sprüche los
lassen werden und die sich 
wirklich für die Belange 
der Gefangenen auf der 
Abteilung 3/t. einsetzen 
wollten und mit Eifer und 
Durchhaltevennögen aus
gestattet sind; die Wahl 
hat am 16.8.1989 stattge
funden. 

Oh Schreck, oh Graus, 
"Dallas" und "Denver-Clan" 
sowie Lessings "Kabale und 
Liebe" wären erblaßt, wenn 
sie den Akt der Intrige 
miterlebt hätten. 

Was sagt doch Schiller 
im Wilhelm Tell 2. Akt : "Es 
kann der Frömmste nicht in 
Frieden leben, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht ge-
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fällt" . So ist nun gesche
hen, daß die beiden Kan
didaten durch Stimmenthal
tung nicht gewählt worden 
sind und somit die Abtei
lung 3/f. ohne l.V. ist. 

Goethes Faust l. Teil, 
Studierstube, l. Aufzug 2. 
Bild: "Hier steh' ich nun, 
ich anner Tor und bin so 
klug als wie zuvor", trifft 
nun voll auf E. S. zu, der 
schon aus solchen Eskapa
den aus seinem früheren 
Betrieb und TA bekannt 
war. Ein "Gloria und Halle
luja" hat man gesungen, als 
man ihn von beiden Orten 
verbannte. 

Manchmal fühlt rr.an sich 
an die Zeiten des kalten 
Krieges erinnert, wo 
" Hetze" und "Einschmeiche
lei" sich die Hand gaben, 
und aus dem Briefwechsel 
an Goethe wird zitiert : 
"Der Wahn ist die Größe 
des, der nichts weiß und 
nichts kann" . Und nun ist 
die Abteilung 3/4 schlech
ter gestellt, da sie ohne 
LV. ist, an und für sich 
eine gute Abteilung, wo 
auch, bis auf 1-3 Perso
nen, untereinander ein 
guter Einklang vorhanden 
war und Gefangene, die 
schon lange ihren Aufent
halt auf der Abteilung 
haben, können es bestäti
gen, bis ... , ja bis ... 11 ! 

In Goethes Faust 1. 
Teil, Studierstube, 1. Auf
zug 2. Bild wird gesagt, 
"zwar weiß ich viel, doch 
möchte ich alles wissen"; 
wird wohl bei E. S. nicht 
in Erfüllung gehen, zumal 
ein Friesenspruch sagt: 
"Gott schütze uns vor 
Stunn und Wind und Men
schen, die Intriganten 
sind" . Wie wahr ist doch 
solch eine alte Weisheit. 

Man kann nur hoffen 
und für die Abteilung 3/4 
wünschen, daß sich doch 
noch eine Vernunft ab
zeichnet und dort eine l.V. 
- allerdings ohne E. S. -
gewählt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Verfasser ist der Redak
tion bekannt) 

Betreff: PULP, das Krimi
nalmagazin 

Hallo, Ihr Lichtblicker! 

Es ist gut zu wissen; 
daß es Knackis gibt, die 

er{olg ;.st e; .. e .5"-lr .. (e: 
f1., M •• ",;3 .s;,J, ,.. ;;. L.et/le., 
abje~" .J:e "'o" vorher 

...,e; Je .. ko .. ."+e.' 

sich für mehr als nur ihre 
eigenen Belange einsetzen. 
Für Knackis, die schreiben, 
ist die Anlaufstelle Libli 
eine gute Adresse, ihre 
Meinung loszuwerden. Wenn 
ein Knacki darüber hinaus 
seine Gabe im Schreiben 
von Romanen, Geschichten 
und sogenannten Kurzkri
mis erproben will, sollte er 
dahingehend den Libli 
besser beiseite liegen las
sen. Nicht so sehr die Aus
drucksfonneo sind es, die 
mich dabei stören, sondern 
der alljährliche Aufruf zur 
Teilnahme an diesem Pulp
Betrug ist, was mich stört. 

lch bin einer, der dar
auf auch hereingefallen ist. 
1986 nahm ich zum ersten 
Male teil, bzw. ich arbei
tete mit viel Mühe zur 
Teilnahme 1987 mehrere so
genannte Kurzkrimis aus. 
Die sandte ich, gespannt 
auf das Ergebnis, zum SFB 
ein. Das Jahr 1988 zog ins 
Land und ich ein immer 
längeres Gesicht. Zwar 
wurde noch groß im Radio 
darüber gesprochen, im 
Libli der Ge\.nnner ver
öffentlicht, aber ich? 

Ich habe nichts ver
nommen. 1m Gegenteil, mein 
Vertrauen zu mir und 
me~er Arbeit verschwamm 
immer mehr. Also setzte ich 
mich hin und schrieb den 
SFB an, was denn nun mit 
meinen Storys wäre. Wort
los wurden · mir daraufhin 
drei meiner fünf "Stories" 
zugesandt. Von den beiden 
anderen hörte ich nie mehr 
etwas. Nur nicht den Mut 
verlieren, spornte ich mich 
selbst an und schrieb 1988 
drei Stories für Pulp. Noch 
nie ist ein Meister vom 
Himmel gefallen und schief
gehen kann ja immer mal 
was. 

Wir schreiben nun Au
gust 1989. Bis zum heuti
gen Tage habe ich außer 
Spott meiner Mitgefangenen 
nichts mehr von meinen 
Stories gehört. Angeschis
sene links raus, sage ich 
mir, und bin um eine Er
fahrung reicher. Ein großer 
Name sagt eben noch lange 
nichts über die Integrität 
eines Veranstalters aus. 
Fachjuristisch nennt man 
das, was mir passierte, 
schlicht Unterschlagung 
geistigen Eigentums. Meine 
Schultern zucken bei dem 
Wissen um juri.stische For
meln. Nicht so bei dem 
Gedanken, was mit sensib
leren Kollegen gemacht 
wird. Wer schon mal ver
sucht hat, einen guten 
Aufsatz in sein Schulheft 
zu zaubern, wer darüber 
hinaus sich auch an Ge
schichten, sogenannten 
Kurzkrimis mal probierte 
oder gar die Arbeit der 
Romanschreiberei auf sich 
nahm, \'lird wissen, wie 
schwer es ist, Gedanken, 
die sich im Kopf formieren , 
aufs Papier zu bringen. 

Üben ist das halbe 
Leben, und üben der Groß
teil der Schreiberei. Das 
bedeutet Kraft, die man 
investiert. Mut, ein Stück 
von sich selbst zu geben, 
und Ausdauer, auch wenn's 
nicht gleich klappt. Die 
Kraft, der Mut und die 
Ausdauer hängen dabei viel 
von sogenannten Erfolgser
lebnissen ab. Kleine, kaum 
nennenswerte Erfolge sind 
es, die die Energie zum 
Weitennachen geben. Die 
Hoffnung auf den ganz 
großen Erfolg schüren. 

Da kommt ein Preisaus
schreiben wie z. B. Pulp 
gerade recht. Der Jungau
tor will nicht gewinnen. 
Dazu kennt er sich und 
seine Möglichkeiten zu gut. 
Aber es ist schön zu wis
sen, wo man mit seinen an
geeigneten und oft geübten 
Fertigkeiten steht. Und 
dann heißt es für ihn: 
"Mann, Dein Gemurkse haben 
die wohl gleich in den 
Papierkorb geworfen." Scha
denfrohe Töne in ein 
langes Gesicht. 

lch denke, der Friedrich 
Luft darf mich mal Götz 
von Berlichingen! Und die, 
die sich . das zu Herzen 
nehmen? "Na ja, bist eben 
nur ein Stümper!'.' - ??? 
Wirft er seine Arbeiten, die 
damit vertane Zeit, seine 



Hoffnungen und somit even
tuelles Talent auf den 
Müll? 

Ich halte das Gesche
hene für eine große Saue
rei. Hier profiliert sich ein 
fast maroder Sender auf 
den Hoffnungen ohnehin 
Betrogener und nimmt ihnen 
damit auch noch die 
"letzte Möglichkeit", sich 
mit seinem Leben, seiner 
Umgebung, Hoffnungen und 
Änqsten auseinanderzuset
zen. Der "Krimi" steht 
meist am Anfang einer 
Literaturkarriere. Viele 
haben damit begonnen. Und 
ich frage mich, wie viele 
sensible Autoren, aus denen 
hätte etwas werden kön
nen, hat der SFB schon auf 
dem Gewissen? 

lch ?ersönlich warne 
jeden Autor, bei dem 
Betrug mitzumachen. Denn 
am Ende heißt es für die 
Nichtauserwählten: Ange
schissene links raus! 

ln dem Sinne, laßt die 
Anseheißer links raus, 
macht weiter, aber dabei 
nicht mit, grüßt 

Ricky Amdt 
Berlin 

Sehr geehrte Redaktion, 

in Eurer letzten Aus
gabe las ich den Bericht 
über den Freitod im Wohn
gruppenvollzug, ebenso den 
Leserbrief des Gefangenen 
Keßner. 

Es macht mich zutiefst 
traurig und derart ärger
lich, daß es anscheinend 
immer noch Leute gibt im 
Vollzug, die schwache Mit
gefangene derart unter
drUcken und tyrannisieren, 
daß diese sich sogar für 
den Freitod entscheiden. 

Ist doch wohl schon 
genug passiert, so daß die 
Herren Verantwortlichen 
endlich mal auf den Trich
ter kommen mUßten, etwas 
dagegen zu unternehmen. 
Bisher wurden derartige 
Dinge hausintern geregelt, 
daß nichts an die Öffent
lichkeit gelangen kann. 

Vom 12.6 .86 bis 27.7.86 
befand ich mich wegen 
eines 5mona tigen Bewäh
rungswiderrufes in der ]VA 
Plötzensee. Vom ersten 
Tage an erlebte ich am 
eigenen Körper, wie grau
sam Mitgefangene sein kön
nen. Mir wurde derart kör
perlicher und seelischer 

Schaden zugefügt, so daß 
ich am Wochenende 21. 
Stunden auf Zelle ver
brachte, wenn arbeitsfrei 
war. 

Mir wurden brennende 
Zigarettenkippen am Körper 
ausgedrUckt, ich \vurde be
stohlen und des öfteren 
verprügelt. Mir wurde ge
droht, mich umzubringen 
und, ich zitiere, "daß mir 
mein Schwanz abgeschnitten 
wird. falls ich Anzeige er
statten wtlrde". 

Dies alles und noch viel 
mehr hat mir Anlaß dazu 
gegeben, nicht mehr die 
Zelle zu verlassen. Als ich 
dann die Androhung bekam, 
mich zu vergewaltigen, war 
dieses der Anlaß, weswegen 
ich mich an den Gruppen
leiter und an den Anstalts
leiter gewandt habe . Diese 
jedoch (voll mit eigenen 
Problemen) vertrösteten 
mich mit den Worten, das 
lege sich alles, und ich 
solle mich doch wehren. 
also zurtlckschlagen. Na 
wie denn, bin ich doch ein 
kleines schmächtiges Wesen, 
welches sich zu behaupten 
weiß, jedoch nicht gegen 
!tinf Mann auf einmal. 

Als die Beschimpfungen 
und Prügel immer' schlimmer 
wurden, wandte ich mich 
erneut an den Gruppen
und Anstaltsleiter. Wieder 
und immer wieder bekam 
ich zu hören wie zuvor, 
und eine Rückverlegung in 
die ]VA wäre nicht mög
lich, da es ja eine Jugend
strafe sei, die ich zu ver
büßen hätte. 

So wandte ich mich an 
alle möglichen fuhrenden 
Politiker in Berlin und in 
Bonn schließlich , vom Re
gierenden Bürgermeister 
Diepgen Uber Justizminister 
bis hin zum Bundespräsi
denten, mit der Bitte zu 
veranlassen, daß ich aus 
dem Jugendvollzug zurück
verlegt werde in die JVA 
Moabit, wo ich mich den 
Umständen entsprechend 
wohl fUhlte . All meine 
Schreiben wurden von den 
angeschriebenen Stellen an 
den Senator für Justiz in 
Berlin weitergegeben. 

Dieser schrieb mir dann, 
nachdem ich dann bereits 
zurückverlegt wurde, daß 
sich mein Schreiben vor
wiegend um die Heraus
nahme aus dem Jugend
strafvollzug handelt, was ja 
bereits geschehen ist . Eine 
Durchschrift wurde der 

Staatsanwaltschaft über
sandt. Das Amtsgericht 
Tiergarten teilte mir am 
23.7.86 mit, ich zitiere aus 
dem Schreiben: 

"Gemäß § 92 JGG wird 
die Herau~nahme aus dem 
Jugendstrafvollzug angeord
net, da er sich (also ich) 
im Hinblick auf die Kürze 
der Restjugendstrafe nicht 
für diesen eignet". ]a, und 
gegen diesen Bescheid 
hätte ich auch noch Be
schwerde einlegen können. 

Nun frage ich mich 
heute noch, nach über drei 
Jahren, wieso ich nicht ge
eignet war und nicht die 
von mir Beschuldigten, die 
nicht einmal eine soge
nannte "Hausstrafe" be
kamen. In der Zwischenzeit 
wurde ich wegen einer 
Straftat zu zehn Monaten 
Jugendstrafe verurteilt! Aus 
Angst, erneut verlegt zu 
werden nach Plötzensee, 
schrieb ich an den Sicher
heitsbeamten Astrath der 
JVA Moabit, mich aus 
Sicherheitsgründen nicht zu 
verlegen. 

Meinem Antrag wurde 
stattgegeben, und ich ver
blieb bis 3. Januar 87 in 
der ]VA, wonach ich in den 
offenen Vollzug nach 
Düppel kam, wo ich als 
Endstrafer am 22. Juli 87 
entlassen wurde. 

Am 22. Januar 87 \-rorde 
Anklage gegen drei der 
fünf von mir Beschuldigten 
erhoben, nachdem ich mir 
einen Anwalt genommen 
hatte. Am 30. Juni 87 war 
die erste Verhandlung 
gegen die drei Beschuldig
ten (gegen den Rest 
reichte wohl die Schwere 
der Tat nicht aus, dieses 
zur Anklage zu bringen) 
vor dem Amtsgericht 
Tiergarten. Ich selbst kam 
mir als Angeklagter vor, so 
hat mich der Vorsitzende 
behandelt. Sozialarbeiter 

der 
sich 

Angek1agten 
für diese 

konnten deren 

sprachen 
aus und 
Verhalten 

nicht versrehen und gar 
nicht glauben. 

Mir wurde zur Last ge
legt, daß ich durch meine 
homosexuelle Veranlagung 
das alles herausgefordert 
hätte. Mußte wieder das 
Schwulsein herhalten inner
halb der Justiz; mußte ich 
mir doch auch anhören, 
daß man mich vergasen 
sollte, und bei Adolf es 
mich nicht lange gegeben 
hätte - von seiten eines 
Angeklagten. 

Das Ende meines langen 
Leidensweges wurde jäh ab
gebrochen, indem einer von 
den dreien einen Monat 
Jugendstrafe bekam und 
einer verwarnt wurde. 
Gegen den anderen wurde 
die Anklage aufgehoben 
bzw. getrennt verhandelt, 
weil er unter anderem an
geklagt war wegen Raubes 
bei mir. Bei diesem Ver
fahren war ich allerdings 
nicht anwesend, da ich zu 
diesem Zeitpunkt in statio
närer Behandlung im Kran
kenhaus war. Dennoch 
wurde gegen ihn verhandelt, 
und ich warte noch heute, 
nach zwei Jahren, auf ein 
Urteil, obwohl dieses 
schriftlich von mir beim 
Gericht beantragt wurde. 

Ich kann daher die 
Geftihle von Peter sehr gut 
verstehen, da ich all diese 
Tyrannei selbst mitgemacht 
habe und ich in dieser Zeit 
auch sehr oft an Suizid 
gedacht habe. 

Ich hoffe in meinem 
lnneren, daß die Verant
wortlichen anständig zu 
dieser Sache bestraft 
werden, ob es Gefangene 
oder Verantwortliche sind. 

Mit allen guten Wünschen 

(Verfasser ist der Redak
tion bekannt) 
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Häftling nach Hungerstreik tot 
Der Strafgefangene 0., der mit mehreren Hungerstreiks seine Haftentlassung 
erzwingen wollte, starb im Haftkrankenhaus I Er wurde nicht zwangsernährt 

Nach monatelangem Hungerstreik" 
ist gestern der 45 Jahre alte Strafge
fangene 0. im Haftkrankenhaus 
Moabitgestorben.DerMannwollte 
seine Haftentlassung erreichen. 
Eine Zwangsernährung sei nach 
dengesetzlichen Vorschriften nicht 
in Betracht gekommen. da sieb der 
Hä.ftling auch in den letZten Tagen 
und Wochen bei vollem Bewußtsein 
befunden und jede ärztliche Be
handlung abgelehnt habe. teilte Ju· 
stizsprecher Christoffel_mit . 

Laut Auskunft von Anten habe 
sich der Hungerstreikende drei 
Stunden. bevor er tot aufgefunden 
wurde, ~och im Besitz seiner Wil · 
Jenskraft befunden. 

fach wegen Gewaltdelikten verur
teilte 0. zuletzt seit Februar 1987 in 
Haft. Wegen eines Raubüberfalls 
wurdeer zu sieben Jahren FreiheitS· 
strafe verurteilt. Ein erster Hunger
streik des Mannes ,·om 6. Oktober 
bis 22. Dezember 1988 endete mit 
seiner Verlegung in die Bonboef· 
fer-Nervenklinik. Nach seiner 
Rückverlegung in die JVA Tegel 
trat 0 . am I . März dieses Jahres er
neut in den Hungerstreik, um seine 
Haitentlassung' zu erzwingen. Am 
5. Mai fiel er in ein Hungerkoma 
und wurde inrravenös behandelt. 
Anschließend nahm er für einige 
Tage feste Nahrung zu sich. Seit 
dem 17. Mai befand er sich erneut 
ununterbrochen im Hungerstreik. 

des schlechten Zustands von 0. 
lehnte die Staatsanwaltschaft am 
17. Juli ab. Eine Hafrunterbrechung 
würdeeine nicht lU verantwonende 
Gefahrdung der öffentlichen Si
cherheit darstellen. hieß es seiner· 
zeit. Die Staatsanwaltschaft blieb 
auch Ende August nach Vorlage ei· 
nes Gutachtens des Chefarztes der 
Bonhodfer-Nervenklinik bei die
str Entscheidung. 

Ein Angebot der Justizverwal
iung, ihm nach einem Abbruch des 
Hungerstreiks eine anstaltsinterne 
Therapie durch einen Psychoanaly· 
tiker seiner Wahl ~u ermöglichen, 
lehnte der 45jäbrige ab. Er habe auf 
einer Haftentlassung bestanden. 
hieß es in der Justizverwahung. 

Gefangene fühlen 
Insassenvertreter der JVA Tegel prangern »menschenunwürdig 

eher im Gegenteil I Die Rate der HIV-Infizierten »explodiert, und 
·lu~tiz"enatorin Limbach hat ge· 
sagt. 'Orden Mauem Tegeb wird 
nicht hahgemacht. Bis jetzt ist bei 
unsdavon nichts angekommen. eher 
un Gegenteil.• Mit d1esen Sätzen 
brachten gc>lern die Tegeler Gefan • 
2cnen und Jnsassenvenreu~r des 
Hauses 111. JÜrgen Keumarker und 
Roland Buck. die Situation in Ber· 
!ins größtem Männerknast seit der 
rot-grünen Wende auf den Punkt. 
BereiL<> Anfang September haue d1c 
Tegeler Gesamtinsassenvertretung 
der Senat.sverv.altung für Justiz ein 
umfassendes Papier zur Neustruk· 
tunerung der Haftanstalten so" ic 
einen Entwurf zur Neufassung der 
Ausführungsvorschriften zum 
Strafvollzugsgesetz vorgelegt. eine 
1\nt~> onaufdiein wochenlanger Ar· 

freistunde· gehandelt habe. die mit 
Ende der Sommeneit abgelaufen 
ist. Einzig an den Wochenenden 
dürften die Gefangenen aufgrund 
des •außerordentlich schönen Spät
sommers• noch bis zum 8. Oktober 
länger nach draußen. 

In einer langen Liste-die an die· 
ser Stelle nur angerissen werden 
kann - prangeneo Keumarker. 
Buck und Baum gestern die Zu· 
stände •m Knast unter dem rot-grü
nenSenatan: DieRatevon HIV-lnf
zienen Gefangenen •explodiert. 
und keiner hält sie auf.. Der Grund 
m allerdi!lgs schon lange bekannt: 

!\acb Angaben der Justizver-.·al
rung befand sich der bereits mehr· Eine Strafunterbrechung wegen 

(Der Tagesspiegel vom 23.8.1989) 

Methadon in Haftanstalten ausgegeben 
Justiz: Änllich-therapeuUsche Entscheidung in zwei Einzelfällen 

Die Justizverwaltung hat jetzt erstmals in den 
Berliner Haftanstalten bei heroinabhängigen 
Gelangeneo Methadon zur Therapie zugelassen. 
Dies bestätigte gestern der Spre<:her von 
Justizsenatorin Umbach, Christoffel, aui An
frage. Der Sprecher betonte. daß es sich nicht 
um ein Programm handle, sondern um ärztlich
therapeutische Maßnahmen in zwei Einzelfäl
len. Die Justiz wolle nicht Vorreiter gesund
heitspolitischer Entwicklungen sein. sondern 
sich an der Diskussion beteiligen. 

nicht durch die Einnahme anderer Medika
mente oder Drogen gestört v.ird. 

1n dem anderen Fall wird ein Strafgefangener 
in der Lungenabteilung des Haltkrankenhauses 
Moabit mit L-Polamldon behandelt. Der Mann 
war zunächst wegen eines AIDS-Verdachts in 
das Rudolf-Virchow-Kllnikum verlegt worden. 
Dort stellte man eine HN-lnlizierung lest. Da 
der Mann in drei Monaten entlassen werden 
soll und auch seine Freundin mit Methadon 
behandelt wird, entschlossen sich die Ärzte zur 
Verschreibung der Ersatzdroge. 

dpa 
· beit entwickelten Vorschläge steht 
bis heute aus. · Dabei haben "'" 
wirklich \'ersucht. konstruktiv zu 
arbetten. und keine utopischen For
derungen gestellt•, betonte der 
Sprecher der Tegeler Gesamtinsas
\envemerung (GI V) Hans-Werner 
Baum, mit dem die ta2 eestern im 
Haftkrankenhaus Moabitsprach 

Rund 800 • User• im Knast benutZen 
oftmals zu fünfzehnt ein und die· 
selbe ·Pumpe•. Abhilfe kann nur 
durch die von der Aids-Hilfe schon 
lange gefordene Herausgabe von 
Spritzbe.~teeken und Desinfektions
mineln - ·aber ohne Aufsicht und 
Registrierung• (Baum) - geschaf· 
fen werden. Nach wie vor •men· 
schenunwürdig• sei auch die ärzt
liche Versorgung: Man sei einem 
halbausgebildeten Sanitätspersonal 
ausgeliefert. das nach eigenem Gut
dünken die Anweisungen der Ärzte 
tnicht) befolge. 

Die Hoffnung auf eine Verbesse· 
rung der Haft:;,ruaüon. die viele Ge
fangene nach der Wahl unverhohlen 
g.eäußenhanen. istinzwischeneiner 
:'-1ischung aus Ennäuschuog und 
Wut gewichen . • von denen da oben 
nur verarscht zu werden•. Dalu ein 
aktuelles Beisp1el: lmJunihanend1e 
Insassen der Häuser 11 und Uldurrh 
tagelange Arbeits• erweigerung 
längere Auf· und Umschlußzeiten 
durchgesetzt . Dazugehoneauchdie 
Regelung. wochentags von 17. 15 
bis i8UhrundamWochenendezwi· 
, chen 14.20und 16.20Uhraufden 
Freistundenhof gelassen zu werden . 
Jetzt konnten die Gefangenen •• nem 
Aushang am schwarzen Bren von 
Teilan!ilahsleiter Müller eotneh· 
men, daß es sich bei der Regelung 
nur um eine •zusätzliche Sommer· 

Nichts geändert habe sich auch an 
der nur als ·Schwe.inefraß• zu be
zeichnenden Anstaltskost kein 
Frischgemüse. kaum Obst und 
•Ständig die gleiche Sauce. . Das 
· Frühstück• sehe nach wie ' 'or so 
aus. daßabends ein halbes Weißbrot 
veneih werde, einmal pro Woche 
ein Pon Margarine und alle 20 Tage 
ein Topf Marmelade. Kaffee müsse 
selbst gekauft werden. In den Häu
sern 11 und Ul gebe es immer noch , 
keme Steckdosen, und die Sanit.lt~
anlagenseien •unter aller Sau•. Da· 
mit solle aber n1cht davon.abgelenkt 
werden. daß diese beiden Häuser
•im Vergleich dazu herrscht in den 
ubrigen Häusern H01elvollzug• -
endlich geschlossen geha nen . plu 

ln einem Fall wird ein Untersuchungshättling 
in der Jugendstrafanstalt Plotzensee mit L-Po
lamidon behandelt, dem biologisch wirksamen 
Bestandtell von Methadon. Der Mann war 
schon außerhalb des Gefängnisses von einem 
Arzt mit der Ersatzdroge behandelt worden. Im 
Gefängnis hatten sich nach mehreren Tagen 
Halt Entzugserscheinungen bemerkbar ge
macht. Der junge Mann wandte sieb daraui an 
den Anstaltsani und erUihlte von der Metha
don-Behandlung. Nachdem ein Psychologe und 
der Anstaltsleiter hinzugezogen worden waren, 
bechlo8 man eine Fortsetzung der Substitutions
therapie. Der Mann wird gleichleitig psycho· 
sozial betreut. Außerdem soll mit Urinkontrol
len sichergestellt werden. daß die Therapie 

Wie berichtet, plant der Senat vom nächsten 
Jahr an ein Methadon-Programm. für das 
500 000 DM veranschlagt sind. Die Ersatzdroge 
wird derzeit von Hausänten an rund 40 Berliner 
Heroinabhängige ausgegeben, die meist an 
AJDS erkrankt oder H!V-infiziert sind. Versu
che mit Methadon-Programmen werden von 
den Bundesländern Nordrhein-Wesllalen, Hes· 
sen und Harnburg berfürwortet. Scharfe Kritik 
kommt dagegen von der bayerischen Landes
regierung: Sie meint. daß Süchtige damit in der 
Abhängigkeit gehalten werden. Durch stlindige 
Senkung der Methadon-Dosen soll die Abhän
gigkeit nach dem Willen der Belürworter 
verschwinden. btz 

(Volksbl.att Berlin vom 1.9.1989) 

Kaum Chancen zur 
vorzeitigen Entlassung 

PRESSESPIEGEL 
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Kein Knast-Kr; 
Insassen fordern einschneidende Veränderungen der Haftbedingungen 

(Der Tagesspiegel vom 25.8.1989) 

Wieder yolle Vergütung 
des "Urlaubs" für Häftlinge 

Die arbeitenden Gelangeneo in den Haflan· 
stallen bekommen von sofort an wieder 18 Tage 
.Urlaub in der HaJt• vergütet. wenn sie ein Jahr 
lang gearbeitet haben. Dies teilte gestern die 
Justizverwaltung mit. lro November 1988 war 
der Vergütungsanspruch aui 15 Tage verkürzt 
worden, was in den Gefängnissen aui heftige 
Krilik slie8. Die Gefangenen sind während des 
.Urlaubs" von der Arbeitspflicht freigestellt. Die 
jetzt wieder eingeführte Regelung sei auch 
.gesetzlich vorgeschrieben", heißt es in der 
Mitteilung der Verwaltung. {Tsp) 

Der AL·Abgeordn 
darauf bingewiese1 
here Vizechef < 
Knasts, Astrath, ni• 
ganisatioo eines :r. 
krankenbauses bea 
der Koalitionsve.rei 
Neuorganisation < 
sehen Versorgung i 
unddie Eingliedetui 
Einriebtungen vor 
neues Getängnis·Zo 
haus. 

Die Haltbedingungen der rund 1000 Gefangenen in der Justiz· 
vollzugsanstalt Tegel sind nach Aussage der Gesamtlnsassen· 
vertretungteilweise Inhuman und katastrophal. Vertreter der 
einzelnen Tellanstalten. die gestern erstmals Gelegenheit hat· 
ten. ln einem Gespräch mit Medienvertretern Ihre Situation zu 
schildern. richteten massive Kritik gegen .die Verantwort· 
lieben" und lotderten eine Reihe von Veränderungen und Ver· 
besserungen. 

D1e Häftlingsvertreter lor· 
dem zum Beispiel die Wieder· 
einrichtu.ng von Famillenräu· 
men, in denen Häftlingen auch 
sexuelle Kontakte zu Ehe· 
!rauen und Partnerinnen ge· 
stallet sind, eine bessere medi· 
zinische Versorgung, mehr Si· 
eherheil am Arbeitsplatz, em 
Hilfsangebot für drogenabhän· 
gige Gefangene und die Gleich· 
stellung derzeit benachteilig· 
ter ausländischer Häftlinge, 
marktgerechte Entlohnung so
wie besseres und gesünderes 
Essen. 

Durch Verlegung der dro· 
genabhängigen Gefangenen in 
leerstehende Räume der Frau· 
enhaftanstalt Plötzensee und 
ein gemeinsames Therapiea.n· 
gebot dort könnten nach An· 
sieht der Insassenvertretung in 
Tegel einige hundert zusätz· 
liehe Plätze im olleneo Vollzuq 

geschaHen werden. Dte Entlas· 
sung nach zwei Drittel Straf· 
verbüßung scheitere biSher oft 
daran, so die Gefangenen , daß 
Voraussetzungen nicht nach· 
gewiesen werden könnten, 
weil es die im Stralvollzugsge· 
setz geforderten Resozialisie· 
rungsangebote überhaupt 
rucht gebe. 

Vier Besuchsstunden im Mo
nat als Gruppenveranstaltung 
seien nicht geeignet, soziale 
Kontakte nach draußen auf· 
rechtzuerhalten, kritisierten 
die Häftlinge. Hinzu komme, 
daß viele Angehörige oder 
Freunde durch generelle Kon· 
trollen und Leibesvisitationen, 
die das Gesetz lediglieb bei 
konkretem Verdacht vorsehe, 
abgeschreckt würden. 

Mangelnder Arbeitsschutz
wie fehlende Schutzmasken in 
der Lacklererel oder M~schi· 

nenabdeckungen in der Metall· 
werkslall haben nach Aussage 
der Gefangenen bereits zu löd· 
lieh verlaufeneo Erkrankun· 
gen und Unfällen geführt. Da 
für die 1000 Gefangenen, daß 
diglich drei - unzureichend 
qualifizierte - Sanitäter zur 
Verfügung stünden, seien im 
Notfall schon bis zu 40 Minu
ten verstrichen, ehe Erste Rille 
geleistet worden se1. Rund 80 
Prozent der Tegeler Hältlinge 
seien von Heroin und anderen 
Suchtstoffen abhängig. Die In· 
sassenvertreter wiesen darauf 
hin, daß sich 15 bis 18 Gelan· 
gene etn Spritzbesteck teilten, 
was die Ausbreitung des H!V
Virus zur Folge habe. Sie for· 
derten die Ausgabe von Sprit· 
zen, Ersatzdrogenprogramme 
sowie die Entlassung H!V-posi· 
tiver und aidskranker Häftlin· 
ge. 

Justizsprecher DeUev Ach· 
hammerwies Kritik der Gefan· 
genen an leitenden Mitarbei· 
tern der Vollzugsanstalt ~u
rück, sagte jedoch zu, daß die 
. zu Sachfragen zum überwie· 
genden Teil verständlichen 
und konstruktiven Vorschläge 
und Wünsche" näher geprüft 
werden. v. B. 

(Der Tagesspiegel vom 20.7.1989) 

Vermögensstrafe für 
Drogenhändler beschlossc 

Bundesregierung will kriminelle Gewinne einzieher; 

Bonn (AP~ Rauschgilthändlern soll künftig 
zusätzlich zu einer Haltstrafe eine Vermögens
strafe droben. Das Bundeskabinett beschloß 
gestern in Bonn den Entwurf lür eine ,l\nderung 
des Strafrechts. Nach den Worten von Bundes· 
justizminister Engelha.rd soU die neue Vor
schrift deo Rauschgilthandel an seinen finan
ziellen Grundlagen t.reflen. 

Bisher kann zwar zusätzlich zu einer Halt· 
auch eine Geldstrafe ausgesprochen werden, sie 
wird aber in der Regel am Nettoeinkommen 
des Täters bemessen, das unter Umsländen nur 
gering ist. Die neue Vermögensstrafe soll 
künJtig bei Freiheitsstrafen von mehr als :tWei 
Jahren verhängt werden können und Werte wie 

Grundbesitz, Bankguthabe~ 
einbeziehen, die mit den kri 
erworben wurden. 

Engelhard sagte, damit sol 
an ihrer empfindlichste!) St 
den. Als weitere llankierw 
beite das Justlzministeriun 
einer neuen Strafvorschrill 
nannte Waschen von Gr 
illegalen Rauschgilthandel. I 
aul hin, daß im ersten Hai' 
bereits 459 Drogentote regis 
Nur drei Prozent der Raus 
von der Polizei sieberge 
Prozent erreichten die Verl 



;ich total verarscht Front gegen Rot-Grün 
~~stände« im Knast an I Rot-grüner Senat hat nichts verändert, Verwahungsgerichte entscheiden für CDU-Beamte 1 Alliierte verhindem Reformen 
•mer hält sie auf I( I Anstaltskost ist nach wie vor •SchweinefraB· im Verfassungsschutz und der Polizei I Justizvollzugsbeamter kennt die Gesetze schlecht 
Jediner Morgenpost vom 15.10.1989) 

Ex-Sträfling fordert Gnade 
tür inhaftierte Aids-Kranke 
.Ich halte diese soziale Aufgabe 
cht nur für wichtig, sie illt auch 
1e l''onn der Wiedergutma· 
Lung.• Der Mann, der diutreimü
J bekennt, weiß wovon • spricht 
icbael Gäluler, 4~ J abrt ali QDd 
1n Beruf Einzdhandebk:luf· 
ann. Hinter ihm Uegt eine knapp 
ebel\iahrige Haftstrafe, vor ihm 
ne Karriere, die schon jetzt be
:btllch W.. Michael Gihner arbei
tfür ~Deutsche Aids-Hilfee.V. 
er istein vielbegehrter Fachmann 
lf dem Geb1et l'ür Sttaf\lollzug. 
lds und Drogen. 
Wle kam es zu diesem Enpge
ent? 1982 zu einer zehnjährigen 
-eiheitsstrafe wegen ,.Absprache 
!i einer Raubtat mll Körperver Iet
mg• verurteilt, ilbemalun er im 
efängnis die Leitung des .Licht
ick • - der ersten unzensierten 
!utschen Gefangenerueltschrit\. 
ngeniert spießten Glihncr und 

seine Mitstrei
ter das heikle 
Thema .Knast. 
Aids und Dro
ge~:~" a.ul. 

lfichae1 Gib. 
ner > lm11pfte 
zahlreiche Kon
talde nach BU• 
ße.n. Als sich 
das Geflngnjs. 
Iei' für ihn ölr· 
nete, wartete 
bereits ein fester Job auf Ihn - bei 
der Deutschen Aids-Hilfe. Seitdem 
vergeht kaum eine Woche, in der er 
nicht vor Richtern, Sozialarbeitern 
und Pofitikern Ober AJds und 
Strafvollzug referiert. Selbst eile zu. 
ständige Enque~Kommiss.ion des 
Deutschen Bundestages lud ihn 
ein. Sein Plidoyer; Gnade für 
Aids-Kranke- sie müuen entlas
sen werden. UWP D111111enbaum 

(Berliner Morgenpost vom 15.8.1989) 

~x-Justizbeamter wurde zum 
Räuber: sieben Jahre Haft 

von einem weiteren Tater zum 
Schein mit einer P1stole bedrohen. 
Die Beute aus dem Laden·Tresor 
betrug rund 37 000 Mark. 

• Wa.s sollen wir mit denen machen, Aber •3ui:h UII$Cre alliierten 
wirkönnendiedochnichtaiJeentl.as· Freunde machen einige Probleme• 
sen•, stöhnii!WI beim Senn. "'enn heißt es ganz understatement bclm 
wiederein holter Beamter mit CDU· Senat. ln der Tat. Als ROt-GI'Iln un
Paneibuch erfolgreich gegen seine ~erzüglich die .Kalte-Krieger· 
Versetzung klagte. Damit die ohne· Truppe namens ·Freiwillige Poli· 
hin mageren Refonnen des rot-grü· 2c1reserve• CPromi·Milgheder 
neo Senats auch wirklich Dörrkost Lummer und D1epgen) auflösen 
bleiben, datnr sorgte in den letzten wollte, kam aus der Clay-AIIee 
MonateneinetrauteAillanzausVer- prompt ein harsches No. Aberaucb 
walrungsgericht, Alliierten und -diePolizeispi!UderStadtdarfnicht 
llichlzuletztdenl.onscrvari~enl.ob- so aussehen. w1c e, Rot-GI'Iln 
by-Verbänden in der Stadt. Anfang möchte: Aus -Loyalilbtsbedenken• 
der Woche konntesichder meistge- "'ollte Innensenator PatZold de~ 
ba.6teMannimStraf"ollzug,derSi- mächtig5ten Mann tn derPolize11ß 
cberheiuchef der U-Hafuuutah seiner MIKhtbescbrinlen. Landes· 
Moabit. Astnbt. freudig einen Be· polizeidirelttor Kitt!M solhe nur 
schlußdes VeNahungsgerichts ans oochHerrübfr 5.000 Polizi•ten!>CIIl 
Revershefien. DasGerichtb311edle - sutt wie bJSher ilber 15.000. 
Versetzuns Astrahts durch ROt· Schon auf dem Weg zum VerwaJ. 
Grünauf einenanderen ~tenabge· tungsgencht konnte KJttlaus um· 
lehnt. Begründung: Für Jen neuen kehren: Erneutes No au> der Clay· 
Posten sei Astraht Obenjualifizien. Alle. ·Der Verfa~sung~schuu muß 
Zweifel ander•Loyalh4t• Astrahts, an Haupt und Gliedem reform1ert 
die von der Justizverwaltung ange- werden•. belrundete Pätzold unvcr· 
meldet wurden, ignorleneman. Ein drossen. Seinen Rcfonnphinen am 
weiterer Fall: SenatsT1tBakker Bis •Haupt• der Schnilffelbehörde vtr· 
zuseinerVersetzungimM§rzwarer weigerten allerdings die •alluerten 
Refera!Sitiler des Bereichs •Links· Freunde• ihr Pl112et. Poitzolds Mann 
e:memismn und Aus,..errung• im fürdiesen Posten. den Jurislen Kit· 
VS. Auch ihm verhmlf cLu VeNal· sch3, wolhen die •Freunde• "'e~en 
rungsgerlcht. "'enn zwar nicht auf •mangelnderopenu,erErfAhrur.g• 
seinen alten Posten. so d()('h tu $tl· freilich nichthlben. 
nemalten Staros. Mit massh·er Öf:"entll~hkelt\4\r· 

!\ichl immer haue d&s \ 'eNal· beJt und Summunpltl.l.:he .u1 der 
rungsgericllt em so groftes Herz für Basis torpedieren \Or illlcm d1c be1· 
gcscba.6te Beamte. Jl:ach Regie· den eal.onsen.au,en Sunde~'cr· 
rungsubern.lhme durch die CDU• bändt•on PolizeiundJu>liZdiet.X· 
1981 kam dieses Gericht auch zu grune Personllpohuk. Der Vor,it· 
ganz anderen EntKhe1dungen. So zende der •DeUI~chen Poht~1gc· 
s1ellte des~en S. Kammer 1982 kurz "'erbch3it im Beamtent-und•, 
und bundig fest: • VcrJnderungen. Franke. freute~ich. ·dall nurdie Al· 
die sich aus der vcrwaltungsmäßi- liierten und das Beamtcnrechl P•t· 
gen Umse~ungdespolitischeo Pro· zolds personalpolluschen Amok· 
grammseinerneuen Regierung er- uufstOppen·können. Ft3Rkc.des· 
geben,rechtfenigendleUmsetzung sen Truppe von · Rcpubhkaner•· 
eines Beamten • ueuen Polizisten durchsetZt i~t. "111 

auf jeden Fall ver!uodern, da.6 die 
•Polizei in den Würgegriff rot~· 
ner Politik gerät•. Daß dieu be1den 
Organisationen nicht nur mit Halb
wahrheiten. sondern auch schon mal 
mitder Unwahrheu operieren. zeigt 
eine Pmseerklärung des mltchtigen 
• Verbandes der Justizvolltugsbe
diensteten Berlins•, datiert vom 
7. August. Als schlechtes Beispiel 
der neuen Justizsenatorin tnr beab
sichtigte Lockerungen im Strafvoll· 
zugzieht Verbandschef Jttsehnwul 
den Fall einer ~jähriren Strafge· 
fOUlgeoeo heran. La der Erll.irung 
\erb~ Jetsehm3Dn ein ~egauv· 
belspiel: ·SoislderzebntägigcSon
derurlaub fürcineGcfangcne in der 
Frauenhaftanstalt für Clnt Boden· 
secreise nur als fehleniSCiteidung 
clnzusrufen. Der Verband der Ju· 
stizvol!zugsbediensteten siehtdiese 
Urlaubsgewährung als rrußvef)tan· 
denen &1trag zur Justitvollzu~tsre· 
form an.• Von Jetschma.nn SOirte 
man annehmen. daß er zumlnOMt 
das Strafvollzugsgese~ kennt. Die 
54J:ihrigeFrau. fürv1erMonatc "'e
gen Diebstahl inhaftiert. ist hoch· 
gradigaAlkoholabhängig und WlTd 
lotit Jahren •om Canw-Verb.nd 
betreut. 1hr •Sonderurlaub- ent· 
spracht eu~1 den ge•ettlicllen Vor· 
s.:hnmn über t:rlaub~ge~~oahrung· 
Der fNu standensieben Tage soge· 
n.liUiter En~ungsurlaub und dre1 
Ta!!e Regelurlaub zu. Die Rehe an 
den Boden5ee ~ sie zusammen 
mu dem Cantas-VeJb3nd unter· 
nomrnen, der auch die Kos1en gctra· 
gen hat. • Ein Beispiel iür korrekle 
Vollzugsplanung. 01e Krtuk von 
Herrn Jel!>cbmann isl l'öllill un,er· 
swndlicb•.komrnentienedleJusdt· 
pressesteHe die demagogische At· 
ucke des konsenali\•en Verbands· 
c-bef. •ltnle-

~oeh ll1l Cenchts~aal wurde ge
•rn die ehemalige Leitenn einer 
!ddinger Aldi-filhale verhanet, 
chdem sie eine Moabiter Straf
mmer wegen der Beteiligung an 
e> Überfallen auf den Super
lrkt tu siebeneinhalb Jahren 
Jl vet\ll'U'ilt hatte. Ihr mulmaßli
er Komplize Detlef B. (37). ein 
emaliger Gefangnisbearnter. er
,a s1eben Jahre Gelängrus. 

Während der Räuber selbst em 
Geständnis abgelegt hat und noch 
auf seinen Proteß wartet, bestrit
ten die be1den gestern V enJrteiltcn 
bis zuletzt die Vorwürfe Die Kam· 
mer war jedoeh Uberzeuet- daß das 
Trio auch einen weiteren UberfaU 

JetleiB. hat.tl•Sic:h nach Ansicht auf die Filliale an der Wcddinger 
r Richter während seme; Arbeit Otawistraße organisiert hat. Am 23. 

(Berliner Morgenpost vom 3.10.1989) 
Telefonate aus der (Die TageszeitliDS vom 15.9.1989) 

otmer tieier in das KnaSt-1'11.ilieu Januar 1985 erbeutete ein maskier- Haft wieder b illiger 
Halllinge in den Berliner Justiz. 

vollzugsa.nstalten durfcn von sofort 
an wieder für 20 Pfenrug pnvate 
Telefongespräche von Dienstappa
raten aus fUhren. Die umstnttene 
Verfügung, daß dafür 30 Pfennige 
zu bezahlen seien, wurde nach Pro
testen zurückgenommen 

~tnckt• und mtt semer 31jahn- ter :\!ann dort erneut ~PP 30 000 
~ Lebensgefahnm l'lfargot L. 2\1· ~rk Der ehemalii_e Wachpoliz.ist 
:t den Raub am 22. Oktober 1984 Jorg S (29). der zugegeben haue. 
:>lant. Wahrend Detlef B. \'Or bei diesem Raub Schmiere gestan-
in Geschän im Fluchtauto warte- den zu haben. erhielt gestern dre1 

ließ sich die Aldl-Angestellte Jahre Haft. Joru:him RJecker 

25.8.1989) 

.enhaus 
&:kan h3t 
.S der fril· 

Moabiter 
nilder Or· 
'IIen lUft· 
1g1 sei. ln 
llllgseidie 
medizini· 

rafvoUzug 
stidtische 
ben, kein 
·llaanken· 

ssen 
'r teure Autos 
eilen '*"'innen 

Drog<'nhdndler 
gelrollen wer
Ma6nahme or· 
~rzeit noch an 
·gen ddS soge· 
nen aus dPm 
,rhard wies ddr· 
r dieses Jahres 
t worden selen. 
flmeage kön nl" 
J. werden, 97 
eher. 

(ß.Z. vom 18.8.1989) (Berliner 

Zum erstenma1: 
Morgenpost vom 8.8.1989) 

"Tag der offenen 
Tür' in Berliner 

Haftanstalt 

Jedem Junkie 
seine Spritze 

Die Deutsche Aids-Hilfe ford~n 
eine Novellierung des Bet.aubungs
mi!telgesetzes, damit der Besitz 
von gebrauchten Spntz~stecken 
rucht mehr als Bewe1smlttel fur ei· 
ne Straftat ~ewenet werden kann. 
Vorstandsnutglied UU Meurer ap
pellierte in einer Mitteilung von ge. 
stem in Bertin an Politiker und 
Polizeibehörden, den Gebrauch. 
nicht aber den Handel mit Drogen 
zu entkriminalisieren. Der einzige 
Weg, eine weitere Ausbreitung von 
HJV in der Drogenszene zu verhin· 
dem. sei der, daß jeder Junkie seine 
eigene Spritze benutze. Erforder
tich seien schnellstens Absprachen 
zwischen der Polizei, den Justiz. 
und Ges.undhe1tsverwaltungen. um 

lertln, 18. Aug u•t fs 
z- ememnol IIOt Ju· 

otlueRCrtorln Jutto u
boch einen . Tag der of· 
fenen TOr" ln d er lertlner 
Haftonttott Hakenfelde 
veranttaltet, ln der .. 
den offenen Volla"'l 
gibt. 

lYIIO Umboch: Oie Ber
liner Wirtachoft ~ommt 
uns Immer mehr mit Ar· 
bohopltluen für Freigän
ger en1gege n. .Darum 
mUssenwir in der OHent· 
llchtkoll d<e Vorbellalte 

( Volksblatt 

(R.Z. vom 29.7.1989) 

Tragödie ln der 
Zelle ln Moabit 
l erlln, 29. lull - Der 27iöh · 
rlgo Strofgefon~ene Hidlr 

~ .:i~~~~~~~!'l~ d'::roJ~s~l~~ 
vollzugsonstalt Moabit rnlt 
einem Bettlolcen. Der 
Monn höue bis zum 2. Sep· 
Iernbor einsitzen müssen. 

gegen den offe~>en Voll· 
zu& 'd~:e;.~~~:,:7te ln 
Hakenfelde alnd zur Zelt 
2tO lnaaHen; Ein Drlltel 
sind Alkohoi·T!Iter, ein 
Drlltel kom den Unter· 
nl~h~lu~:~R.111~~~ung~~tel 
sind BetrOgor und Diebe, 
deren Strofo nicht über 
einem )ohr tlogt 

Antta ltolelter Horst 
Det..t: Am IiebSion sind 
"!tr dte lnsouen. die wor gesundheitliche RISiken im Dro-
nod!l wledertehen genmilieuabzubauen dPlf/BM 
Berbn vom 28.9.1989) 

Wohnungsnot Nualldl elagmchtet. wft .!SM 
_ llizltu Klwedbc:bea c.nn. 

"Im Kittchen 
sindnoch 

Zimmer frei &.I 

Im Kitteben lllld Jlodl Zlm· 
mer freL ll.Dd du llt lllr itWeJ 
Junge VoUzupbeulte die 
le tzte Rethulg. S1e baben lic:h 
auf a..s Quadrateele.nllll der 
Haftamtall SOtllatra.lle eo 

nen m&gUda l.at. 
Aber die Wohnungmol w1.rd 

sie w1eder e.tnbolen, deun ED6e 
November mQasen die belden 
Nachwuchslallte Ihre . Appe.l' 
temeuts•. fill' die ale eo Mark 
Mo!l4tsm1ete q.hleo, rllumen. 
w ell die vorilbefvehend Dicht 
belegte Anltalt filrdell offenen 
Vollzug gebraucht wird. 

lOS SleUen alnd deneil 1m 

Senat für Gen.Justiz 
Einsatz des genethischen Fingerabdrucks für zutassig erklirt 

Senat verlangt Regelung in der Strafprozeßordnung 
Berlin (laz)- DerE1n>at1 Jc,gcnc· 
11schcn Fingcrabdruc~> 10 Str;~fHr· 
fahren 1St nach Aulla.sun2 dc• Bcr· 
hner Senat!> zuläSSig. ,ol .. nJe er auf 
geltender Recht>grundlo~c ~·· 
sch1eh1 Du~.-.e Ani<'On ~·b J<tlt Jer 
JusuzseMI auf c1ne Anfu~c der Al· 
1ema11• en LJSte. 

l' nter arnleremh~tRI e. d<lrtn. d•~ 
.\le1hod~ b.:•chrankc ~kh auf dl< 
nichtkodierenden Bcrcli:he J<< Ertl· 
gutmater~h .• per>5nitch\cll<fc!t· 
'ante LbcN:hußiOIMnutllm.:n· 
~on01en .n.ldl dem Sran.J der "'' 
'enschaftfh:hcn Er~ennln~> • U.he1 
ni~hl ;miaUen S.:hlu"e il~r p<n•·· 
u;ch be.Sing1e Ptt>Mih:h~clh 
merkmale "'1< l\r3n~he11en. Kr~nk· 
hei!$dispos111onen oder Bll~cmctn~ 
Veranlatzungen l.onn1en d•ruu.' Jho) 

mch1gezogenwerJen D1c Unter.u 
c-hung bic1e dlllter au~h nichl mehr 
RtSiktn ah.J1e der hctl.<•mmhchen. 
unan_gef<>chten.:n \iethodcn der fa· 
rensi~hen Pr•\l>l'<-lll<rSpurcnzu· 
ordnung 

allgemeinen Vollzugsdl~n.st 
Dicht besetzL Und westdeut· 
sehe Bewerber, die 11c:h e.uf· 
grund von umlan~chen 
K~pagnen fQr Berlln lnter'e$· 
slerten, 6chrecken angestchll 
der WohnungsmiSere dann 
doch vor dem Umzug zuruc:k. 

Die belden ZeUenbewohner, 
die siCh die ~e tnlt den 
Heizern des Gebtudes tellen, 
dafQr aber eine e.tgene Kdc:l:la 
haben, sind Dicht dlo el'lteD Ce-

Dennoch "unochl der ~rhn<r 
Sen~1rurdie An,.enJungde~~cnclt · 
.chen Fmgerabdrucks e1nc au,. 
druckhebe Re~eluny 10 .kr StrJI· 
rroullordnUIIg . Dann ~llte jede 
l:nteourhunf ub.:r den mcht~•'<ll<· 
renden BereJ<h \erb<Xcn und d•l .. n· 
>ehuurechtli~he \ orl.ehrun~en. 
"''r.l1e \'ermch1ung de> b.:nou~cn 
l nteßuchun!'tru:lerlllh. 'etrotfen 
'"«den Det ~ß>l '!'>.-•l-,Khll!!< 
rucht. den gcMII>Chen Fini-troh· 
druck .lU z·~ttl.cn der Gerohren 
.1b"ehr. 'pnch Auib.ou '''" Gtn· 
O.itCicn. zuzui"-'>Cn. Ob ncuc B<r· 
h~r P••lilen-e.:hl \\erile d.ltur ~<ln< 
R.-.:ht>grundlage b1e1en ~~der Pu· 
hze1 "1rJ b.:rell> seu 1\u,emb.:r 
1988mndemgenctl~chenfln~<r•b· 
drucl. gearbe11er. Sen 1\o,ember 
1988 >ltzt eine Bund·WnJer·Kutn· 
mis,ion zus.unmcn. um d1r \er· 
.chlt'dtncn Probfemhere~<he Jcr 
Gc!k>manah·,e auszul~>ten Ko•n· 
l.rcte Geocize>'ol">..-hl .. ~c ,.,II •IC 
Jher ni<hl <01"'tcldn ohr 

fingnis-Mleter. tsagesamt 
neun Beamte richteten slch 
vorübergebend Im Verwal· 
tuoqstralct ein. Bis auf die bel· 
den letzten fanden ale ln%wi· 
sehen aber Wobnungen außer
halb der Anstaltsmauern. 

Chancen auf eine der 68 
Dienstwohnungen gibt es ne.c:h 
Auslru.nft von JU$1Wtprecber 
ComeJ Chrlsto!fer zur Zelt 
DichL Die seien 1angtrist.lg ver
geben- •· B. 



TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTER 

Über EDV-Ausbildung für Strafgefan
'!ene in der JVA Moabit berichtete 
das Mitteilungsblatt filr Angeh8rige 
des Berliner justizvollzuge:;, 'zur 
Sache' in der Ausgabe Nr. 4/März 
1989. Seit Anfang 1987 "'ird in der 
Schulabteilung der JVA Moabit die 
Ver....•endung von Personalcomputern 
für die schulische und berufliche 
Fort- und Weiterbildung der Inhaf
tierten erprobt. Derzeit stehen fünf 
Bildschirm-ArbeitspL'itze in einer 
zentralen Räu:nlichkeit für den 
Unterricht zur Verfügung. 

Grundlegende Kenntnisse der elektro
nischen Datenverarbeitung werden in 
steigendem ~faße schon jetzt und 
auch zukunftig in allen Arbeitsberei
chen gefordert. Selbst in mittel
ständischen Unternehmensbereichen 
finden Personalcomputer aufgrund der 
ziemlich zurückgegangenen Anschaf
fungskosten immer mehr Verwendung. 
ln absehbarer Zeit wird die Hällte 
der auf dem Arbeitsmarkt angebote
nen Arbeitsplätze nur Arbeitskräften 
mit entsprechenden Q.lalifikationen 
zur Verfügung stehen. 

Die Computerentwicklung erfordert 
vom BUrger allgemein zunehmend ein 
höheres Maß an technischem Ver
ständnis. Diesem Umstand scheint fUr 
den justizvollzu~ grundsätzliche 
Bedeutung zuzukommen, weil bei 
vielen Gefangenen der BildunRsstand 
mit ein Grund für ihre Straffälligkeit 
darstellt. Hier kann eine EDV-Schu
lung entgegenwirken. Diese Ansichten 
und Eirischätzungen vermittelt Klaus 
Vogel, Letter des Pädagogischen 
Dienstes der JVA Moabit, in dem 
Artikel aus 'zur Sache'. Man sollt~ 
meinen, daß diese Einsichten auch 
bis in Berlins größtem Gefängnis, der 
Justizvollzugsanstalt Tegel, und auch 
zur Senatsverwaltung für Justiz 
durchgedrungen sind. Oder etwa doch 
nicht? 

lm September 1988 beantra~te ein 
Tegeler Strafgefangener die Zulas
sung eines Computers fUr seinen 
1-läftraum, um sich durch Fernlehr
gänge an einem privaten Lehrinstitut 
berufsbezogene Computerkenntnisse 
anzueignen. Eine wtchtige Voraus
setzung, um nach der Entlassung aus 
der Haft bessere Berufschancen zu 
haben, kurz. im Sinne des § 2 
StVollzG das Vollzugsziel zu errei
chen, künftig in sozialer Verantwor
tung ein Leben ohne Straftaten zu 
fUhren. 

Anfang Oktober 1988 erhielt der 
Gefangene einen ablehnenden Be
scheid des zuständigen Teilanstalts
leiters. Unter anderem führtl' der 
Teilanstaltsleiter trotz seiner Ableh
nung aus "( ... ) daß, dem Gebot der 
Zeit entsprechend und der Erkenntnis 
folgend , daß Arbeit und Beruf zen-
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trale (Re-) Sozialisationsfaktoren 
sind. soll sich der Gefangene schon 
während des Strafvollzugs, unter
stützt durch die Anstalt, Fähigkeiten 
aneignen oder - soweit vorhanden -
erhalten und ausbauen, die ihm die 
spätere Integration ermöglichen". 

Trotz dieses im Tenor positiven Be
scheides. mußte der Teilanstaltsleiter 
dem Gefangenen d1e beantragte Zu
lassung eines Computers auf seinem 
Haftraum ablehnen. \\'arum? Der Grund 
liegt in einem Schreiben des Sena
tors für Justiz- und Bundesangele
genhei:en an alle Berliner Vollzugs
anstalten vom 15. Juli 1986: 

Betrifft: Zulassung von "Home-Com
puter-Anlagen" 

Die Nutzung sogenannter Home-Com
puter-Anlagen durch Gefangene habe 
ich im Rahmen eines Erfahrungsaus
tausches mit den Vertretern der an
deren Bundesländer auf der letzten 
Sitzung des Strafvollzugsausschusses 
der Länder erörtert. In Ubereinstim
mung mit den meisten anderen Bun
desländern bitte ich, bei der Zulas
sung der genannten Geräte künftig 
folgende Punkte zu beachten: 

1. Nutzung nur durch besonders aus
gesuchte Gefangene, bei denen ein 
Mißbrauch der Anlage mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit auszuschließen ist. 

2. Zulassung nur zu Aus- und Fort
bildungszwecken (kein unterhal
tungsorientierter Gebrauch). 

3. Keine Nutzung auf dem Haftraum. 
sondern nur in Schulungs- bzw. 
Gruppenräumen - möglichst unter 
fachkundiger Aufsicht -. 

Von dieser Regelung sind ausgenom
men sogenannte Pocket-Computer 
ohne Speichennöglichkeit auf exter
nen Datenträ~em. 

lm Auftrag 
Plessow 

Der Gefangene stellte daraufhin, im 
Oktober 1988, bei der Strafvoll
streckungskammer beim Landgericht 

Berlin einen Antrag auf genchtliche 
Entscheidung. lm Apr"'J 1989 ent
schied die Strafvollstreckungskammer. 

In dem Beschluß heißt es in der 
Begründung: 

"Der Gefangene hatte bei der Voll
zugsbehörde beantragt, einen IBM
compatiblen Personalcomputer auf
stellen zu dürfen, der seit einigen 
Monaten für ihn beim Pfarramt der 
katholischen Kirche in der JVA Tegel 
bereitstünde. 

Er habe schon im August 1988 mit 
Fernlehrgängen begonnen, um sich 
Computerwissen anzueignen. Einschlä
gige Fachliteratur habe er sich unter 
teilweisen Verzicht auf seinen Gefan
geneneinkauf finanziert . Über die 
Aktion Bildungsinformation e . V. habe 
er die Möglichkeit, einen Studien
platz zu beantragen. wenn sicher
gestellt ist. daß ein Rechner für 
semen Haftraum zugelassen .... 1rd. 

Der Anstaltsleiter lehnt unter Beru
fung auf Entscheidungen des Land
gerichts Berlin und des Kammerge
richts aus dem Jahre 1985 den 
Antra~ des Gefangenen ab. 

( ... ) Der Antragsteller macht dem
gegenüber geltend. die Möglichkeit, 
mit Hilfe eines Computers Straftaten 
zu begehen, dürfe nicht. zur Antrags
ablehnung fUhren. Jede Tätigkeit 
könne kriminell mißbraucht werden. 
So könne ein Schneider Tarnkleidung 
für einen BankUberfall nähen, Schlos
ser Nachschlüssel herstellen und die 
Ausbildung in der Kfz-Werkstatt 
könne potentiellen Autodieben die 
notwendigen Kenntnisse vermitteln. 
Im übrigen werde Stra=gefangenen in 
der JVA Moabit eine EDV-Ausbildung 
angeboten, wie sich aus dem Mittei
lungsbla tl Justizvollzug in Berlin 'zur 
Sache' im Märzheft 1989 ergäbe . 

Der Antrag des Gefangenen hat in 
dem aus dem 1 enor ersichtlichen l'm
fang jedenfalls vorläufig Erfolg. Der 
Entscheidung unterliegt in diesem 
Verfahren allein. ob der Anstalts
leih~r zu Recht den Antrag des 
Gefangenen abgelehnt hat, i.hm nach 
§ 70 StVollzG den Besitz der im 
Antrag genannten Computeranlage zu 
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erlauben. § 70 Abs. 1 StVollzG ge
währt dem Gefangenen einen Rechts
anspruch auf Besitz von Gegen
ständen, wenn sie seiner Freizeit-

-beschäftigung dienen. Auch die 
Auswahl dieser Gegenstande steht 
grundsätzlich dem Gefangenen zu. Die 
Vollzugsbehörde darf ihm einen 
bestUrunten Gegenstand nur verwei
gern, wenn dies entweder die in § 70 
Abs. 1 StVollzG bestimmte Grenze des 
Besitzes auf einen angemessenen Um
fang erfordert oder wenn einer der 
in § 70 Abs. 2 StVollzG genannten 
Versagungsgründe vorliegt. Die im 
Bescheid genannten Gründe recht
fertigen die Verweigerung der Er
laubnis dieser BestirrJTlung Jedoch 
nicht. Dc.ß möglicher..-else die Fer
tigkeiten, die durch eine Ausbildung 
am Computer geübt ·.:erden einmal zu 
Straftaten mißbraucht ""'erden kön
nen, re1cht zumindest ohne bestUrunte 
An."laltspun~te für die Verwetgerung 
eines Computers nicht aus. 

Der angefochtene Bescheid des 
Anstaltsleiters vom 3. Oktober 1988 
ist daher aufzuheben. Die l(ammer ist 
daran gehmdert, uber den von dem 
Gefangenen sl"ltl'nrl qPmrt<-: htt>n An
spruch auf Uberlassun~ einer Com
puteranlage selbst zu entscheiden, 
weil die Sache Insoweit nicht spruch
reif ist . Die Kammer kann msbeson-

~ i~f ~i'r'.f~d-1 irr~ , 
wa6 mal'\ da",;f 
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dere nicht darüber befinden. ob die 
Überlassung der Computeranlage an 
den Gefangenen die OrdnunR der 
Anstalt gefährden würde und ob sich 
der Besitz des Gefangenen nach einer 
Überlassung noch in einem an~~,emes
senem Umfang hält. Der Bescheid des 
Anstaltsleiters äußert sich hier?.u 
nicht. Die Vollzugsbehörde ist daher 
gemäß § 115 Abs. 4 Satz 2 StVollzG 
zu verpflichten, den Antragsteller 
unter Beachtung der Rechtsauffassung 
der Kammer neu zu bescheiden." 

Aufgrund des für ihn positiven Be
schlusses der Strafvollstreckungs
kammer, beantragte der Gefangene im 
Juni 1989 beim Teilanstaltslelter, sich 
für einen Computerkurs an der Fcm
unh.ersität Ha~en eintragen zu 
dürfen. )er ErfolQ. dieses Kursus ist 
nur gewährleistet.- wenn dem Gefan
genen ein Computer auf dem Haft
raum genehmigt \olird. Im Juli 1989 
erhielt der Gefangene folgenden Be
scheid vom Leiter der JVA regel: 

"(. .. ) Auf lhr Schreiben vom20.6.1989 
teile ich Ihnen mit, daß Sie sich 
erst mal für den Kurs bet der l'em
universität Hagen anmelden können. 

Diese Zustimmung erfolgt unter dt>m 
Vorbehalt, daß lhnen rechtzeitig ein 

Kleincomputer genehmigt werden 
kann, wofur ich mir eine Fnst bis 
1.10.1989 notiert habe. 

Ich bedaure, Ihnen keinen gunsti
geren Bescheid erteilen zu konnen. 

Im Auftrag 
v. Seefranz 

Seit dem ersten Antrag auf Zulassung 
eines Computers sind nun bereits 12 
Monate vergangen; seit dem posi
tiven Beschluß der Strafvollstrek
kungskammer fl.inf Monate! Die An
staltsleitung scheint den Beschluß 
der StVK zu ignorieren - nicht an
ders wie schon unter der CDU/FDP
Regierung. 

ln der Hoffnung auf die neue Füh
rung in der Senatsverwaltung für 
Justiz und im Vertrauen auf die Ein
haltung der Koalitionsvereinbarungen 
zum Bereich des rot-grünen Senats -
hier: Umsetzen von Beschlüssen der 
Strafvollstreckungskammern durch die 
Anstalt - wandte sich der Gefangene 
Anfang Juli 1989 mit der Bitte um 
Hilfe an den Abteilungsleiter der 
Senatsverwaltung ftir Justiz, Herm 

. Flügge. Von dort - und das kennen 
die Gefangenen aus der Vergangen
heit nicht anders - kam keinerlei 
Hilfe oder Unterstützung. noch nicht 
emmal eine Antwort. Also alles wie 
gehabt. 

Am 17. August 1989 - seit der An
tragstellung sind nun schon elf 
Monate vergangen - teilte der zu
standige Teilanstaltsleiter dem Gefan
genen mündlich mit, "daß beabsich
tigt ist, in der Teilanstalt Vl eine 
Computergruppe einzurichten. Zu 
diesem Zweck würden seitens der 
Anstalt Computer angeschafft und ein 
Gruppentrainer verpflichtet werden; 
dieses Vorhaben soll ab 1. Oktober 
1989 anlaufen. 

Die Bemuhungen des Teilanstaltslei
ters, Gefangenen durch die Einrich
tung einer Computergruppe Einblick 
oder zumindest das Grundwissen der 
Computertechnik vermitteln zu lassen. 
ist lobens't:ert und in der JustiZvoll
zugsanstalt Tegel längst überfällig. 
Dennoch. eine ernsthafte Computer
ausbildung und die An....-endung des 
Computers. kann mrr durch ständiges 
Training erreicht werden. Deshalb ist 
es unabdingbar, interessierten Gefan
genen einen Computer auch für den 
Haftraum zu genehmigen - andere 
Lösungen wären nur halbe Lösungen. 
Nach dem derzeitigen Stand der 
Dinge wird diese Genehmigung nicht 
erteilt. Bleibt die Frage: \vozu 
bmuchen Wlr in Berlin d1e Strafvoll
streckungskammem, wenn ihre Re
schlUsse nicht umgesetzt werden? 

-kali-
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In den vergangeneo Wochen haben 
sich die Insassenvertreter in vielen 
oft hitzigen Diskussionen Gedanken 
über die neu zu schreibenden Aus
führungsvorschriften zu den §§ 10, 
11, 13, 15, 35, 36 und 160 Strafvoll
zugsgesetz sowie zu den Neustruktu
rierungen der Berliner Vollzugsanstal
ten gemacht. Ein Überblick über 
unsere Arbeit und unsere Vorstellun
gen, die sicherlich vom größten Teil 
der hier Inhaftierten mitgetragen 
werden kann, soll an dieser Stelle -
wenn auch nicht vollständig - wie
dergegeben werden. 

Unser Hauptanliegen ist die deutliche 
Erhöhung der Haftplätze im offenen 
Vollzug und die zweckmäßige. Unter
bringung der Freigänger. Die Zahlen, 
580 Plätze im offenen und 2800 
Plätze im geschlossenen Vollzug, zei
gen deutlich, daß hier ein dringender 
Handlungsbedarf besteht. Unsere Vor
schläge hierzu können ohne größere 
Kosten oder gar Neubauten umge
setzt werden. 

Haus I in der JVA Tegel (z. Zt. bis 
auf die sogenannte Dealerstation 
leerstehend) ist als Freigängerhaus 
einzurichten; entspricht 266 Plätzen. 
JVA Plötzensee (Lehrter Straße) ist 
als Freigängerhaus einzurichten; ent
spricht 104 Plätzen. 

Die vom Gesetzgeber geforderten 
Aufnahme- und Einweisungsabteilun
gen in den Vollzugsanstalten (derzeit 
in den Tegeler Häusern 1l und VI) 
müssen in der ]VA Moabit. eingerich
tet werden; Ein\oJeisungsabteilungen 
müssen ein Zuweisungsrecht für alle 
Berliner Vollzugsanstalten erhalten. 

In der Justizvollzugsanstalt für 
Frauen (Plötzensee) können nach 
unseren Vorstellungen drogenabhän
gige Frauen und Männeruntergebracht 
werden. Es soll dort für die freiwillig 
in diesem Bereich aufgenommenen 
Drogenabhängigen eine Therapie an
geboten werden; die mit Erfolg The
rapierten können dann auch Voll
zugslockerungen erhalten. Die z . Zt. 
im Haus VI der ]VA Tegel auf zwei 
Drogenstationen untergebrachten the
rapiewilligen Gefangenen könnten die 
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Wunsch
vorstellungen 
erste Gruppe der geeigneten Gefan
genen sein. Die wenigen nicht dro
genabhängigen Frauen aus der Voll
zugsanstalt für Frauen sollten in 
einem Bereich der ]VA Tegel zu
sammengefaßt werden; dort werden 
sie zumindest bessere Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen finden. Mag 
unser Vorschlag, die gemeinsame 
Unterbringung von Frauen und Män
nern in einer Vollzugsanstalt, auch 
revolutionär erscheinen, an anderer 
Stelle hat man damit schor, positive 
Erfahrungen gemacht. 

Bei unseren Vorstellungen zu den 
neuen Strukturen der Vollzugsanstal
ten haben wir auch die Personal
frage berücksichtigt. Durch deutliche 
Erhöhung der Plätze im offenen Voll
zug und der Nutzung der Frauenhaft
anstalt für drogenabhängige Frauen 
und Männer, werden weniger Plätze 
im geschlossenen Vollzug benötigt, so 
daß das Haus 11 in der ]VA Tegel 
geschlossen werden kann. Es müßten 
allerdings - und das ist von beson
derer Bedeutung - Psychologen, The
rapeuten, Sozialarbeiter - für die 
gezielte Behandlung süchtiger Gefan
gener, hier sollten auch die alkohol
abhängigen Gefangenen einbezogen 
sein, eingestellt werden. Dieses gilt 
auch schon für die Einweisungs- und 
Aufnahmeabteilungen. 

Hier muß jedem Gefangenen nach 
einer Behandlungsuntersuchung ein 
Vollzugsplan gemäß § 7 StVollzG er
stellt werden. Auf die im Vollzugs
plan aufgeführten Maßnahmen muß 
der Gefangene vertrauen können -
ansonsten i.st eine Planung des Voll
zuges sinnlos. Der Vollzugsplan muß 
dem Gefangenen ausgehändigt werden 
und regelmäßig unter aktiver Mit
\oJirkung des Gefangenen fortgeschrie-

ben werden, was zeitlich auf die 
verschiedenen Schritte und Inhalte 
konkret differenziert und durch bei
derseitige Vereinbarungen verbind
lich eingehalten werden muß, was 
z. B. die Aufsichtsbehörde über
wachen kann; der Vollzugsplan muß 
eine anfechtbare lvlaßnahme gemäß § 
109 StVollzG sein. 

Die Vollzugsbehörde muß sich bei der 
Vollzugsplanung, insbesondere bei den 
zeitlichen Vorgaben der Lockerung 
des Vollzugs, an den Möglichkeiten 
der Strafaussetzung auf Bewährung 
( § 57 Strafgesetzbuch) orientieren. 
Nur bei rechtzeitig eingeleiteten 
Maßnahmen der Lockerungen des 
Vollzuges kann die Strafe auf Bewäh
rung ausgesetzt werden. 

Die derzeitige Praxis der Abstellung 
auf eine mögliche Entlassung gemäß 
§ 57 StGB bzw. auf Endstrafe durch 
die Vollzugsanstalt kann so nicht 
mehr fortgesetzt werden. Um die 
Strafaussetzung auf Bewährung zu
mindest dem Bundesdurchschnitt an
zupassen, sollte die Anstalt entweder 
grundsätzlich von einem Entlassungs
zeitpunkt nach Verbüßung von zwei 
Dritteln der Strafe ausgehen oder 
die Strafvollstreckungskammern eine 
Einstufung des Gefangenen vornehmen 
- etwa nach Verbüßung von einem 
Drittel der Strafe. 

Nur unter den oben genannten Vor
aussetzungen ist der Gefangene zu 
motivieren, an der Erreichung des 
Vollzugsziels - künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straf
taten zu führen - mitzuarbeiten. 

Sowohl das Strafvollzugsgesetz als 
auch die Berliner Koalitionspartner 
(SPD/AL) sehen den offenen Vollzug 
- wenn auch mit Einschränkungen -
als die Regel und nicht die Ausnahme 
an, trotzdem wird nicht jeder Gefan
gene sofort in den offenen Vollzug 
können. 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient 
zwar auch dem Schutz der Allgemein
heit vor weiteren Straftaten, dennoch 
sollte keine Tätergruppe etwa 
Süchtige oder Sexualstraftäter - von 
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vomherein von Vollzugslockerungen 
ausgeschlossen werden. Nach unseren 
Vorstellungen muß für diese Täter
gruppe schon im Vollzug eine beson
dere Behandlung erfolgen. Diejenigen 
Betroffenen, die sich einer freiwilli
gen Behandlung unterziehen. sollten 
nach Oberprüfung - hierzu könnte 
ein psychiatrisches Gutachten ge
hören - fi..lr Vollzugslockerungen zu
gelassen werden. Art und Umfang 
dieser Prüfung sollte nicht die 
Schuldschwere sein. sondern d1e 
Frage, ob und wann die Erprobung 
zur UnterstUtzuns der (Re)Sozialisie
rung durch Vollzugslockerungen ver
antwortet werden kann; analog anzu
wenden ist dies auch für Gefangene, 
gegen die eine freiheitsentziehende 
~laßregel der Besserung und Siche
rung gerichtlich angeordnet ist . 

lst ein Gefangener zu nicht mehr als 
fUnf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt 
und nicht gewalttätig oder sUchtig, 
sollte er die Strafe grundsätzlich im 
offenen Vollzug verbüßen und bald
möglichst zum freigang zugelassen 
werden. Soziale Bindungen blieben 
erhalten, und die Wohnung mUßte in 
vielen Fällen nicht aufgegeben 
werden. Die \vahrscheinlichkeit eine 
Arbeitsstelle zu finden, wäre ungleich 
größer als wenn der Inhaftierte 
Jahre hinter Gittern verbringen muß. 
Familien müßten keine Sozialhilfe in 
Anspruch nehmen und auch eine 
Schadens~edergutmachung wäre unter 
diesen Umständen möglich. Analog an
zuwenden ist diese Regelung bei 
Gefangenen, deren Strafrest - bei 
Zugrundeleguns einer möglichen Ent
lassung zum Zweidrittelzeitpunkt 
nicht mehr als fünf Jahre beträgt. 
Gefangene, die noch keine Vollzugs
lockerungen erhalten, mlissen aus
gefUhrt werden (§ 11 StVollzG). ,.,·enn 
dies dem Vollzugsziel dient - perso
nelle Gegebenheiten dürfen kein 
Grund zur Ablehnung einer Ausfuh
rung sein. Auch Gefangene mit langen 
oder längsten Freihei tsstrli ff"n C'liirft>n 
von dieser Regelung nicht ausgenom
men werden. Was nUtzt eine AusfUh
rung n(lch Jahren, wenn die sozialen 
Kontakte oder die Familie aufqrund 

der langjährigen Haft nicht mehr be
stehen? 

Auch Gruppenausführungen sollten 
wieder stattfinden. 1 n Frage kommen 
z . B. Schulklassen fUr Besuche in 
Museen und ins Abgeordnetenhaus 
usw. sowie Auszubildende für Betriebs
besichtigungen oder Teile einer 
\'fohngruppe. 

Für die Freigänger stellen wir uns 
eine neue verbesserte Regelung vor. 
\'lir meinen. daß sechs t.lonate Frei
gang eine ausreichende Zeit der Er
probung des Gefangenen ist: danach 
sollte die nächste Erprobungsstufe 
folgen: Freigang aus der Wohnung 
oder ähnlichen Einrichtungen. Der 
"Gefangene" ist zwar weitgehendst 
frei, aber noch immer der Kontrolle 
der Anstalt unterworfen. Für die 
durch den Freigang anfallenden Haft
kosten (ca. 350 Mark monatlich) 
könnte er zum einen die \ofohnung 
einrichten oder einen durch seine 
Str;aftat angerichteten Schaden 
~edergutmachen. Darüber hinaus 
würden für nachrückende Gefangene 
Freigängerplätze frei. 

In dringenden Angelegenheiten muß 
der Urlaub sofort, zumindest aber 
innerhalb 24 Stunden gewährt werden 
( § 13 StVollzG). Dringende Angele
genheiten sind z. B. Erkrankung eines 
Angehörigen, Krisen in z~~oischen
menschlichen Beziehungen, Wohnungs
und Arbeitsbeschaffung sowie Angele
genheiten, ·die der Wiedereingliede
rung und Förderung sozialer Kontakte 
des Gefangenen dienen. Sonderurlaub 
( § 15 StVollzG) muß in allen Fällen 
gewährt \\'erden, wenn er der \vieder
eingliederung des Gefangenen dient. 

Die Hilfen bei den Entlassungsvor
bereitungen seitens der Anstalt sind 
derzeit völlig unzureichend. Wir 
meinen, daß es Pflicht der Anstalt 
1st, den Gefangenen rechtzeitig bei 
der Wohnungs- und Arbeitssuche zu 
unterstützen, ihm aber auch die \\'ege 
durch die Ämter (Arbeito;-, Wohnung<;-. 
Wohngeld- und Sozialamt) zu erleich
tern; hier sollten die Möglichkeiten 
geprüft werden, in den großen Haft
anstalten Büros der oben genannten 

Amter ähnlich wie schon vom 
Arbeitsamt praktiziert - einzurichten. 
Immens wichtig ist auch die finan
zielle Situation des Gefangenen zum 
Entlassungszeitpunkt. Einschlägige Er
fahrungen zeigen, daß nahezu alle 
Strafgefangenen mehr oder weniger 
hohe Schulden haben. Die miserab1e 
finanzielle Situation dieser Gefan
~enen Pfändungen erfolgen oft 
schon in der Haftzeit - haben zur 
Folge. daß diesen Gefangenen nach 
der Arbeitsaufnahme auch das Arbeits
entgelt größtenteils gepfändet wird. 
Damit ist der Rückfall in die Krimi
nalität in vielen Fällen vorprogram
miert. Hier muß das Land Berlin Uber 
die Vollzugsbehörde stUtzend ein
greifen. Ahnlieh wie es die Gustav
Radbruch-Stiftung mit Erfolg prak
tiziert (leider können nur we-nige 
Gefangene von dieser Stiftung be
treut werden), muß hier die Voll
zugsanstalt den Gefangenen in einer 
finanziell übersichtlichen Situat ion 
entlassen. 

Ein Teil meist jüngerer Gefangener 
wurde wegen Straße!lverkehrsdelikten 
(Fahren ohne Führerschein) verurteilt. 
Diesen Gefangenen sollte, im Einver
nehmen mit dem Polizeipräsidenten. 
die Möglichkeit angeboten werden. 
schon während ihrer Haftzeit den 
FUhrerschein zu erwerben. 

In unserem Entwurf zu § 160 
StVollzG, der ~litverant\Vortungsrege
lung. haben wir u. a. vorgeschlagen, 
daß die Insassenvertreter auch in 
Einzelangelegenheiten für ihre Mit
gefangenen tätig werden kennen -
dies aber nur auf ausdrücklichen 
\vunsch des einzelnen Gefangenen. 
Weiter wünschen wir uns ein Mitspra
cherecht bei der Auswahl freiwilliger 
und externer Mitarbeiter sowie be i 
\vohngruppenbelegungen. In den 
Arbeitsbetrieben und Schulen sollen 
ähnlich wie in den Häusern die ln
sassenvertreter, Betriebsräte, Ver
trauens- oder Obmänner eingesetzt 
werden, die sich um die Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen der Gefan
genen kümmern. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 1st die 
Öffentlichkeitsarbeit der lnsassenver
tretung, und zwar einer Gesamtinsas
senvertrctung. bestehend aus Dele
gierten der einzelnen Häuser. Die 
Insassenvertreter sollten aus ihren 
Reihen z·..,ei Vertrauensleute bestim
men. die ihre Interessen in der 
Öffentlichkeit und gegenüber der 
Anstaltsleitung ver~reten. Diese Ver
trauensleute soilte:-1 hauptamtlich 
tätig werden. 

Soweit unsere Ideen - die allerdin~s 
nur ~ekurzt vorgestellt wurden - zu 
einer Reform im Berliner Strafvollzug. 

Unseren Entwurf zur Mitverantwor
tun~sregelung haben wir auch. mit 
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der Blt te um Stellungnahme, ::10 Prof. 
Dr. ~ohannes feest- geschickt. Herr 
P:-of. Dr. Feest "''dr sc freundlich. 
unseren Ent.",'Urf kurz zu kommen
~icren: 

UNIVERSITÄT BREMEN 
Prof. Dr. !ohannes Feest 

Insassenvertretungen der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

17.8.1989 

Betreff: ~litverantwortungsregelung 

:\ach Rückkehr aus meinem Urlaub 
habe ich lhr Schreiben vom 7.7.1989 
vorgefunden und will wenigstens kurz 
darauf antworten: Der von Ihnen er
arbeite te Entwurf zur Neufassung der 
Rah:nenrichtlinien zu § 160 StVollzG 
hat mir gut gefallen. 

Besonders '-.richtig finde ich die Idee, 
den Arbeitsbereich zum :,:it ... irkungs
bereich zu erklären: allenhngs 
könnte diese Idee organisatorisch 
noch stärker abgesichert werden 
(Betriebssprecher o . ä . ). Mit beson
derem Interesse we>;de ich das Ex
perunent verfolgen. die vefangenen
zeitung in d1e Gefangenenmitverant
wortung einzubeziehen; hierbei wird 
es da riluf ankommen, die Unabhängig
keil der Zeilun~ (auch von der ln
sassenvertretung) durch ein neues 
~edaktionsstatut zu schützen. 

Es iSt richtig. daß die Arbeit der 
Insassenvertretung einer großen 
•\nstalt nicht allein oit Freizeit
kraften ZIJ be\.,.ältigen ist. Deshalb 
ist der Vorschlag. die Arbeit eines 
Koordinators und eines Schriftführers 
als Arbeit gern. § 37 StVollzG zu 
verstehen, zu begrüßen. Darübel' 
hinans sollte jedoch auch eine Rege
lun_g fur den Fall getroffen werdery, 
dall diejemgen \'itglieder der 1nsas
s~!wertretung, die ihre Tatigkeil 
unentgeltlich und außerhalb der 
Arbeitszeit ausuben, ausnahmsweL<;e 
inner'lalb der Arbeitszeit tätig 
werden müssen ( z. B. weil der An
staltsleitcr innerhalb der Arbe1ts~eit 
ein Gespräch mit der Insassenvertre
tung Wlinscht). Analog zu der Rege
ltmg des Betrtcbsverfassungsgesetzes 
müfsten solche Zeiten als Arbeit im 
Sinne von § 37 StVollzG gelten. 

Ich bitte dies nur als erste kurze 
Reak tion zu verstehen. An dem ,,•ei
teren Fortgang Ihrer Arbeit bin ich 
in starkem :-.laße interessiert und 
bitte, mich dementsprechend zu in
fornneren. 

;,iH fre undhclccn Grußen 

Johunn<.'s Feest 
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\'las nun von unser~n \\..tnschen und 
Verstellungen letztendlich verv:irk
licht wird: bletbt abz.uwdrlen. Große 
Hoffnungen. daß !iiC'h uuch nur em 
sehr kleiner Teil unserer EntwUrfe in 
den Berliner Aus führungsvor-sehn ften 
niederschlägt. haben wit· <JUch bei 
dieser Senatsverwd tun~ ko~um. Bisher 
hdben wir mit unseren Antriigcn 110d 

Eingaben an die Senil tsven-mltung für 
Justiz keinen Erfolg gehdbt; ent
weder erhieltt>n wir Ablehnungen oder 
man teil•e uns Mit. daß die bi'tref
fende Angelegenheit gepruft "'tirde. 

Einen besonders ~blen Fauxpas - mit 
ebenso ub1en Folgen fiJr die Gefan
genen - leistete steh die Senats
ven,•altung fi.l!: Justiz mit der Ver
öffentlichun~ der AusfUhrun~svor
schriften zu den §§ 28. 29 und 51 
StVollzG. Die AusfUhrungsvorschriften 
vom 7. August 1989. bei. denen zu
nächst m.tr die AV Zll § 29 "bemer
kenswert" ist. werden am 1. Septem
ber 1989 in Kraft treten. "BeMer
kenswert" daran ISL. da.~ Sich imVer
gleich zur AV zum § 2q StVoll.l.:; vom 
22. März 1979 nichts \'lescntiiches 
geändert hal. In d1eser AV hetßt es 
unter Ziffer 2 Abs. 1-3· 

"( ll lm geschlossenen Voll7.ug wird 
der gesamte Schriftverkehr hm.stcht
Uch verbotener Beilagen Liberprüft. 
tt1r Gewährleistung der l1lerprüf•mg 
hat der Gefangene ,,l)~ehendc Schrei
ben get'ffnet abzug.:-ben: eingehende 
Schre1ben \"erden geöffnet. Bei der 
Kontrolle auf verl1;:~tene ~eila~en er
langte Kenntnisse d .irfen gemli~ & 3l 
«;tVollzG verwertet werrl('n, auch 
wenn eine inhaltlic~'>e Oberprüfung im 
Einzelfall nicht angeordnet ist. 

(2) Im übrigen findet em(.' inhaltliche 
Kontrolle stichproben .... :eise statt; die 
Einzelheiten re~elt der Anstaltsleiter. 

(3) Der Anstaltsleiter kann einzelne 
Anstaltsbereiche (insbesondere Wohn
gnJppen) von der Uben,•uchung a'1S
nehmen, wenn Grunde der Behandlung 
nicht entgegt>nste'1en und eine 
Gefährdung der Sicher+eit oder 
Ordnung der Anstalt nicht zu '.x-
sorgen ist. Davon gibt er der Auf
sichtsbehörde Kenntms. 

(t.) Der Anstaltsleiter kann im Eit1-
zcl ra ll .:~us C:tilndcn der Beh.•"ldlunq 
oder der SicherhL>it octer Ordnung der 
Anstalt die in hellt liehe l1bcrw.1chung 
anordnen. Diese Anordnung tSI, in der 
Gefan~enen-Personaldkt!! Ll.l vt>nner-

ken ~,and dem Gefan~enen zu eroffnen. 
sobald der Zwec~ der Mafln:thme 
mcht gt'föhrdet \\'ird. ~ummer I Abs. 
2 Sa I z 3 ~il t emsvrechend." 

Bevor 11'1 einzelnen auf diese AV ein
'lc'5anj.icn werden soll, ein \olort 
vorab. DicJ•~ntgen, denen diese AV 
bisher bekunnt geworden isl, sind 
allesamt entsetzt und fragen sich, ob 
der Rcgicnmgswechsel am 29. lllärz 
1989 und die neue in der Öffent Hch
kell propawerte Politik der Koali
tionspl!rtner (z.u:n Bereich Justiz) 
schon bis m die Senatsverwallung fl.lr 
justtz vorgedrungen ist - ich möchte 
da z ... ·eifel anmelden. 

In der (alten} neuen AV zu § 29 
StVoll.l'G heißt es: ''Im geschlossenen 
Vollzug wird der gesamte Schriftver
kehr hinsichtlich verbotener Beilagen 
überpruft". Tm § 29 StVollzG heißt 
es: "Der Ubrige Schriftverkehr darf 
aus Grt.mden der Behandlung oder der 
Sicherheit oder der Cordnun~ der An
stalt Uberwacht '"'erden". 

Die Betonung im Strafvollzugsgesetz 
üegt auf darf. die Senatsverwaltung 
spricht von wird. ordnet also die 
Überprufung der Briefe generell an1 

"Verg~sen'' hat man \vohl die Anord
nung. die Briefe nur in Gegenwärt 
der Gefangenen auf unerlaubte Bei
laqen /.LI überprllfen. ~,!an geht auch 
soweit flnZ•Jordnen. auch die aus
geht>nd.:- Post zu "UberprJfen", indc!'l 
angeordnet wird. dö ß die a.:sgehen
den Schreiben geöffnet abgegeben 
werden mUssPn und ei'lQehende 
Sehretben ~:Jeöffnet werden! Durch 
diese AV 1st das auch für Getangene 
gel•ende verfass..cngE-:ndßige Recht des 
Brtefgeh{>lmnL<;nes (Art. 10 Abs. 1 w) 
nicht gt'\>'iihrlelStet. 

Es sttmrnr besonders bedenk1tch. daß 
lusage11 settcns der Senatsverwaltung 
fur Justiz an dte hungerstreikenden 
Frauen in dieser Sa.::he ~emacht 
wurdet~, die ber drei ~k·nfltc> o;pater 
durch f\Usfuhrungsvorschrifrer. - d1e 
weit tJber das hinausgehen. , ... as der 
Gesetzgeber den · Vollzu~sbehörden 
(auch durch die bundeseinheitlichen 
Ver.;,.·altungsvorschriften) \'orgibt 
\,'ieder vergessen sind. Von dieser 
Serldtsverv.·altung hätten · ... ,i.r eigent
lich Bessert-s erwurten dürfen. 

Statt endltch einrnnl in dem sensiblen 
Bereich dt>r PC'stkcmtrolle Klarheit zu 
sc'laffen. Klarheit SO\\'ohl für Gefan
gene als auch fur Bedienstete. macht 
dit>s<" Sl'natsverv.·altung nichts ande
res. als das Schlechteste aus den 
vorher gultigen AVs de~ CDU/FDP
Senats lU ubemehmen t:nd öffnet 
damit der W&;Thür einzelner Anstalts
l<.'iter und l:kdtellsrcter Ti.lr unct ror. 

Klaus Ktdiwodil 
11ir die Arbe• tsgruppe 
cJ,,r l nsc•ss~'n\"'.'rl rc wngen 
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Am Mittwoch, dem 11. Oktober 1989, 
gab es ein Treffen in der TA III E, 
um über Sport in der JVA Tegel zu 
sprechen. Dazu hatte man den 
Landessportbund, die Senatsverwal
tung für Schule, Berufsbildung und 
Sport, .die Senatsverwaltung für 
Justiz und die Anstaltsleitung der 
JVA Tegel eingeladen. Der LSB Berlin 
und der Sportsenat folgten der Ein
ladung; sie hatten je einen Vertreter 
entsandt. Justizverwaltung und 
Anstaltsleitung glänzten dafür durch 
Abwesenheit. 

Die Tagesordnung dieses Treffens be
inhaltete folgende Punkte: 

1. Stellenwert vom Sport im Vollzug 
(eine kurze Einführung und Über
sicht) 

2. Darstellung zum Ist-Zustand des 
Sports in der JVA Tegel 

3. Wie sieht die Leitung der ]VA 
Tegel den Sport? 

L. Welche Möglichkeiten der Zusam
menarbeit und Planung sehen die 
Vertreter vom LSB? 

5. Wie kann die Unterstützung des 
Senats für Sport im Vollzug aus
sehen? 

6. Konkrete und praktische Verände
rungen des Sports in der ]VA 
Tegel: 

- Sportanlagen 
ausbauen 

erneuern und 

Wenigstens einmal möchte ich einen 
durchweg positiven Artikel schreiben, 
um nicht immer die Rolle des Mies
machers einnehmen zu müssen. Leider 
ist das bei den vielen Mißständen 
hier sehr schwer. Eine willkommene 
Gelegenheit dafür ist ein Theater
stück, das am 18. Oktober 1989 im 
Pavillion der TA Vl aufgeführt wurde. 

Im Pavillion der TA VI? Das ist auch 
schon der einzige Negativpunkt, den 
ich in meinem Artikel anbringen muß. 
Leider ,."ar, wie auch das Theater
stück "Dreck am Stecken" am 
30.6.89, dieses Stück nur Gefangenen 
der TA Vl zugänglich. Der Initiative 
einiger Sozialarbeiter/innen sei es zu 
verdanken, meinten Mitglieder des 
Ensembles, daß dieses Stück über
haupt hier aufgeführt wurde. An'
scheinend verfügen sie über ein 
besseres Engagement und Kontakte, 
als die Sozialpädagogische Abteilung, 
deren Kulturprogramm unter Gefan
genen als "voll daneben" bezeichnet 
v.rird. 

Bewohner und Mitarbeiter der Heil
und Lebensstätte Friedrich Daumer 
haben also das Stück "Der eingebil
dete Kranke" von Meliere (Jean Bap
tiste Poquelin, 1622-1673) zum 
Vortrag g~bracht. (An diese Einrich-

Sport in derJVA Tegel 
- Einstellung eines hauptamtlichen 

Sportlehrers (Planziel) 

- Tätigwerden von LSB-Übungs
leitern 

- Gründung eines Sportvereins 

- Unterstützung zur Ausbildung 
von 

a) Übungsleitern verschiedener 
Fachrichtungen 

b) Schiedsrichtern verschiedener 
Spielarten 

- Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen auch außerhalb 
des Vollzugs 

- Ständiger Kontakt mit dem LSB 
und seinen Sportvereinen über 
regelmäßige Treffen und Zusam
menarbeit 

- Jährliche Sportfeste unter Mit
beteiligung aller 

- Breiten- und Freizeitsport er
weitern (Fußball, Handball, 
Volleyball, Basketball, Hockey 
usw. ) 

- Leichtathletik, Kraftsport, Lauf
sport und sog. "kleine Spiele" 

7. Allgemeines 

Gesundes 
Theater 

tung in 6942 Sinntal- Schwarzenfels, 
Am Schloßberg 1, können sich auch 
therapiewillige Drogenabhängige wen
den.) 

Unter der Regie von Günther Klein 
wurde dieses, von dem französischen 
Komödiendichter in seinem Todesjahr 
geschriebene Stück auf fantastische 
Art dargestellt. Über die Dauer von 
fast zwei Stunden sah man sich in 
eine vergangene Epoche zurückver
setzt, obwohl die Thematik des 
Stücks Mißstände der Zeit als 
Sonderfälle menschlicher Defekte 
bloßgestellt, gelehrtes Gehabe un
wissender Ärzte - zeitlos ist. Bemer
kenswert war auch das raffiniert 
aufgebaute und optisch ansprechende 
Bühnenbild: mit einem Podest, Rück
wand mit Vorhang und dem Stil der 
Zeit entsprechenden Sitzmöbeln. Man 
sah dem Gesamtbild die Liebe zum 
Detail an. Genau wie die Hingabe der 

Unter der Teilnahme von rund 20 In
sassen des Bereichs lll E entwickelte 
sich eine zum Teil recht lebhafte 
Diskussion, in der fast alle rages
ordnungspunkte abgehandelt werden 
konnten. In Abwesenheit der Ent
scheidungsträger konnte jedoch Ver
bindliches nicht vereinbart werden. 
Nur soviel: Der LSB zeigt Interesse 
für ein Engagement in Sachen Sport 
in der JVA Tegel. Zum Beispiel wäre 
~s für ihn kein Problem,- Sportgeräte, 
Ubungsleiter usw. zur Verfügung zu 
stellen. Aber es kann eben nichts an 
der Anstaltsleitung vorbei entschie
den oder vereinbart werden, v.ri.e 
auch der Vertreter des Sportsenats 
einräumte. So blieb zum Abschluß nur 
die Zusage des LSB-Vertreters, zu
nächst mit Herrn Flügge, dem Leiter 
der Abteilung Strafvollzug bei der 
Senatsverwaltung für Justiz, ein 
Gespräch über all diese Dinge zu 
führen. 

Die Initiative der lnsassen von lll E 
ist begrüßenswert, kann aber nur ein 
kleiner Anfang sein. Begrüßenswerter 
\väre es, wenn sich Insassen aller 
Bereiche über dieses Thema einmal 
austauschen würden, z. B. auch in 
und über di,e Insassenvertretungen 
und vielleicht auch anstaltsüber
greif end. -rdh-

einzelnen Darsteller zu ihren Rollen, 
die ihre Texte, Mimik und Gesten fast 
wie Profis beherrschten. 

Mit viel \'l'itz und schauspielerischem 
Talent ist es der Laiengruppe ge
lungen, den Anwesenden den tristen 
Knastalltag aufzulockern und sie zu 
Gelächter und Beifallsstürmen hinzu
reißen. 

Endlich durften auch einmal Gefan
gene der Drogenstation an so einer 
Veranstaltung teilnehmen. So war der 
Pavillion für die dortigen Verhält
nisse gut besucht. Es wurde sogar 
die Zuschauerzahl auf 60 Teilnehmer 
begrenzt. Bemitleidenswert sind die
jenigen, die es vorzogen. vor der 
"Glotze" zu hängen, denn ihnen ist 
auch der Anblick der guten Maske 
und der stilgerechten Kostüme - an
gefertigt von einer einzigen Frau -
entgangen. 

Gestört hat nur ein Beamter, der 
mitten im Stück ins Bühnenbild 
platzte, einen Gefangenen namentlich 
ausrief und verharrte, sich auch 
nicht durch Buh-Rufe und Proteste 
zum Gehen bewegen ließ. Aber wir 
sind ja hier im Knast - das hatte ich 
während des Stücks fast schon ver-
gessen ... 

-b1k-
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Unter dieser Oberschrift berichtete 
die "taz" in ihrer Ausgabe vom 
1.9.1989 über ein Novum in der 
Geschichte der Berliner Justiz: Am 
31. August 1989 durften zum ersten 
Male Vertreter der rund 1000 
Insassen der JVA Tegel vor Presse
vertretern Kritik an den bestehenden 
Verhaltnissen in der Vollzugsanstalt 
äußern. Diese erste Pressekonferenz 
stieß auf reges Interesse bei Presse 
und Hörfunk. Man hatte eingeladen 
und man war reichlich gekommen. Die 
Presse informierte am nächsten Tag 
in ihren Organen recht ausfUhrlieh 
über das Ereignis. Eine kleine Aus
wahl davon ist auf diesen beiden 
Selten nachzulesen {siehe auch 
Pressespiegel). 

Die Insassenvertreter nahmen zu 
folgenden Themen Stellung wie z. B. 
Arbeitsschutz und -entlohnung, 
soziale Kontakte und Besuchsrege
lungen, Anstaltskost, Drogenproble
matik, Methadonprogramm, Versor
gung HIV-lnfizierter, Probleme der 
Ausländer im Vollzug usw. 

Ich will jedoch hier nicht näher auf 
geäußerte Kritik und Forderungen 
eingehen. Das hat meiner Meinung 
nach schon die Presse zum Teil recht 
ausfUhrlieh und in erstaunlicherweise 
ziemlich sachlicfler Form getan. 
Darum will ich mehr etwas über die 
Begleitwnstände der Pressekonferenz 
berichten. Vom rotgrünen Senat quasi 
dazu motiViert - die vom Vollzug un
mittelbar Betroffenen sollten sich 
auch an der Diskussion Uber die 
Gestaltung des Strafvollzuges betei
ligen können, so die Senatsverwal
tung für Justiz (Zitat Informations
dienst des DBB Berlin) - stießen die 
Insassenvertreter tm Anstaltsbereich· 
zunächst auf erhebliche Schwierig
keiten, das Ereignis Uberhaupt statt
finden zu lassen. Dies dokumentiert 
u. a. ein Schreiben des VdJB (Ver
band der justizbediensteten Berlins 
e. V.) , das am Vortage der Presse
konferenz an den Leiter der JVA 
Tegel per Telefax mit dem Vermerk 
"BITIE SOFORT VORLEGEN!" aufgege
ben wurde: 

"Sehr geehrter Herr Lange-Lehngut! 

Für morgen ist von Ihnen zu einer 
Pressekonferenz eingeladen worden, 
auf der die Gefan~enenvertretungen 
Ihrer Anstalt Gele~enheit erhalten 
sollen, zu Problemen des Strafvoll
zuges Stellung zu nehmen. 

Diese Einladung ist einmalig. Bisher 
war es Gefangenen nicht gestattet, 
zur Wahrung ihrer angeblichen Inter
essen unter der Obhut des Justizvoll
zuges Pressekonferenzen durchzu
f'ühren. Die Gefangenenmitverantwor
tung erhält eine neue ~alität, die 
zu allergrößter Sorge Anlaß gi.bt, da 
nach den Protestaktionen der Gefan
genen im Frühsommer ds. ]s. auch in 
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Erste Pressekonferenz 
der Iegeier Gefangenen 

Ihrer Anstalt die Gefan~enen immer 
aggressiver auftreten. Von vielen 
Kollegen ist uns dies signalisiert 
worden. So gibt es Hinweise auf 
mögliche Protestaktionen ab 1. Sept. 
1989. 

\Vir werden heute um 14.00 Uhr Herrn 
Staatssekretär Schomburg bitten, Ihre 
EWadung an die Presse zurückzu
ziehen. 

Mit freundlichen GrUßen 

joachim ]etschmann 
Jürgen Treu" 

Die Pressekonferenz fand trotzdem 
statt, die mögliche Protestaktion am 
1. September hingegen nicht. Ob Herr 

.Jetschmann da die richtigen Hinweise 
bekommen hatte? ' •denfalls sah s1ch 
am Tage der Pressekonferenz, am 
31.8., der DBB (Deutscher Beamten
bund. La."lCiesbund Berlin e. V.. dem 

der VdJB angegliedert ist) veran
laßt, unter der Überschrift "Straf
täter mit mehr Freiheiten als Justiz
v.ollzugsbeamte" zu informieren. Der 
DBB Berlin stellte dazu fest: 

1. Die Diskussion um eine Vollzugs
reform wtrd durch diese "amtliche" 
Pressekonferenz auf den Kopf 
gestellt. 

2. Während die politische F'ührung riie 
Rechtsbrecher zur Kritik ermun
tert, wird die Kritik der Rechts
vollzieher durch Hinweise auf die 
Loyalitätspflicht der Beamten nie
dergehalten (siehe Informations
blatt der justizsenatorin "zur 
Sache", Juli/August 1989). 

3. Wer die Gefangemm als unmittel
bar Betroffene fürsorglich behan
delt, verkennt, daß durch sozial
schadlkhes Verhalten die Betrof
fenen in Wahrheit die Be- bzw. 
Geschädigte!" sind. 

Insassenvertreter fordern bess'ere 
Entlohnung für Arbeit im Gefängnis 

Erste Pressekonferenz der Häftllnge 1n der Tegeler Vollzugsanstalt 
Auf reges Interesse von Presse und Hörfunk 

stieß gestern die ente Pnssekonfereoz der 
Gesamtinsassenvertretung Im Tegeler Geflng· 
nis. Die Forderungen der Hlftllnge umfaßten 
die gesamte Spannweite des Leben• in der 
Anstalt. Harte Kritik wurde an den Arbeits· 
bedingungen geilbt. So würden in einigen 

~ Arbeitsbereichen wie etwa der Lec.klertrel rar 
~ das Mobiliar der Gefllngnlsse die Mlndeatnor
""' meo der Berufsgenossenschaften nicht elnge· 
~ halten. Als Be!Jplele wurden mangelnde ße. 
_ und Entlüftung und das Fehlen von Atem· 

schutzmasken gegen den Nltrol.ack.nebel ae-

>
§ nannt. Die Folge ael eine erhöhte Anflfligkelt 

fiir Hen- und MagenerktankWlgen. 
Als völlig unzureichend wird die Beuhlung 

-Q.I~ in den WerkslAtten hinter Gittern empfunden: 
Sie liegt bei durchschnittlich 7,55 DM pro Tea. 

'§. Zwei Drittel davon stehen den Gefangenen ela 
ilj~ ..HausgeJd• fßr Tabak und Verpflegung ~ur 
"" Verfügung. der Rest wird als ROcklage fiir den 
(ll Tag der Entlassung anaeleat. Ein Gefangener 
~ begrii.Bte gestern eine Initiative junaer Voll· 
s... zugsbeaJnter, für die Gefanaenen qualllnlerte 
~ und besser beuhlte Arbelt bei priv&te.D Flrmen 0 m suchen. Diese Idee sei allerdings vou Jltereu 

Beamten bereiu .ausgelacht• worden. Ferner 
wünschen die Gefanaenen eine Abslcheruna in 
der Rentenversicherung. 

Zu wenig abwechslungsreich ist nach Ein· 
schätzung der HAftlinge dle Anstaltskoat. Ein 
Hauptvorwurf lautet: Oie Anstalt nutze den 
vorgesehenen Tagessatz ~-on 6,10 DM lar die 
Verpflegung nlcht aus. Nur aanz selten errelch~ 
das Essen diesen Betrog. meist würden nur 
Tageskosten ~'On 2.80 bU 4,20 DM pro Gelon· 
geneo erreicht. Der Wlrt&chaft.sverwalt.er bebe 
keine Kontrolle Qber einen mllgllch~n Verlust 
durch Diebstahl. Der Speiseplan beschranke 
sich insgesamt auf nur 20 Speisen. Es sei 
deshalb nicht verwunderlich, daß die Haftlinge 
Ihr weniges selbstverdientes Geld zum größten 
Teil an den Essensautomaten ausallben. 

Zur Verbesserung Ihrer sozialen und famllll
ren Kontaltte nach draußen ..,'llnschen die 
Gela.ngenen mehr Einzel- statt Gruppensprech
stunden. Es mi!Bten FamilienrAume ~ sexuelle 
Kontakte mit den Frauen und Freundinnen 
eingerichtet werden. Auch die Zahl der erlaub
ten Ferngesprllche milsse erhöht werden. Hier 
kandigl sich zumlnde5t lilr das Haus 2 eine 
Verbesserung durch die Installation von acht 
nP.uen Telelon"n an. 

In einem Schreiben kilndigte der fiir die 
Gelangnisse verantwortliche Abteilungsleiter 
der Senal.$verweltung. Flßgge, Vollzugslocke· 
rungen fiir auslllndische Gefangene an. Bisher 
waren solche Hafterleichterungen au~IO$
sen. wenn es eine vollziehbare Ausweisung aeb. 
Kilnfüg sollen Hafturlaub und offener VoUZ\ijl 
nur noch dann generell ausgescbiO&Sen JSein, 
wenn die Auslinderbebörde die sofortige Ab
schiebung nach der Haftentlassung vorgesehen 
hat. 

Uber die Einzelheiten will die Justizverwal· 
tuna noch mit d~n Kollegen vom lnnenrutOrt 
\'f!rlwldelu. in Teael end mehr als ein Filnftel 
der rund 100 HUtlinge AusUnder. 

Der Sprecher der Justiz.senatorin erlr.lirte 
aestern. man werde die .zum überwiegenden 
Teil verstandliehen und konstruktiven Vor· 
schlage und WilDsehe der Gefangenen' ptilfen. 
Die ,unangemessene· Kritik an leitenden Mit
arbeitern der Anstalt müsse jedoch zwi!ckge
wiesen werden. Im übrigen werde der Umgang 
mit Lecken in der Anstalt von einer externen 
Fachfirma Oberwadtl 

Der BerUner Beamtenbund-Vonltzende 
Egbert Jancke erkllrte gestern zu der Preue
konferenz. man beobachte .mit Sorge die aich 
wnkeluendHI Machtverb!ltnisse in den Voll
zugsanstalten•. Deo .Rechtsbrechem' werde von 
der Jusitzverwaltung ein Vertrauensvorschuß 
gewllhrt. den die Vollzugsbeamten ihrer Arbeit 
gegenaber vennlßten. btz 
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l . Der 088 Berlin kritisiert, daß 
gegen gangige Rechtsauffassung 
Insassenvertretungen erstmals ein 
kollekt~ves Außenvertretungsrecht 
eingeräumt bekommen haben. 

5. Einen unerträglichen ~lißbrauch 
sieht der 088 Berlin auch darin, 
daß unter Namensnennung be
stimmte leitende Beamte diffamiert 
und zur Ablösung der Senatorin 
vorgeschlagen wurden. 

Der Vorsitzende Egbert jancke 
erklärt wörtlich: "Mit Sorge beobach
tet der 088 Berlin die sich umkeh
renden Machtverhältnisse in den Voll
zugsanstalten. Gemeinsame Uberlegun
gen zu sachlich notwendigen Refor
men werden erschwert, wenn den ge
fangenen Rechtsbrechern von der 
Justizverwaltung und Teilen des Par
laments von vornher ein ein Vertrau
ensvorschuß gewährt wird, den di.e 
Justizvollzugsbeamten ihrer Arbeit 
gegenUber vermissen". (Ende des 
Zitats vom Informationsdienst des 
DB8 8erlins. ) 

Nun haben wir Ende Oktober, und die 
Machtverhältnisse haben sich nicht 
umgekehrt. Die "Sorge" des DBB 
Berlin war also unnötig. Schließlich 
ging es den Gefangenen von Anfang 
an lediglich um die Verwirklichung 
des Strafvollzugsgesetzes, um die Er-

füllung des gesetzlichen Auftrages, 
an deren Umsetzung es jedoch bisher 
sehr mangelt, zu der aber jede 
Regierung eigentlkh verpflichtet sein 
sollte . Deshalb, glaube ich, brau~.:hen 
auch die beiden hier veröffentlichten 
Schreiben nicht kommentiert zu 
werden - sie sprechen außerdem für 
sich. 

\'las sich jedoch im Sommer mit der 
Bildung von Insassenvertretungen in 
den Teilanstalten, die bisher noch 
über keine verfügten, gut anließ und 
mit der Pressekonferenz ihren Höhe
punkt fand, scheint damit gleich
zeitig a uch ihr vorläufiges Ende 
·gefunden zu haben. Rund zwei 
Monate später ist es ruhig um die 
Insassenvertretungen geworden. In 
der Folge d er Pressekonferenz gab es 
eine Reihe von Verlegungen in ander e 
Teilanstaltsbereiche . Davon betroffen 
waren ein paar Gefangene, die an 
der Pressekonferenz teilgenommen 
hatten. Das ging natürlich an die 
Substanz der einzelnen Insassenver
tretungen. Um keinen falschen Ein
druck zu erwecken, sei angemerkt. 
daß der "Verlegungsreigen" selbst
verständlich nicht die Folge der 
Pressekonferenz gewesen ist, sondern 
rein zufällig mit dem Ereignis einher 
ging und rein "vollzugstechnisch" 
ohnehin angestanden hätte, wie man 

dazu aus gewöhnlich gut informier
ten Kreisen vernehmen konnte. 

Aber es gibt nocn anderes anzu
merken. Während die Anstaltsleitung 
im Sol'm!er anstaltsübergreifende 
Treffen fUr die Arbeitsgruppen der 
Insassenvertretungen ermöglichte 
(siehe auch "Wunschvorstellungen", S. 
24-26\ finden solche Treffen zur Zeit 
so gut wie nicht mehr statt. Seit Sep
tember ist man im Haus 11 bemUht, 
eine Insassenvertretung zu wählen. 
Bisher gibt es ciafür nicht genugend 
Be•.o~erber, heißt es dazu. Und ein 
fnsassenvertreter, der sich bei der 
Pressekonferenz über die Arbeits
sicherheit an seinem Arbeitsplatz 
ausließ. hat seitdem Probleme mit 
"seinem" Arbeitsplatz. 

Die Senatsverwaltung erklärte zur 
Pressekonferenz - wie in der Berliner 
Morgenpost vom 1.9.1989 nachzulesen 
ist - "die uberwiegend 'verständlichen 
und konstruktiven Vorschläge und 
WUnsche der Inhaftierten' seien dis
kussionswtirdi~ und würden einer 
näheren . Uberprufung unterzogen'' . 
Bleibt zu hoffen. daß die Senatsver
waltung für Justiz ~ld zu einem 
... trldich positiven Ergebnis kommt -
bevor es gar keine insassenvertre
tungen mehr gibt ... 

-rdh-

Für den Sex mit Frau oder Freundin: 
Familienräume in den Haftanstalten 

Das Iordern Berlins Strafgefangene. 
Außerdem wünschen sie ein Einkaufs· 

Zentrum und die Ersatzdroge Methadon 
hflle, 1. September fa 

e .faaßl .. ra-• ftr MXMI
Ie lolltokto alt rn..ea wd 
"-dd-
• Die llarldltwg oiltM llllkout. 
~ 
e Die 1efortl9e ~ aUef 
HIY·hrtb'-tN 
e Die A:c:be ct.f ~•Ir· 

~vlo~len Fordo· 
rvngon, die Vonrotor der nmd 
1300 8or1inor Strafgefangenen an 
JvatlxMIICIIOffa JVtta U.!lacll 
(SPO) rldlloton. 

ldoor I(JopKtllntd, ~ller 
IMr fttatQOfcnrgeME Vlolo Ehen 
gehen dUrch Clon unterbroche
nen toxuollen Kontolet kaputt 
Doahalb brauchen wir fOr oln un· 
goatör1n Zuaammensoln don 
.Fomlllonraum·. 

Zum "'-o AJOI: Dlo tödllcho 
lmunachwlldle-ICrankhelt hat sich 
unter don Gelangenon oxplo· 
alonsor11g vorbroltot. Rund 80 
von 100 Höfttingon alnd drogon· 
obhönglg. 

Etwa 15 bla18 Flxor mOuen alc:h 
oln SpriUbolloc:lc tollen. Dlo 
Krankholt entwldolt alch ln dor 
Haftanstalt mit achwlndelorro· 
gender Goachwlndlgkolt. D••· 
fiolb fordom wir auch dlolcotton· 

loao 8oroltatollung von Elnweg· 
sprluon. 

Dlo Strafgetangonen kritisier· 
ton au&ordom dlo Arbeitsbedin· 
gungon, Sicherholt und Gesund
heltavorsorgung. 

Klopadllnslcl; Am Wochenende 
blolbon achwervorletzte Gelon
gone oh löngore Zoit ohne örztli· 
Cho Vo11orgung, -n zu dieser 
Zoll koino ausgebildeten Meditl· 
nor ln dor Hatfanstall sind. 

FGr cflo rvad t• Gofaagerrea 
ln Togel 1h1d - JWoiMOlla cfer 
Woclle lpntdlstVllde• 011ge. 
Mut. Altaoatttea IIO.aera alctl 
hanrto 111ft loaltatonrUJJ»IdVIISI 
- die PcrtiOIItM. 

Probiom AltMibplcrU: ln der 
loclr.iororol wird mit g iftigen Ni· 
trolad:on goorbeltot - aber es 
gibt lcolnoriol Schutrgerote. 

Ea oxlllloron ltoine Be· und Ent· 
lüftungavorr1chtungen. Schmer· 
zon worden oft mlt Psychophar· 
moka behandelt 

Klaptcllhrtlll : VIele •lad c:lo· 
dureil rooolrocllf bet6vbt. llo 
laufoll wlo TeddyWroa dvrcll 
die Altltolt. 

Juttthiaprecller Dcrtlev Acllllalll· -r: Die Vorachlöge und Wiln· 
acho sind grö8tentolla verstönd· 
lieh. Wir worden alo pri.lfen. 

(B.Z. vom 1.9.1989) 

(Berliner Morgenpost vom 1.9.1989) 

Strafgefangene präsentierten 
Liste von Forderungen 

Zu einer heltiim Kontroverae 
zv,1Jchen der Julf.I%Verwaltunl 
und der Intere~nv~J der 
JIUtlzvollzupbeamten. dem Deut. 
Jcllen Beamtenbund Berlln <DBB). 
llt t_a &t~Wm nach tJ.ner offWellen 
Prftaekonfeml% cekommen. die 
Strafcefantene entmalt in der Ju. 
ltlzvollzu&UJUtalt Tegel eeceben 
hatten. Sprecher der GeaamUnter· 
eaaenvertretuna der ~rancenen 
hatten nach entapreebenden InJtJa. 
Uven det rot..~en Senata vor 
Joum.ai.IIW! emm Kataloa von 
Forderunten rur Erltic:hterunc dea 
ANtalt&lebtna voreetr-.,en. 

So wrlanaten ale in der AMtalt 
unter andemn ,.Famlllenrlume• 
tllr aexuelle Kontakte mit Betu· 
cherinnen, die Einrichtun& eina 
EinkautauntnunJ, dle Bert1tat.el· 
lunc von Einweespritun lllr Dro
ltnabblnflt• 1owie dla aofortlce 
Entlanunc aller Aids-inl\zierten 
Hlttllnce. Der Forderun1skatalog 
sieht ferner durchgreifende Re!or· 
men der Arbeits· und Sozlalver· 
hllltni11e, der med!zlnischen und 

wirtachaftllchen Versoraune vor, 
an denen dle Gefanienen musive 
Kritlk übten. Außerdem empfAh. 
len die H1ftl.ings-Vertrete der .Ju. 
~t~uenatorln die AbloSUDJ na· 
menUich cenannter leitender Be
amter der JV A Teeel 

Der DBB erkllrte. durch die 
Pretsekon!erell% der Hiftlinp eel 
dit Ollkussion um eine Voll.zu&~ 
fonn .auf den Kopf &estellt" wor
den. Wihrend der rot-grüne Senat 
.Recbtabrecher Nr Kritik ermun
tert•, werde eme entaprechende 
Reaktion der Beamten unter Hin· 
weillautihre Loyalitlr.pllicht ,.nie
delltbalt.en•. Weiter tW.Bt es: ,.Mit 
Sollt beobachtet der DBB die sich 
umkehrenden Machtverb.lltn.l.ue 
in den VollzucsansWten." 

Die Senatl,lultlzverwaltunt er
kllrte, die liberwit~end .verständ· 
llchen und konstruktiven Vor
a<:~le und Wünsche der Inhaf. 
tlerten" seien d.i.skusaionswj).rdif 
und würden einer näheren Ubei· 
prül\mg unterzo1en. 

W. Scharfeni!Cker/L.-P. Haumann 

'der lichtblick' 29 
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- - Ulf - 4 - - - IN HAKENFELDE I -~· -- I . -' _,_ _ -

I - a - ~- -,., :<~~ t. - ~ ... _ - · - ..... ~- ~--= -Am 17. August 1989 hat die • ..., 
- ~II\!JrO" - - - _ ....., - - - - · -- -- -- ....,_ -- -- -- - Senatorin für Justiz, Frau • 

- - - - - - - Prf D L' b h a. -- -- -- -- -- -- -- - o . r. un ac , zum ersten • 
4 .,...JII".,. 113-~ .,...,._-e --~ - --.,.. . ..__-'*"' ..."-~ ,,~ Mal in einer Haftanstalt des ,::'! 
_ _.... - •"' _ ._,. - - -~ _ _.. _ _.. ..t - • offenen Vollzuges einen "Tag --=- --- --- ---$--- --=- --- - der offenen Tür" veranstaltet. -:,. -- -- -- -- -- -- -- - -- - - - - - - Die Senatorin wies in ihrer -. -- ,.,_ """' ... -~·--- - -- -· - - - - - - - - ~ ---...:-- -=--- --=-- __ _._ ORGANISATIONSKONFERENZEN '-:.; Eröffnungsrede in der Neben-

- - - - anstalt Hakenfelde in Spandau ---- -- -- -- - darauf hin, daß es in der :n - -- •-="r=:~ :s.::- ~ ~1it einem Schreiben vom ,.,. Öffentlichkeit an klaren Vor- --- - - - - tlllfrlie - 29. Mai 1989 hat die Senats- - · Stellungen über Sinn und 

--

--- ----- ______ ______ verwaltung für Justiz d~ An- - Zweck des offenen Vollzuges 

. .... --staltsleiter der Berliner Justiz- - 1 E" k, li ' · f 
FRlsc'n"ARE.NSKANDAL -- ll 1 d' E' mange t. me urz cn vero -

n " ., vo zugsansta ten um te m- - --= fentlichte Meinungsumfrage er-
I 
r: ---· 
l 

-• Beim Frischwaren-Einkauf im 
• Monat Juli, der Anfang August 

..; in der Teilanstalt Vl ausgege-
• ben wurde, konnte man wieder 

r: 

• mal sehen. daß es die Firma 
Rühl wenig zu interessieren 
scheint, wie und worin der 
Frischwaren-Einkauf verpackt -• 

• wird. 
t:t! -• Es wurden Frischwaren-Eut

käufe verteilt, die in WC-Rei.-

• ~ 
• niger-Kartons verpackt waren. 

Dazu kann '!lan nur sagen, daß 
es ein Skandal ist, Lebens
mittel in solchen Kartons zu 

' 

-• 
-• 
• 

:::: 

• verpacken. Sollte es Herrn 
Rühl vielleicht nicht bekannt 
sein, daß \\'C-Reiniger gesund
heitsschädlich ist? Vielleicht 
sollte man ihn einmal darüber 
aufklären: WC- Reiniger besteht 
ausschließlich aus Carbonaten, 

I 

-• 
• Sulfaten, Hilfsmittel, Parfüm 

und Farbstoffen. 
'* " 

' 

-• Es könnte andererseits aber 
• auch sein, daß er sich die 

Gebrauchsanweisung für diesen 
\'IC-Reiniger zuerst durchgele
sen hat, bevor der Frischwa---• ren-Einkauf in die Kartons 
verpackt wurde, denn dort 
heißt es wörtlich: "\VC-Reini.
ger löst Wasser- und Urinstein, -• 

-• • 
t 

• desinflziert und neutralisiert 
üble Gerüche" . Auf was er das 
allerdings beim Frischwaren
Einkauf bezieht, wird er sicher 
besser wissen als wir ... -• Daß die Gefangenen diesen 

• Einkauf überhaupt angenommen 
haben, ist mir schleierhaft -
ihnen ist ihre Gesundhell 
scheinbar nicht so wichtig. Fur -• 

I 
Oe' 

• dLe Zukunft kann man nur ~ut 
beraten sein, im \üederholungs
fall das Gesundheitsamt ein--

- setzung sogenannter Organi- - gab, daß die Bürger zwar zum 
.::' sationskonferenzen gebeten. Großteil den Freigang von 

-

- Diese Konferenzen sollen den - Gefangenen befürworten, einem 
.. im Vollzug Tätigen die ~1ög- ~~ weiteren Ausbau des offenen 
-:,. lichkeit geben, sich an der - Vollzuges aber skeptisch 
-- Entwicklung von Lösungen der - gegenüberstehen. 

grundlegenden Vollzugsprobleme 
:-' zu beteiligen. -.,:: ln diesem Schreiben wurde 

- auch angeregt. die Insassen
:-' vertretungen an den Gesprä
- chen mit den Organisations
.=' konferenzen teilhaben zu las
.=' sen. Bisher ist das in der ]VA 
• Tegel in keinem Fallgeschehen. ----------... -----"' -----• -----------.... -----_" -----

Das ist sehr bedauerlich. Zwar 
kann man nicht erwarten, daß 
die Vorschläge und Forderun
gen der einzelnen Insassen
vertreter die Erqebnisse der 
Organisationskonferenzen be
einflussen; schließlich werden 
sie von Beamten protokolliert, 
die in erster Linie ihre Vor
stellungen und Konzepte ein
bringen und verwirklicht sehen 
wollen. Trotzdem sollte den 
Gefangenen Gelegenheit gege
ben werden, zu verschiedenen 
Problemen auch ihre Vorstel
lungen in die Konferenzen 
einbringen zu können. Das 
würde zweifellos die Diskus
sionen beleben und bei dem 
einen oder anderen Beamten 
zu einer differenzierteren Be
trachtung einzelner Themen
komplexe führen . 

--· --r,.. -· ---"' -· --.... -· --
.. -· --

Nach den Worten von Frau 
Limbach ist aber ein weiterer 
Ausbau des offenen Vollzuges 
erforderlich, um Gefangenen 
schon frUh Gelegenheit zu 
geben, skh wieder in der 
Gesellschaft zurechtzufinden . 
Bei vielen Gefangenen mit 
kurzen Freiheitsstrafen sei der 
Freigang besonders wichtig, um 
den Verlust von Arbeit 
und/oder Wohnung zu verhin
dern. 

Zu dieser Veranstaltung waren 
Mitglieder des Abgeordneten
hauses und Vertreter der Wirt
schaft und Presse geladen. Sie 
hatten hierbei Gelegenheit, die 
Haftanstalt per Rundgang zu 
erkunden. An mehreren Infor
mationsständen konnten die 
Besucher mit Gruppenbetreuern, 
Sozialarbeitern und Gefangenen 
über Fragen des offenen Voll
zuges und des Freigangs spre
chen. Den Abschluß der Ver
anstaltung bildete eine "offene 
Gesprächsrunde" über die neue 
Vollzugspoli tik. -f - Viel und schön geredet wurde 

- seit dem Regierungswechsel 
~ ...,. schon viel. Und beim "Tag der 
- · offenen TUr" ist das bestimmt 

• kaum anders gewesen. \Väre es 
• nicht mal langsam an der Zeit, 

.. Taten "sprechen" zu lassen . .. ? -· 

. ----_,.,. 
' ------------• -------• ------------------• ----_ .. 
• ------• ------• ----- """ -----• .., --

Die Gefangenen haben aber 
den Eindruck, daß man das gar 
nicht will. Man kann eigentlich 
jetzt schon ahnen, welche Er
gebnisse bei den Konferenzen 
erzielt werden. Viel Fort
schritt ist kaum zu erwarten. - - rdh- -:.. ---..., - -- -- -- --- - - . --- ,.. ... _: -- ~ -· -awo- - - -~ _ ,_, _ _. -- -- -- -- ---- ---spe- ,.::-zuschalten. • - - - - --- -- -- -- --- - - - -- --- --I -

.. ·_ _... ----- -... _ 
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--- --- --- --- --- --- --- ~ Da der kluge König nur kluge •-:.. --=-- --==-- --- ---- ---- --- -.J.-=.. 1 

Getreue um s1ch haben wollte, :=: 
~--..-.- - ""'- - - 11\it,; ~.- .... -. - - I fiel seine \'lahl aud1 auf Jutta. •a: • --- --- --- -=-- 1 

VON EINER, DIE AUSl(X;, Er sprach zu ihr: "Jutta, tch •-
• - - - ~- - ---

1 
DAS RR;IEREN ZU LERNEN schenke Dir ein Stück von •-

- SEELSORGE IN NärEN .._...- meinem Rch:h. Regiere dieses ~ • 
- . . ..,. 'I Es war einmal ein armes, Reich so, ddB alle zufrieden • • 

• • Die Arbeit des evangelischen •- 1 kluges Mädchen. Ihr Name war sind; kh, Dein König, die •-
• s 1 d 1' ·1 1 •- ]utta. Jut t<t lernte und lernte Edelleute. die Beamten t:nd das .. -
- ee sorgers in er el ansta t --=~ und wurd"' zut· Frau. Schließ- Volk . v~rgiß aber nicht dte • 

- VI gestaltet sich seit dem .... • "' 
• • Umzug vom Haus 1 sehr schwer. •- • lkh hatte sie soVIel ge!ernt. Armen, Huren. Diebe und •-
• • In erster Linie deshalb. weil • daß sie selbst lehren konnte - MtSrder - wir wollen gerecht, •-
- man nur sehr schwer zu ihm -=---- fortan durfte sie steh Prof. aber vor allem lange Könige • 

• gelangt. weil die TA \'I gegen- • • ~ nennen. die kluge Frau. sein." • • 
• • über der TA l mehr verschlos- •- • Es begab sich, daß in ihrem Aus dem annen klugen Mäd- •
:. sen ist. Man muß immer et-st ~-- Lande Könige und fürsten vom chen wurde nun eine Königm. •-: 

- einmal eine n Beamten suchen • lk Volk verjagt wurden . weil sie Juttu nahm sich die Worte • '*' 
• • und finden. der einem dem Weg •- • mehr an sfr.:h als an das Wohl ihres Königs zu Herzen. Sie •-
• • zum Pfarrer "freischließt". -- • des Volkes duchten. Da das wollte ef.ne gute Königin sein; •-
- Ist man endlich von der Sta- - - Volk aber ohne Obrigkeit nicht eine füt die Edelleute, die - • 
· - . • "" :;J>• leben wollte. erwa"hlte es sich Beamten und das Volk, aber • • t ion runter , beginnt dieselbe 

• • Prozedur an d er zentrale noch •- • einen neuen König. Dieser auch für die Huren. Diebe und •-
• Und ·ß · d •- neue Könio mußte nun wieder Morder. •-- einmal. so wet Je eL· __ =- 21 • 

•- gleich, wer beim Pfarrer ist. . .._ .:;: Getreue um sich scharen, die Die kluge jutta überlegte • --
• • Das ist ganz bestimmt nicht im •- • ihm halfen. sein Lund zu lange und gründlich - regteren ·-

• -• Sinne der Gefangenen. Und • regieren. hatte sie ja nie gelernt -. -- -- --- --- --auch nicht für den Seelsorger - - - - - - - - schritt dann jedoch zur Tat. • • --selbst. denn seine Arbeit wird • ....__ ~--&~L __ ,.,... ----"" ..1 Sie gmg zu den Edel!euten ..... 
dadurch ständig - gewollt •- ,.::-- --- --- ~ den Beamten. mischte sich •
oder ungewollt - kontrolliert •- -- -- -- 1 unters Volk, sprach mit den •
und erschwert . .::.._~ -~-:w-~-~ 1 Armen und Huren, ja ging -~· 

. -• -1 ..... 

Hinzu kommen noch die Räum- •- -=-- --- --- -: sogar in den Kerker. um mit •-
• • lichkeiten in der TA VI. die - - - • Dieben und Mördern zu spre- •--• 
-

f d l . h Pf '!--- -~- ---- ---- 1 
chen. Sie schüttelte allen die • • ür en evange 1SC en arrer -- -- •~~e. !31. - lli;o · - a:. -at _-- I Hände und versprach allen ein . .... 

• sehr knapp bemessen sind. Es - - - • 
• ist nur ein kleiner Raum. der •- -- -- -- 1 besseres Leben: Den Edelleuten •-• • •- --- -=-- ~- ~ mehr Reichtum und Macht. den •-
- kaum Platz lt.ir ein Gespräch - - - - - - - - treuen Beamten mehr Pfründe r.-a• 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 170 des Abgeordneten Albert Ec.kert 
(AL) vom 29.5.1989 über "Wlgleiche Bezahlung von 
inhaftierten Frauen und Männem": 

1. a) Trifft es zu, daß inhaftierte Frauen im Berliner 
Strafvollzug bislang durchschnittlich weniger Lohn 
erhalten als Männer? 

bl Falls ja, warum diese Frauendiskri.minierung? 

c) \'las gedenkt der Senat zu tun? 

2. a) Triff,. es zu. dal3 inhaftierte Frauen im Strafvollzug 
selbst dann weniger Lohn erhalten, wenn sie die
selben Tätigkeiten wie Männer (z. B. als Textil
pleger/in) verrichten? 

bl Falls ja, was gedenkt der Senat gegen diese dis-
kriminierende Praxis zu tun? 

Ann.,ort des Senats vom 8.6.1989 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 20.6.): 

Zu la) bis c): Es trifft zu, daß inhaftierte Frauen durch
schnittlich weniger Lohn erhalten als Männer. Der Senat 
von Berlin vermag allein hieraus jedoch keine Benach
teiligung inhaftierter Frauen gegenüber inhaftierten 
Männem zu erkennen. Die im Strafvollzugsgesetz veranker
ten Grundlagen für die Entlohnung gelten gleichennaßen für 
Frauen und Männer, ebenso die bundeseinheitliche Verord
nung Uber di..e Vergütungsstufen des Arbeitsentgelts und 
der Ausbildungsbeihilfe nach dem Strafvollzugsgesetz 
(Strafvollzugsvergütungsordnung) . Diese Verordnung regelt 
die Höhe des Verdienstes nach den vorgeschriebenen Ver
gütungsstufen I bis V. Den einzelnen Vergütungsstufen 
wiederum hegen festgeschriebene Kriterien zugrunde. Die 
Anstalten sind gehalten, auf der Grundlage der oben be
zeichneten Regelung die jeweils eingerichteten Arbeits
und Ausbildungsplätze nach diesen Kriterien einzuordnen 
und darüber einen Nachweis zu führen. 

Hierin sind die Plätze beschrieben, dte benötigten Fach
kenntnisse festgelegt, der Umfang der Selbständigkeit, 
die evtl. besondere .Art der Belastung und die Eingrup
pierung in die entsprechende Vergütungsstufe festge
schrieben. Die Anwendung dieser oben beschriebenen 
Kriterien fUhr;: in der Regel in der JVA für Frauen dazu, 
daß in den dortigen Betrieben die Anforderungen. die der 
Eingruppierung einer höherwertigen Vergütungsstufe 
zugrunde liegen müssen, nicht erreicht werden. Dies liegt 
überwiegend daran, daß inhaftierte Frauen nur selten 
über berufliche Qualifikationen verfügen. Es hat sich aber 
auch erschwerend herausgestellt, daß inhaftierte Frauen 
im Monat durchschnittlich zwei Arbeitstage weniger 
arbeiten als inhaftierte Männer. 

Der Senat von Berlin bemüht sich daher schon seit Jahren, 
mit einer breitgcfachc:rtcn Palette auch qualifizierter 
Ausbildungsmaßnahmen, inhaftierten Fra11en vergleichbare 
Angebote machen zu können. Die Erfahrung der letzten 
Jahre hat jedoch gezeigl, daß die Zahl der ausbildungs-

\2 'der liehtblick' 

geeigneten und ausbildungswilligen inhaftierten Frauen 
konstant niedrig ist. Der Senat wird aber weiterhin auch 
Bestrebungen unterstützen, die darauf abzielen, daß 
inhaftierte Frauen gemeinsam mit Männem berufliche Aus
bildungen absolvieren können. 

Zu 2a) bis b): Die vom Senat angestellte Gegenüber
steUung vergleichbarer Tätigkeiten läßt nicht den Schluß 
zu, daß inhaftierte Frauen für dieselbe Tätigkeit weniger 
Lohn erhalten als inhaftierte Männer. 

Die Gründe für die evtl. von den inhaftierten Frauen 
empfundene Benachteiligung liegen vermutlich in der 
größeren Zahl höher eingestufter Arbeitsplätze. Di.es ist 
aber aus der unterschiedlichen Zweckbestimmung der 
Betriebe, ihrer unterschiedlichen Struktur und maschineller 
Ausstattung erklärbar. 

Prof. Dr. jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr . 171 des Abgeordneten Albert Eckert 
(AL) vom 29.5.1989 über "die Situation des allgemeinen 
Vollzugsdienstes in den Haftanstalten": 

1. a) Teilt der Senat meine Auffassung, daß die streng 
hierarchische Entscheidungsstruktur in den Haft
anstalten den Beamtinnen des allgemeinen Vollzuges 
in der Regel nur geringe Spielräume für eigene Ent
scheidungen läßt? 

b) Wie bewertet der Senat die bisherige Entscheidungs
struktur in den Haftanstalten? 

c) Trifft es zu, daß Beamtinnen des allgemeinen Voll
zugsdienstes, also diejenigen. die Tag für Tag mit 
den Gefangenen Umgang haben, an wichtigen 
Entscheidungen (z. B. über Vollzugslockerungen) oft 
gar nicht beteiligt werden? 

d) Falls ja. wie bewertet der Senat dies? 

2. a) Trifft es zu, daß Vollzugsbeamte beim Dienst außer
halb der Anstalt (Ausftihrung von Gefangenen) inuner 
die volle Montur tragen mUssen - selbst bei heißem 
Sormnerwetter -. weil auf den Hemden kein Wappen 
angebracht ist? 

b) lst dem Senat die Praxis anderer Bundesländer 
bekannt, in die Brusttasche einknöpfbare amtliche 
Schilder zu verwenden? 

c) Hat der Senat die Vollzugsbediensteten einmal ge
fragt, ob sie mit ihrer Amtstr(lcht einverstanden 
sind und tPilt d~r Senat meine Auffassung. daß eine 
Amtstracht unnötig ist und Dienstausweise bei Voll
zugsbeamt Innen völlig ausreichen (was im Ubrigen 
auch Geld sparen wür;de)? 



d) Wieviel Paar Socken kauft der Staatssekretär in der 
Senatsverwaltung für Justiz jährlich für sich selbst? 

e) Trifft es zu, daß Vollzugsbeamte nicht mehr als 3 
Paar Socken jährlich erhalten und statt dessen, um 
den für ihre Kleidung zur Verfügung stehenden 
Betrag nicht verfallen zu lassen, lieber Schlipse und 
jackets ordern? - Falls ja, welche sockenpolitischen 
Zielvorstellungen hat der neue Senat für 1989? 

Antwort des Senats vom 12.6.1989 {eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 20.6. ): 

Zu 1.: Die Justizvollzugsanstalten sind grundsätzlich hier
archisch aufgebaut . Nach § 156 StVollzG haben die 
Anstaltsleiter die Gesamtverantwortung für ihre jeweilige 
Anstalt. Der Senat teilt die Auffassung. daß hierarchische 
Entscheidungsstrukturen dann zu nur sehr geringen Ent
scheidungsspielräumen von Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern führen, wenn allzu viele Entscheidungen der Spitze in 
der Hierarchie vorbehalten sind. Deshalb ist der Senat der 
Überzeugung, daß durch Delegation von Entscheidungs
befugnissen zu einer erhöhten Motivation von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern beigetragen werden kann und 
sollte. Eine besondere Möglichkeit der Beteiligung von 
~litarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Berliner Justiz
vollzugsanstalten bietet § 159 StVollzG, der die Durch
führung von Konferenzen vorsieht. Der Senat beabsichtigt 
daher, zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen über die 
zukünftige Struktur des Berliner Strafvollzuges in allen 
Anstalten derartige Konferenzen gemäß § 159 StVollzG 
emzusetzen, um das Engagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Anstalten zu erhöhen und ihre Erfah
rungen und Vorstellungen in den Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozeß mit einzubeziehen. Auf diese Weise 
kann wesentlich besser sichergestellt werden, daß zu
künftige Entscheidungen von Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern akzeptiert und mitgetragen werden, als dies bei 
einer Entscheidungspraxis der Fall -..•äre, die lediglich mit 
\•leisungen und Anordnungen arbeitet. 

Der Senat ist der Auffassung, daß die bereits in die Wege 
geleitete Überarbeitung von Ausführungsvorschriften zum 
Strafvollzuasaesetz auch aine · Deleqation von Entschei
dungsbefugnissen zum Ziele haben soll, um die im Alltag 
mit der Betreuung und Behandlung von Gefangenen 
befaßten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker in die 

Entscheidungen einzubeziehen und so ihre engagierte ~lit
arbeit zu fördern. 

Zu 2 a): ~ach der derzeit geltenden Bekleidungsordnung 
fUr die Berliner Justizverwaltung (BklOJust) vom L. August 
1986 ist gemäß ~r. !. während des Dienstes die vollstän
dige Dienstkleidung zu tragen. An heißen Tagen kann das 
Tragen der Dienstkleidung im Bereich der Dienstgebäude 
und Anstalten ohne Jacke gestattet werden. Außerhalb 
dieser Bereiche ist bei Ausübung des Dienstes stets die 
vollständige Dienstkleidung zu tragen. Eine Neufassung 
der Nr. I. der BklOjust. die derze1t dem Gesamtpersonalrat 
der ~rliner Justiz zur Mitwirkung vorliegt, sieht vor, daß 
bei \'lärme auf das Tragen der Jacke u. a . außerhalb von 
Dienstgebeluden verzichtet werden kann. 

Zu 2 b): Die unterschiedlichen Verfahrensweisen anderer 
Bundesländer sind dem Senat bekannt. 

Zu 2 c): Bei der Einführung der derzeit vorhandenen 
Dienstkleidung sind die Interessenvertreter der 
Bediensteten (Gewerkschaften, Gesamtpersonalrat der 
Berliner Justiz) beteiligt worden. 

lm Ubrigen gehören die Vollzugsbediensteten nach den 
Ausführungsvorschriften des Senators für Inneres vom 18. 
Juni 1968 (DBl. l/1968 S. 181) zum Kreis der Oienstklei
dungsträger. der zum Tragen von Dienstkleidung verpflich
tet ist. 

Zu 2 d): Über die sockenmäßigen Gewohnheiten des 
Staatssekretärs in der Senatsverwaltung für Justiz liegen 
dem Senat bedauerlicherweise keine Erkenntnisse vor, da 
er nicht zu den Dienstkleidungsträgem zählt. Selbst wenn 
jedoch solche Erkenntnisse vorlägen. sähe sich der Senat 
zu einer Auskunft nicht in der Lage, da der private 
Sockenkauf dem Datenschutz unterliegt und nicht Teil· der 
"Sockenpolitik" des Senats ist. 

Zu 2 e): Die männlichen Vollzugsbeamten erhalten als 
Erstausstattung L Paar Socken bei einer Tragedauer von 6 
t.lonaten Je Paar. ~ach Ablauf der Tragedauer kann der 
Vollzugsbeamte kontinuierlich nachbeziehen. Bei der Aus
gabe über Bekleidungsnachweise können weitere Socken 
bezogen werden. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Sem1 torin für Justiz 
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·StVollzG §§ 47, 93; ~B § 394 (Aufrechnungsverbot bei 
Schadensersatzansprüchen der Vollzugsbehörde) 

§ 93 Abs. 2 StVollzG gilt nicht rlir einen im Strafvollzug 
entstandenen Schadensersatzanspruch der Vollzugsbehörde 
gegen einen Gefangenen wegen fahrlässiger Verletzung 
ihres Eigentums. 

~H. Beschluß vom 17.1.1989 - 5 AR Vollz 26/88 (LG 
Bückeburg; OLG Celle)* 

Aus den Gründen; 

Der Ast. lst ln Strafhaft. Bei ihm sind e1ruge Stücke der 
Anstaltskleidung im Wen von 76,16 DM aus nicht fest
stellbaren GrUnden in Verlust geraten. Die Ag., die des
wegen Schadensersatz von ihm verlangt, hat den Anspruch 
wegen zumindest fahrlässiger Verletzung des Eigentums des 
Landes Niedersachsen teilweise gegen den Anpruch des 
Ast . auf Hausgeld - soweit er 30,- DM monatlich über
steigt - aufgerechnet, und zwar im Februar 1987 ln Höhe 
von 30 DM und im März 1987 in Höhe von 31,85 DM. Sie 
hat sich dafUr auf § 93 Abs. 1 und Abs. 2 StVollzG be
rufen. 

Dem hiergegen gerichteten Antrag des Strafgefangenen 
nach § 109 StVollzG hat die StVK des LG B. stattgegeben 
und die Ag. angewiesen, dem Ast. den abgebuchten Betrag 
von 61,85 DM wieder gutzubringen. Das OLG Celle will die 
dagegen vom Präsidenten desjustizvollzugsamtes eingelegte 
Rechtsbeschwerde, die es nach § ll6 Abs. 1 StVollzG für 
zulässig erachtet, verwerfen (NStZ 1988, 334) . Daran 
sieht es sich durch den Beschl. des OLG Hamm v. 18.8.1986 
NStZ 1987, 190) gehindert. ( ... ) Es hat deshalb die Sache 

dem BGH zur Entscheidung über folgende Rechtsfrage 
vorgelegt. 

Darf die Strafvollzugsbehörde einen im Strafvollzug ent
standenen Schadensersatzanspruch aus fahrlässiger Verlet
zung ihres Eigentums gegen einen 30 DM übersteigenden 
Teil des Hausgeldes des Gefangenen aufrechnen ( § 93 Abs. 
1, Abs. 2 StVollzG)? 

ll. Die Vorlegungsvoraussetzungen liegen vor. Der Senat 
tritt mit dem GBA der Rechtsauffassung des OLG Celle bei. 

Übereinstimmend gehen das vorgehende Gericht und das 
OLG Hamm davon aus, daß das Hausgeld der Gefangenen 
den Vorschriften der ZPO über die beschränkte Pfändbar
kelt von Arbeitseinkommen und damit der Einschränkung 
durch § 39l. ~B unterliegt. 

Die Ausnahmevorschrift des § 93 Abs. 2 StVollzG i. d . F. 
der Obergangsbestimmung des § 199 Abs. 2 Nr. 4 StVollzG 
bezieht sich nur auf die in § 93 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes 
gewährten Ansprüche. Das sind Ansprüche auf Ersatz von 
Aufwendungen der Vollzugsbchörde, die der Gefangene 
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durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstver
letzung oder Verletzung eines anderen Gefangenen ver
ursacht hat. Für diese Fälle einen besonderen Ersatz
anspruch zu geben, ist der Sinn des § 93 StVollzG. 
Entsprechend diesem Regelungsgegenstand des § 93 Abs. 1 
S. I StVollzG bezieht sich § 93 Abs. 1 S. 2 auch nur auf 
Ansprüche. die daraus herrUhren, daß ein Gefangener vor
sätzlich oder grob fahrlässig oder sich selbst oder einen 
anderen Gefangenen verletzt hat . Andere Ansprüche (z. B. 
auf Schadensersatz wegen schuldhafter. Beschädigung 
fiskalischen Eigentums, auf Herausgabe von ungerecht
fertigten Bereicherungen oder auf Zahlung von Verfahrens
kosten) sind nicht Gegenstand der Regelung des § 93 
StVollzG. Es ist daher selbstverständlich, daß sie von 
dieser Regelung unberührt bleiben. Gilt somit § 93 Abs. 1 
StVollzG insgesamt für die in S. 1 dieser Vorschrift gere
gelten beiden Fälle, so kann sich die Ausnahme von dem 
Pfändungs- und Aufrechnungsverbot für Hausgeld, wie sie 
in Abs. 2 geregelt ist, auch nur auf diese Fälle beziehen 
und nicht auf Schadensersatzansprüche des Landes wegen 
Verletzung seines Eigentums. Ob sich elne solche Ausnahme 
- unabhängig von § 93 Abs. 2 StVollzG - auf andere 
Rechtsgrundsätze, etwa auf den Grundsatz von Treu und 
Glauben in Fällen vorsätzlicher Schädigung, stützen läßt. 
ist nicht Gegenstand dieses Vorlageverfahrens. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 4 , Seite 
163, April 1989 

§ 109 StVoUzG. § 25 Abs. 3 MeldeG NW. § 13 DatenschutzG 
NW (Auskunft über personenbezogene Daten von Gefan
genen) 

1. Die Auskunftserteilung über personenbezogene Daten 
Gefangener {Inhaftierung und deren Dauer) an elnen 
Gläubiger stellt eine Maßnahme zur Regelung einzelner 
Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzugs im 
Sinne der §§ 109 ff. StVollzG dar. 

2. Die Erteilung einer Auskunft berührt das informationeile 
Selbstbestimmungsrecht des Gefangenen. Sie bedarf 
dementsprechend einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Gr.undlage. Diese kann nicht in § 13 Datenschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen gesehen werden, da die Gefange
nenkartei keine Datei im datenschutzrechtlichen Sinne 
ist. 

3. Während einer Übergangsfrist bis zur Schaffung einer 
sachgerechten gesetzlichen Grundlage ist die Auskunfts
erteilung nach den bisherigen - strengen - Grundsätzen 
"'eiter möglich. 

4. Die Frage, wann eine Ab"'ägung der widerstreitenden 
lnteressen die Auskunftsecteilung ermöglicht, ist nur 
für den je"'eiligen Einzellall zu beantworten. Jede Aus
kunftserteilung darf nur unter größtmöglicher Schonung 
der schutzwürdigen Belange des Gefangenen erfolgen. 
rür den Regellall bedeutet dies. daß dem Gläubiger 
nicht ohne "'eiteres Mitteilungen gemacht werden 
dürfen, die ihm einen Rückschluß auf die Höhe der 
Strafe gestatten. 

OLG Hamm, Beschluß vom 18.4.1988 - 1 Vollz (Ws) 115/88-

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe , 38. Jahrgang, lieft 3, Seite 186, Juni 1989 



BtMG § 35 Abs. 3 u. 4 (Widerruf der Zurückstellung der 
Vollstreckung) 

Wird der Widerruf der Zurückstellung der Vollstreckung 
damit begründet, der Verurteilte habe während derDrogen
therapie erneut Kokain konsumiert und sei deshalb aus 
der Therapieeinrichtung entlassen worden, genügt es für 
den Nachweis des Drogenkonsums nicht, daß eine Urin
probe mittels EMlT-Verfahrens untersucht ..n.rd; vielmehr 
ist zur Absicherung eine gas- und flüssigkeitschromato
graphische und massenspektrometische Untersuchung erfor
derlich. 

AG Freiburg, Beschluß vom 23.1.1989 - 22 AK 156/86 

Aus den Gründen: 

Mit Verfügung der StA F. v. 27.5.1988 ist dieVollstreckuns 
des noch nicht verbüßten Strafrestes der Freiheitsstrafe 
von 2 J. 9 M. aus dem Urt. des AG F. v. 12.3.1987 mit 
'''irkung v. 1.6.1988 gem. § 35 Abs. 1 u. 2 BtMG für die 
Dauer der ambulanten Behandlung und des Aufenthalts in 
der therapeutischen Wohngemeinschaft der psychosozialen 
Beratungsstelle F. e. V. für die Dauer von längstens 2 j . 
zurückgestellt worden. 

Mit Schreiben v. 9.9.1988 hat die Therapieeinrichtung mit
geteilt, daß der Verurt. am Mittwoch, dem 7.9.1988 diszi
plinarisch entlassen wurde, damit sowohl der Aufenthalt in 
der therapeutischen Wohngemeinschaft als auch die ambu
lante Behandlung beendet sei. Hierauf hat die StA mit 
Verfügung v . 12.9.1988 die Zurückstellung der Voll
streckung gem. § 35 Abs. 3 BtMG mit sofortiger Wirkung 
widerrufen mit der Begründung, daß der Verurteilte diszi
plinarisch aus der therapeutischen \1ohngemeinschaft ent
lassen worden sei. 

Gegen den Widerruf hat der Verurteilte die Herbeiführung 
einer gerichtlichen Entscheidung gem. § 35 Abs. 2 BtMG 
beantragt und den Widerruf der Zurückstellung der Voll
streckung aufzuheben. 

Der Antrag ist zulässig und auch begründet. 

Gemäß § 35 Abs. t. Bt~ kann die Vollstreckungsbehörde 
die Zurückstellung der Vollstreckung widerrufen, wenn der 
Verurteilte die Behandlnng nicht fortfUhrt . 

Vorliegend hat der Verurteilte die Therapie deswegen 
nicht fortgefuhrt, weil er am 7.9.1988 disziplinarisch aus 
der Therapieeinrichtung entlassen wurde. Die Therapieein
richtung hat die Entlassung damit begründet, der Ver
urteilte sei mit Kokain rückfällig geworden. Die Therapie
einrichtung hat im Rahmen üblicher Drogentests den Ver
urteilten zur Abgabe einer Urinprobe in derGemeinschafts
praxis Dr. A. veranlaßt, die mit Befundbericht v. 29.8.1988 
ausgeführt hat: In dem uns zur Untersuchung eingesandten 
Urin konnte mittels EMIT -Verfahren Kokain nachgewiesen 
werden." 

Dieser Befundbericht hatte zum sofortigen Ausschluß des 
Verurteilten aus der therapeutischen Wohngemeinschaft 
so".,rie aus der ambulanten Behandlung gef'ührt. 

Ob die Entlassung als Therapieabbruch i.. S. v. § 35 Abs. 
3 BtMG anzusehen ist, hängt davon ab, ob sie vom Ange
klagten zu vertreten ist. 

Dieser hat in seiner Beschwerde den Konsum von Kokain 
bestritten, den Beweiswert des Befundberichts in Zweifel 
gezogen und damit die Entlassung aus der Therapie als 
von ihm nicht zu vertreten bezeichnet. 

\vas die Einwände gegen die Bewertung des Befundberichts 
der Gemeinschaftspraxis Dr. A v. 29.8. 1988 ins Feld 
geführten Bedenken angeht, greifen diese durch. 

Bei dem von der Gemeinschaftspraxis durchgeführten EMIT
Drogen-Screening handelt es sich um ein imrriunologisches 
Testverfahren, in dessen Rahmen der Urin auf folgende 
Suchtstoffe untersucht wird: 

1) Amphetamine, 2) Barbiturate, 3) Benzodiazepinderivate, 
4) Cannabinoide, 5) Cocain-Metabolite, 6) Methadon, 7) 
Opiate, 8) Propoxyphen, 9) Phencyclidin. 

Durch Einsatz der von der HersteUerfirma mitgelieferten 
Testsubstanzen (= Urine, denen der entsprechende Sucht
stoff in vorgegebener Menge beigegeben ist) und im Ver
gleich mit der zu untersuchenden Probe kann der Nach
weis auf das Vorhandensein der neuen Suchtstoffe geführt 
werden. Dabei berechnet die E.\11T -Methode bei zwar hoher 
Nachweisempfindlichkeit die Ergebnisse nur semiquanti
tativ, was somit nur eine Aussage über die ungefähre 
Konzentration zuläßt. 

Das Institut A. weist darum in seiner Stellungnahme v. 
25.10.1988 darauf hin, daß der vorliegende Befund nicht 
als forensisches Beweismaterial erstellt worden sei und 
daß in ihren, nach EMlT-Verfahren erstellten Befunden 
lediglich zwischen einer negativen und einer positiven 
Urinprobe unterschieden wird. · 

Zum quantitativen, forensisch verwertbaren Nachweis eines 
Suchtstoffs werden üblicherweise chromategraphische Ver
fahren verwendet, wie sie das Institut f'tir Rechtsmedizin 
der Universität Freiburg bei seinen Untersuchungen an
wendet. 

Da im E~HT-Verfahren auch Falschbefunde nicht ausge
schlossen werden können (vgl. E. Logemann und J. \-Jerp 
in: Praxis der Rechtsmedizin, 1986, S. 682), ist zur 
Absicherung eines im EMIT -Drogen- Screening-Verfahren 
erhobenen positiven Befundes darum eine Kontrolle durch 
gaschromatographische, flUssigkeitschromatographische oder 
massenspektrometische Untersuchung erforderlich {vgl. 
Logemann und Werp, a. a . 0 .). Eine den Befund der 
Gemeinschaftspraxis Dr. A. v. 29.8.1988 bestätigende Urin
Untersuchung hat indes nicht stattgefunden, ist auch 
mcht nachholbar, denn - wie die Gemeinschaftspraxis mit 
Schreiben v. lf..12.1988 mitgeteilt hat - ist die vom Ver
urteilten abgegebene Urinprobe nicht mehr vorhanden. Das 
hat zur Folge, daß sein Einwand, er habe kein Kokain 
konsumiert, die Entlassung aus der therapeutischen Wohn
gemeinschaft und der ambulanten Therapie sei ohne sein 
Verschulden erfolgt, darum nicht widerlegbar ist. 

Der am 7.9.1988 erfolgte Therapieabbruch ist darum von 
ihm nicht zu vertreten, so daß die Verfügung der StA v. 
12.9.1988 aufzuheben und die Vollstreckung des noch 
nicht verbüßten Strafrestes von G58 Tagen aus dem Urteil 
des AB v. 12.3.1987 weiter zurückzustellen ist. 

Mitgeteilt von RA Rainer Endriß, Freiburg. 

Anm. d. Red.: Zum E~llT -Verfahren vgl. auch Kreuzer, 
Rechtliche Konsequenzen von Drogentests in Haftanstalten, 
StV 1986, 129. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 6, Seite 
257, Juni 1989 
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§ 44 Abs. 1 StVoUzG (Voraussetzungen für Freistellung 
von der Arbeit zur Ausbildung und für Ausbildungsbeihilfe) 

1. rü:r die Gewährung einer Ausbildungsbeihilfe nach § 44 
Abs. 1 StVoUzG ist Voraussetzung, daß der Gefangene 
eigens "zu diesem Zweck" von der Arbeitspflicht frei
gestellt ist oder ungeachtet anderer Gründe nach 
pflichtgemäßem Ermessen von der Arbeitspflicht hätte 
befreit werden müssen. 

2. Bei der Entscheidung, ob sie einen Gefangenen zugun
sten eines Fernstudiums von der Arbeitspflicht befreit, 
hat die Vollzugsbehörde zu beachten, daß die erfolg
reiche Durchführung eines solchen Studiums eine große 
Arbeitsdisziplin, ein erhöhtes Leistungsstreben. ein 
starkes Durchhaltevermögen und eine eigenkontrollierte 
Stetigkeit voraussetzt. Die Vollzugsbehörde darf sich 
dabei nicht auf bloße Versprechungen des Gefangenen 
verlassen. Vielmehr ist es sachgerecht, die Ernsthaftig
keit und den Resozialisierungswert des Fernstudiums 
oach objektiven Maßstäben zu beurteilen . Dazu gehören 
die Verpflichtung des Gefangenen zu Leistungskontrollen 
während des Studiums und die begründete Aussicht auf 
eine ordnungsgemäße Abschlußpl.iifung. 

Beschluß des Kammergerichts vom 25.8.1987 - 5 Ws 171/ 
87 Vollz -

Gtünde: 

Der Strafgefangene war bis zum 23. März 1987 im Sicher
heitshereich der Justizvollzugsanstalt M. untergebracht, 
wo ihm aus Sicherheitsgründen entsprechend den für 
diesen Bereich geltenden Vorschriften keine Arbeit zu
geteilt wurde. Er belegte während dieser Zeit Fernstudien
lehrgänge als Gasthörer an der Fernuniversität - Gesamt
hochschule - Hagen, um als ''Kaufmann" zusätzliche Kennt
nisse insbesondere in den Fächern Buchhaltung Finanzie
rung und Banken zu erwerben. Den Antrag des Gefangenen, 
ihm dafür eine Ausbildungsbeihilfe zu gewähren, lehnte 
der Anstaltsleiter ab. Den hiergegen gerichteten Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung hat die Strafvollstreckungs
kammer mit dem angefochtenen Beschluß zurückge'Wiesen. 
Die Rechtsbeschwerde des Gefangenen rUgt Verletzung 
sachlichen Rechts. Der Senat läßt das Rechtsmittel zur 
Fortbildung des Rechts zu ( § 116 Abs. l StVollzG); es hat 
aber keinen Erfolg. 

Dem Gefangenen ist mit Recht keine Ausbildungsbeihilfe 
nach § LL StVollzG zuerkannt worden. 

Anspruch hierauf hat ein Gefangener, der an einer Berufs
ausbildung, Umschulung, beruflichen Fortbildung oder an 
einem Unterricht teilnimmt (§ Ll, Abs. 1 StVollzG) . Gemeint 
sind dabei alle in § 37 Abs. 3 aufgeführten Maßnahmen 
(vgl. Callies/MUUer-Dietz, StVollzG L. Aufl., § L4 Rdn. 1 ), 
wie sich aus § t.L Abs. 3 StVollzG ergibt. Als Maßnahme 
nach § 37 Abs. 3 StVollzG kommt zwar ein Hochschul
studium in Frage (vgl. OLG Frankfurt NStZ 1983, 381, m. 
Anm. Rotthaus; Callies, Strafvollzugsrecht 2. Aufl., S. 115). 
in Einzelfällen auch ein Fernstudium (vgl. Schwind/Böhm. 
StVollzG, § 37 Rdn. 21). Weitere Voraussetzung für die 
Gewährung einer Ausbildungsbeihilfe nach § 4L Abs. l 
StVollzG ist aber, daß der Gefangene eigens "zu diesem 
Zweck" von der Arbeitspflicht freigestellt ist. Eine solche 
Freistellung gab es hier nicht, denn der Gefangene durfte 
allein wegen seiner Unterbringung im Sicherheitsbereich 
nicht arbeiten. Inwieweit er das selbst zu vertreten hat. 
kann dahinstehen. Jedenfalls käme eine Ausbildungsbeihilfe 
in entsprechender Anwendung des § LL Abs. 1 StVollzG 
nur in Betracht, wenn ihn die Vollzugsbehörde auch unge
achtet der SicherheitsgrUnde nach pflichtgemäßem Er
messen von der Arbeitspflicht hätte befreien müssen. 
Diese Voraussetzung liegt nicht vor. 

Bei der Entscheidung, ob sie einen Gefangenen zugunsten 
eines Fernstudiums von der Arbeitspflicht befreit, hal die 
Vollzugsbehörde zu beachten, daß die erfolgreiche Durch
führung eines solchen Studiums eine große Arbeitsdisziplin, 
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ein erhöhtes Leistungsstreben, ein starkes Durchhaltever
mögen und eine eigenkontrollierte Stetigkeit voraussetzt, 
woran es den meisten Gefangenen mangelt (vgl. Schwind/ 
Böhm a. a. 0 . ). Es liegt auf der Hand. daß sich die Voll
zugsbehörde insoweit nicht auf bloße Versprechungen des 
Gefangenen verlassen kann. Vielmehr ist es sachgerecht, 
die Ernsthaftigkeit und den Resozialisierungswert des 
Fernstudiums nach obJektiven Maßstäben zu beurteilen. 
Dazu gehören die Verpflichtung des Gefangenen zu Lei
stungskontrollen während des Studiums und die begründete 
Aussicht auf eine ordnungsgemäße Abschlußprüfung. Solche 
Gesichtspunkte waren für die ablehnende Entscheidung 
hier maßgebend. Die Ermittlungen der Strafvollstreckungs
kammer haben bestätigt, daß Gasthörer an der Fernuni
versität keine Z'Wischenprüfungen und keine Abschlußprü
fung ablegen können . Mit seinem Vortrag in der Rechts
beschwerclebegründung, Gasthörer können doch an Zwi
schenprüfungen teilnehmen, setzt sich der Gefangene in 
Widerspruch zu den für das Rechtsbeschwerdegericht allein 
maßgeblichen Feststellungen des Tatrichters. lm übrigen 
würde die bloße Möglichkeit von Zwischenprüfungen an 
der Gesamtbeurteilung nichts ändern, weil er als Gasthörer 
jedenfalls keiner Pflicht zu einer derartigen Leistungs
kontr-olle unterliegt und insbesondere kein ordnungsge
mäßes Abschlußexamen ablegen kann. Insgesamt gesehen 
handelt es sich um eine zwar sinnvolle, aber letztlich 
unver-bindliche Selbstbeschäftigung, wie sie auch der in 
Freiheit lebende Bürger nicht anstelle einer Arbeit, son
dern in seiner FreizeH ausübt. Di.e Entscheidung der Voll
zugsbehörde ist daher nicht zu beanstanden. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 121 Abs. 4 StVollzG, 
l.73 Abs. 1 StPO. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fcilligenhilfe. 37. Jahrgang, Heft 5, Seite 313, Oktober 
1988 

§ 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG. (Zur Zulassung des "Ratgebers 
für Gefangene") 

1. Eine Aushändigung der vollständigen Loseblattsammlung 
"Ratgeber für Gefangene" wäre geeignet, die Ordnung 
in der Anstalt zu stören. 

2. Unbedenklich sind die medizinischen und rechtlichen 
Hinweise im zweiten Teil des Buches. Dies gilt auch f"ü:r 
das Kapitel über Entlassung und andere Beiträge. 

3. Unter diesen Umständen kommt eine Rückgabe des 
Exemplars gegen Verauslagung der Portokosten an den 
Absender in Betracht, damit die Schrift nach Entfer
nung der beanstandeten Textseiten erneut übersandt 
werden kann. 

OLG Sluttgart, Beschlu~ vom 5.4.1988- 5 \\'s 17/88 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. JahrgMg, Heft 2. Seite 122. April 1989 



StGB § 57 Abs. 1, 5 (Negative Sozialprognose bei Verheim
lichen der Beute) 

1. Das Verheimlichen von Tatbeute verhindert nicht zwin
gend die Annahme einer günstigen Prognose und damit 
die Strafaussetzung nach § 57 Abs. 1 StGB. Die Aus
setzung des Strafrests zur Bewährung kann jedoch aus 
Gründen der Verteidigung der Rechtsordnung nach § 57 
Abs. 5 StGB dann versagt werden, wenn sich im Hinblick 
auf besonders hohe Beute das Delikt - auch angesichts 
bisher erlittener Haft - in gewissem Sinn "gelohnt" 
hätte. 

2. Der Anknüpfungspunkt für § 57 Abs. 5 StGB ist nicht 
die begangene Tat, sondern das Verheimlichen der Tat
beute. Ein Verstoß gegen das strafrechtliche Rückwir
kungsverbot ( § 2 StGB) liegt mithin nicht vor, wenn 
der Verurteilte die Beute nach lnkrafttreten des § 57 
Abs. 5 StGB (1.5.1986) verheimlicht hat. 

LG Hamburg, Beschluß vom 8.2.1988 - 35 StVK 1166/87 

Entnorrunen aus Strafverteidiger. 9. Jahrgang, Heft 5, Seite 
210, Mai 1989 

Bt.MG § 29 (Erwerb von urid Handeltreiben mit Btm) 

Eine Menge von 250 g Haschisch ist nicht so groß, daß 
schon im Hinblick hierauf Erwerb nur für den Eigenver
brauch ausgeschlossen oder auch nur unwahrschei.rilich ist. 

B::>H, Beschluß vom 18.1.1989 - 2 StR 614/88 (LG Trier) 

Aus den Gründen: 

Die Kammer ist zwar davon "überzeugt", daß der Angekl. 
das Rauschgil't in Holland auch zum Zwecke gewinnbrin
gender Weiterveräußerung erworben hat. Sie gründet diese 
Uberzeugung jedoch nicht auf beweisbare Tatsachen, son
dern ausschließlich auf Vermutungen und Verdachts
momente. Das ist rechtsfehlerhaft: Die Überzeugung des 
Tatrichters von der Täterschaft eines Angekl. kann die 
für einen Schuldspruch erforderliche Tatsachengrundlage 
nicht ersetzen (vgl. z . B. Hürxthal in KK StPO 2. A., Rdnr. 
L.5 zu § 261; EGHR StPO § 261, Vermutung 1) . 

Im einzelnen geben die Erwägungen der StrK Anlaß zu 
folgenden Bemerkungen: 

Das bloße \Vissen des Angekl. um das Handeltreiben seines 
Begleiters V besagt nichts dafür, daß er auch selbst 
Handel getrieben hat. - Die im Urteil mitgeteilte Auf
fassung der Kammer, das "Bunkern" eines so großen Vor
rats, wie ihn der Angekl. kaufte, sei in der Drogenszene 
"unüblich", ist nicht mit Tatsachen belegt; die hier in 
Frage stehende Menge von 250 g Haschisch ist im übrigen 
nicht so groß, daß schon im Hinblick hierauf Erwerb nur 
für den Eigenverbrauch ausgeschlossen oder auch nur un
wahrscheinlich ist. - Durch den günstigen Einkaufspreis in 
Holland und die damit verbundene Kostenersparnis kann 
der - selbst Haschisch konsumierende - Angekl. zum 
Erwerb für den Eigenverbrauch genauso angeregt worden 
sein wie zum Handeltreiben; mit diesem wesentlichen 
Umstand setzt sich die Kammer überhaupt nicht ausein
ander. - Früheres Handeltreiben des Angekl. schließlich 
mag ein die Überzeugungsbildung des Tatrichters unter
stützendes Indiz dafür sein, daß der Angekl. auch jetzt 
Handel getrieben hat: der hierfür erforderliche Nachweis 
ist damit jedoch nicht erbracht. 

Da der Angekl. wegen Handeltreibens in Tateinheit mit 
Einfuhr von Btm verur teilt worden ist - die Einfuhr wird 
von der Revision nicht in Frage gestellt - , muß das Urt. 
wegen des dargelegten Sachmangels in vollem Umfang auf
gehoben werden. 

Mitgeteilt von RA Paul Greinert, Trier. 

Entnorrunen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 5, Seite 
201, Mai 1989 

StPO § 119 Abs. 5 (Fesselung eines Untersuchungsgefan
genen) 

Besteht die Möglichkeit, einen Untersuchungsgefangenen 
bei einer Ausführung durch Bewachung durch einen jungen, 
sportlichen Beamten daran zu hindern, sich der Unter
suchungshaft zu entziehen, ist dies eine "andere, weniger 
einsetmeidende Maßnahme", die eine Fesselung während 
der Ausführung unzulässig macht. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 25.10.1988 - 2 \Vs 652/88 

Aus den Gründen: 
Mit dem angefochtenen Beschl. hat der Strafkarrunervors. 
angeordnet, daß der Angekl. ''bei Gelegenheit von Ausfüh
rungen" zu fesseln sei. Die hiergegen gerichtete 
Beschwerde des Angekl. ist gemäß § 304 StPO zulässig. 
Sie hat auch sachlich Erfolg. 

Die Fesselung ist der stärkste statthafte Eingriff in die 
Bewegungsfreiheit. Das Gesetz knüpft sie deshalb an 
besonders strenge, in § 119 Abs. 5 StPO abschließend 
aufgeführte Voraussetzungen (\Yendisch-LR StPO 2L. . A. § 
119 Rdnr. 63). Bei der damit gebotenen restriktiven An
wendung erscheint schon fraglich, ob die Fesselung über
haupt - wie hier - aUgemein für alle Ausführungen ange
ordnet werden kann, oder ob nicht auf die Erfordernisse 
des Einzelfalls abzustellen ist (so Wendisch a. a . 0., Rdnr. 
6L., m. w. N. ). Die Frage kann jedoch offenbleiben, weil 
jedenfalls weder den Gründen des angefochtenen Beschlus
ses noch dem sonstigen Akteninhalt ein hinreichender 
Grund für eine Fesselung zu entnehmen ist. 

Der Beschl. stützt sich auf Nr. 64 Abs. 1 Nr. 2 UVollzO 
und damit auf den gleichlautenden § 119 Abs. 5 Nr. 2 
StPO. Diese Vorschrift fordert, daß "bei Würdigung der 
Umstände des Einzelfalles, namentlich der Verhältnisse des 
Besch. und der Umstände, die einer Flucht entgegenstehen, 
die Gefahr besteht, daß er sich aus dem Gewahrsam 
befreien wird". Eine Gesamtwürdigung ergibt, daß die 
Fesselung nicht notwendig ist. Der Angekl. hat zwar 
Anfang November 1987 seinen Aufenthalt in den Universi
tätskliniken Mainz dazu benutzt zu fliehen. Daraus läßt 
sich jedoch nicht die Gefahr herleiten, daß er auch bei 
einer Ausführung versuchen würde zu entkommen. Damals 
befand sich der Angekl. ohne Bewachung im Krankenhaus, 
so daß er dies ohne weiteres verlassen konnte. lm Fall 
einer (bewachten! ) Ausführung hingegen könnte der 
Angekl-. nur unter erheblichen körperlichen Anstrengungen 
entkommen. Dazu dürfte er jedoch kaum in der Lage sein. 
Wie den Akten zu entnehmen, ist der Angekl. schwer 
herzkrank. Bei seiner wochenlangen stationären Behand
lung im Herbst 1987 '"ar er von den behandelnden Ärzten 
als haftunfähig beurteilt worden; es war ein operativer 
Eingriff beabsichtigt. Unter diesen Umständen ist nicht 
anzunehmen, daß der Angekl. körperlich in der Lage wäre, 
sich der Bewachung zu entziehen. Das gilt vor allem 
dann, wenn die Bewachung einem jungen, sportlichen 
Beamten übertragen wird. Durch diese "andere, weniger 
einschneidende Maßnahme" (§ 119 Abs. 5 StPO a. E.) wäre 
eine Fluchtgefahr bereits abzuwenden. 

Mitgeteilt von RA Eberhard Kempf, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 5, Seite 
209, Mai 1989 

'der lichtblick' 37 



------------------------------------------------ -

Am 7. Juli 1989 fällte die 20. Straf
kammer einen Beschluß in einer 
Strafsache, in dem mit dieser Ent
scheidung der Brief eines Unter
suchungsgefangenen an einen Be
treuer der Düsseldorfer AIDS-Hilfe 
angehalten wurde. Hier der Wortlaut 
des Beschlusses: 

LANDGERICHT DÜSSELDORF 

Beschluß 

In der Strafvollzugssache gegen 

hier: der Brief des Angeklagten Q. 
vom 7. Juli 1989 an Herrn R., 
Düsseldorf, 

wird angehalten. 

Von der Seite 2, erste Hälfte, dieses 
Briefes wird eine Fotokopie gefer
tigt. Sodann ist der Brief an den 
Adressaten weiterzuleiten. 

Gründe: 

Der genannte Brief war anzuhalten 
und mit der oben näher bezeichneten 
Maßnahme zu belegen, weil anderen
falls eine Gefährdung der Ordnung 
der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf 
zu befürchten ist, Nr. 34 Abs. 1 Nr. 
3 und Abs. 2 UVollzO. Der Angeklagte 
Q. ist homosexuell veranlagt und HlV
positiv. Er strebt nach dem Brief 
einen engen Kontakt mit einem 

DURCHBLICK 
c:o Suchladen 

Gnelseoaustr. 2a 
1000 Berlln 61 
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Betreuer der AIDS-Hilfe Düsseldorf 
an. Eine Einzelbetreuung ist - nach 
den Angaben des Angeklagten - be
absichtigt. Die Gefahr einer Inten
sivierung dieser Kontakte mit der 
Folge einer Ansteckung und damit 
der Gefährdung der Anstaltsordnung 
ist aufgrund dieser Umstände indi
ziert. 

der AIDS-Hilfe ohne Beaufsichtigung 
eines Beamten sprechen, aber es ist 
unvorstellbar, daß ein Betreuer in 
einer Situation wie im Gefängnis 
irgendwelche sexuellen Kontakte zu 
seinem Probanden unterhält. Die 
Möglichkeit derartiger Kontakte 
werden jedoch von der Kammer 
unterstellt, und mit der Möglichkeit 
dieser Kontakte wird die Beschlag
nahme bzw. die Anfertigung der 
Fotokopie des Briefes begründet. 

Düsseldorf, den 12.7.1989 
Landgericht, XX b Strafkammer 

G., Vorsitzende Richterin am 
Landgericht 
H., Richterin am Landgericht 
Sch. , Richter am Landgericht 

Weltfremdheit wird ja schon immer 
den Richtern bescheinigt, aber in 
diesem Falle ist diese Weltfremdheit 
auch einmal in einem Beschluß do
kumentiert. Wie ein Untersuchungs
gefangener Kontakte mit einem 
Betreuer in Untersuchungshaft haben 
soll, ist sowieso unvorstellbar. Aber 
daß solche Kontakte Sicherheit und 
Ordnung in der Anstalt gefährden, ist 
geradezu lachhaft. Ein Untersuchungs
gefangener kann Z\var mit Betreuern 

Sicherlich ist AIDS ein großes Pro
blem im Strafvollzug. lnfolge der 
vielen Drogenabhängigen ist die Zahl 
der Infizierten im Strafvollzug mit 
Sicherheit höher als im normalen 
Leben draußen. Aber wie man als 
Richter so weltfremd und der Meinung 
sein kann, daß sexuelle Kontakte in 
der U-Haft möglich sind, ist nicht 
nur für einen Außenstehenden un
verständlich. 

Wir empfehlen den Richtern der 20. 
Strafkammer, sich doch einmal ein 
Untersuchungsgefängnis anzusehen, 
und wenn sie Informationsmaterial 
über lnfizierungsmöglichkeiten im 
Strafvollzug benötigen, ist die 
Deutsche AIDS-Hilfe sicherlich 
bereit, ihnen das kostenlos zuzu
senden. 

FElD 
w .......... ~..L::c.?"'q~-:-.""t ..::;;;.· 

I 
VORSICHT HAßERFE.LD! VORSiCHT HABE. r 
Wie wir ous gewöhnlich gut unierrichteten !Vci· ~~ 
scn erfahren h~bcn, g:1bt nun bald wieder ein . 

1 neues HABE.RFE.LD. Wie uns ein Behörden- • 
l sprcchcr ouf Anfroge mitteilte, h:u1dclt es sich · 

l
' beim HAßERFE.LD. eindeutig um eine :u1a.rch· ~ 
isti~che Anti·Wegschließ·Zcitung. ~lit:u-beiter \; 

.. des Bundeskrimin:>bmts konnten bereits den -<' 
\Schlupfwinkel dieser Verbreche~ ausfindi~ ~ 

machen. Unter der Adresse HABERFELD, • 
/ C!Jssu:Ule SO, 5 Köln 30 wird dic>cs P:unphlct ~ 
· bundesweit ft.ir einen Abopreis von DM 20,· c;' 
( {5 Ausgaben) vemicben. An Gcf:~.ngenc wird t 

l diese Hetzschrift sog:.r kostenlos abgegebe:-~.. ES ~ 
liegen gesicherte E.~ke:'lntnisse ,·or, d:Ul die erste F . .;,~u~~e~ des Habc:fclds Mitte Oktober e:schci· ~~ 

:Aber jetzt im Ernst: Wenn nicht noch :>usgc· · 
.. rproc.hcne Katastrophen passieren, gibts d~' ! neue H:1berfdd Mille Oktober. Abobestellungen 

nehmen wir jetzt scnon gcmc entgegen. In dc:-
. j Zwischenzeit könnt Ihr Jöl )C:h on ma! dc:-a DURCH· 

BLICK Nr. 3 lesen( mit Scin•·erpunkt Widerst:md ~ 
J im K.n"-'1). Den Durchblick l<riegt ihr über: . I DURCllßLICK; c j o iluchbdcn, Gnc:iscnausrr.2a .• 

;~m::&~~&-41~ ... ·- ~ . .. ~· --
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Preisausschreiben für Inhaftierte 

Die Deutsche Al OS-Hilfe e. V. veranstaltet ein Preisausschreiben für Gefangene. 
Prämiert werden die besten Entwürfe für ein Plakat, das zu Verständnis und 

Solidarität für Menschen mit H IV und Al OS im Strafvollzug auffordert. 

Eine unabhängige Jury wird Mitte Dezember die Preise vergeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluß ist der 2. Dezember 1989 (Poststempel entscheidet). 
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Die Einsender erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Entwürfe durch 
die Deutsche Al OS-Hilfe einverstanden. Die prämierten Entwürfe 

gehen in das Eigentum der D.A.H. über und 
dürfen von ihr veröffentlicht werden. 

Folgende Preise sind ausgesetzt: 

1 x 1. Preis von DM 1 500 
3 x 2. Preis von DM 500 
4 x 3. Preis von DM 250 

Teilnehmen kann jeder, der in Strafhaft ist oder war. 
Die Entwürfe sollen mindestens das Format DIN A 4 haben 

und können farbig oder schwarzweiß sein. 
Die Entscheidung der Jury ist bindend. 

Mitglieder der Jury prämieren die acht besten Entwürfe. 

Die Zeichnungen sind an folgende Anschrift zu senden: 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Referat Drogen & Strafvollzug 

Nestorstraße 8-9 
1000 Berlin 31 

Das Preisausschreiben und der Druck der Plakate werden aus Mitteln 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefördert. 
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